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Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (425 der Beila­
gen): Bundesgesetz über das Mietrecht (Miet­

rechtsgesetz - MRG) 

Am 21. August 1980 hat die Bundesregierung 
den gegenständlichen Gesetzentwurf im National­
rat eingebracht, der sodann am 7. Oktober 1980 
dem Justizausschuß zur weiteren Behandlung zuge­
wiesen wurde. 

Als tragende Elemente der gegenständlichen 
Vorlage wurden hervorgehoben: 

1. die Änderung der Grundsätze der Mietzins­
bildung; 

2. die den Interessen des .besseren Zugangs 
zum Recht dienende Zusammenfassung der 
bisher zum Teil im Mietengesetz, zum Teil 
im Zinsstoppgesetz geregelten Mietverhält­
nisse und die grundsätzliche Einbeziehung 
der genossenschaftlichen Nutzungsverträge 
sowie die einheitliche verfahrensrechtliche 
Ausgestaltung; 

3. die dem Schutzbedürfnis entsprechende 
Unterbindung der Umgehungsverträge; 

4. die Bekämpfung des Ablöseunwesens; 
5. die Maßnahmen zur Sicherung des erhal­

tungswürdigen Miethausbestandes ; 
6. die geänderten Bestimmungen über die Miet­

zmsreserve; 
7. die Überwindung des in den erhaltungswür­

digen Miethäusern drohenden Standardab­
falls durch Regelungen, die zu Initiativen des 
Vermieters und der Mieter zur Vornahme 
notwendiger oder nützlicher Veränderungen 
anregen; 

8. die mit den Interessen der Standardverbesse­
rung im Zusammenhang stehende Erweite­
rung des Anspruchs auf Investitionskostener­
satz für Aufwendungen des scheidenden 
Mieters, die dem Vermieter zum Vorteil 
gereichen; 

9. die Einräumung des Rechts auf Wohnung­
stausch aus wichtigen, besonders sozialen, 
gesundheitlichen oder beruflichen Gründen, 
wenn dem Vermieter der Eintritt des Dritten 
in den Mietvertrag nach Lage der Verhält­
nisse zugemutet werden kann; 

10. die Beibehal'xung des Kündigungsschutzes, 
der u. a. durch die Verpflichtung von 
Gebietskörp(~rschaften zur Ersatzbeschaf­
fung sowie durch die eingehendere Defini­
tion . der "entsprechenden Wohnung" ver­
stärkt werden soll; 

11. die Erweiterung des Personenkreises, der 
Anspruch auf die durch. die Mietengesetz­
Novelle 1974 eingeführte Mietzinsbeihilfe 
hat. 

Der Justizausscbuß hat diesen Gesetzentwurf 
erstmals in seiner Sitzung am 4. November 1980 
der Vorberatung unterzogen und einstimmig zur 
weiteren Behandlung dieser Materie einen Unter­
ausschuß eingesetzl:, dem von der Sozialistischen 
Partei Österreichs die Abgeordneten Dr. G rad i -
s c h n i k, Ing. H () b I, K i t t I, Ing. N e d w e d 
lind S c h e m er; von der Österreichischen Volk­
spartei die Abgeordneten Dr. BI e n k, Dr. 
Hauser, Dipl.-Kfm. DDr. König und Dr. 
S c h w i m m e r sowie von der Freiheitlichen Par­
tei Österreichs vorerst der Abgeordnete Dr. Steger 
und später der Abgeordnete Dr. 0 f ne r angehör­
ten. Zum Obmann dieses Unterausschusses wurde 
Abgeordneter K i t t I, zu seinem Stellvertreter 
Abgeordneter Dr. Hau s e r gewählt. 

Der eingesetzte Unterausschuß hat den gegen­
ständlichen Gesetzentwurf während des Zeitraumes 
von November 1980 bis Oktober 1981 in 20 meist 
ganztägigen Sitzunl~en beraten. Von seiten des 
Bundesministeriums für Justiz waren Bundesmini­
ster Dr. B rod a, Sektionschef Dr. L 0 ewe, 
Ministerialrat Dr. M a y e rho fe r, Oberrat Dr. 
R i e der und Staatsanwalt Dr. T s c h u g g u e I 
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2 880 der Beilagen 

an den Unterausschußberatungen beteiligt. Zur 
Erörterung der steuerrechtlichen Fragen nahm 
auch der Bundesminister für Finanzen Dr. S a I -
ehe r an den Sitzungen des Unterausschusses am 
18. September und am 21. Oktober 1981 teil. 

. Zu den Beratungen wurde auch eine Reihe von 
Sachverständigen, die von den Fraktionen nomi­
niert wurden, beigezogen, und zwar vom Klub der 
Sozialistischen Abgeordneten und Bundesräte Dr. 
Hol 0 u b e k , Dr. S wob 0 da, Gemeinderat 
Lu s t i g; vom Parlamentsklub der Österreichi­
schen Volkspartei Dr. Me i n h art, Dr. Ren e -
z e der, Kommerzialrat S c hup p ich bzw. Dr. 
S tin g I sowie vom Klub der Freiheitlichen Partei 
Österreichs Rechtsanwalt Dr. 0 rat 0 r, Direktor 
S c h ö II und Rechtsanwalt Dr. W r a b e t z. 

Der Unterausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in zwei Durchgängen durchbe­
raten, wobei den Beratungen im zweiten Durch­
gang Neufassungsvorschläge des Bundesministe­
riums für Justiz auf Grund der bis dahin stattgefun­
denen Beratungen vorlagen. 

Der Obmann des Unterausschusses berichtete 
dem Justizausschuß in seiner Sitzung am 3. Novem­
ber 1981 über das Ergebnis der Beratungen im 
Unterausschuß. Anschließend wurde vom Abgeord­
neten K i t t I ein umfassender Abänderungsantrag 
zur Regierungsvorlage eingebracht. Abgeordneter 
S ehe m erbrachte einen weitere~ Abänderungs­
antrag ein. An den Verhandlungen im Justizaus­
schuß beteiligten sich die Abgeordneten K i t t I , 
S ehe m er, Ing. N e d w e d, Dr. 0 f n er, Dr. 
BI e n k, Dr. Hau 5 er, Dipl.-Kfm. DDr. 
K ö n i g, Dr. S eh w i m m e r und der Bundesmi­
nister für Justiz Dr. B rod a . 

• 
Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor-

lage in der Fassung des Abänderungsantrages des 
Abgeordneten K i t t I unter Berücksichtigung des 
Abänderungsantrages des Abgeordneten S ehe -
m e r mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Zu den wesentlichsten Punkten des gegenständli­
chen Gesetzentwurfes in seiner vom Justizausschuß 
beschlossenen Fassung ist folgendes zu bemerken: 

Zum § 1: 

Im Abs. 2 werden .die Mietverhältnisse über 
Dienst-, Natural- oder Werkswohnungen (Z 2) 
unter Anlehnung an § 88 Abs. 1 EheG definiert. 
Überdies werden aus dem Geltungsbereich die 
"Wohnungen oder Wohnräume, die vom Mieter 
bloß als Zweitwohnung zu Zweckender Erholung 
oder der Freizeitgestaltung gemietet werden" (Z 4) 
ausgenommen; es handelt sich dabei um die Fort­
schreibung der seinerzeit für die "Sommerwohnun­
gen" in Geltung gestandenen Ausnahmsregelung (5. 
§ 1 Abs. 2 Z 5 MietG in der Fassung BGBI. 
Nr.210/1929). 

Da Fristbestimmungen im Sinn des Abs. 2 Z 3 
auch an· anderen Stellen normiert sind (s. im beson­
deren § 29 Abs. 1 Z 3) ist der Hinweis angezeigt, 
daß durch die dem § 23 Abs. 1 des (geltenden) Mie­
tengesetzes entnommene Wortfolge - "sofern die 
ursprüngliche oder verlängerte vertrags mäßige 
Dauer" - sogenannte "Kettenverträge" ausge­
schlossen werden. 

Im Abs. 4 wird klargestellt, daß die Einstufung 
als "Wohnhaus mit nicht mehr als zwei selbständi­
gen Wohnungen" durch nachträgliche Dachboden­
ausbauten nicht verloren geht. Zu dem in der Z 1 
beibehaltenen Stichtag ,,30. Juni 1953" wird auf die 
Stichtagsbestimmungen im § 16 Abs. 1 verwiesen. 

Hinsichtlich des in der Z 3 genannten Datums 
fand es der Justizausschuß für gerechtfertigt, auf 
das Ende des Zweiten Weltkrieges (8.5. 1945) 
abzustellen. Hinzuweisen ist ferner auf die im 
IH. Hauptstück (§ 53) vorgesehene Novellierung 
des § 12 Abs. 3 des Rückzahlungsbegünstigungsge­
setzes. 

Zum§ 2: 

Der Justizausschuß hält fest, daß ein Wohnungs­
eigentümer im Rahmen der Weitervermietung sei­
ner Wohnung nicht mehr Rechte weitergeben 
kann, als er selbst hat. 

Zu den §§ 3 bis 5: 

Die Aufspaltung des (bisherigen) § 3 in die §§ 3, 
4 und 5 trägt einem allgemeinen rechtstechnischen 
Anliegen Rechnung; ebenso wird der Gesetzes­
wortlaut durch die Unterteilung des (bisherigen) 
§ 3 Abs. 1 Z 1 in die Z 1, 2 und 3 des (neuen) § 3 
Abs. 2 sowie durch die Einbeziehung der in der 
Regierungsvorlage als "notwendige Veränderung 
(Verbesserung)" definierten Arbeiten in die Erhal­
tung (§ 3 Abs. 2 Z 4 und 5) entlastet. 

Die Änderung im § 3 Abs. 2 Z 3, wonach zur 
Erhaltung unter Umständen auch die Ersetzung 
einer alten Anlage durch eine neue Anlage gehört, 
bezweckt, daß den sich im Einzelfall ergebenden 
Bedürfnissen der Wirtschaftlichkeit besser Rech­
nung getragen werden kann. 

Zur Abänderung der Z 4 und Z 5 im § 3 Abs. 2 
ist in energetischer Hinsicht festzuhalten, daß die 
Sparmaßnahmen, die infolge gesamtwirtschaftli­
~her Überlegungen geboten sind, der Z 4 ("kraft 
öffentlich-rechtlicher Verpflichtung") zu unterstel­
len sind, während es sich in der Z 5 um die Spar­
maßnahmen handelt, die sich (bloß) aus der Situ­
ation des einzelnen Hauses ergeben, wobei diesbe­
züglich entscheidend ist, ob die "Kosten in einem 
wirtschaftlich vernünftigen Verhältnis zum allge­
meinen Erhaltungszustand des (einzelnen) Hauses 
und den (in diesem Haus) zu erwartenden Einspa­
rungen stehen". Im übrigen ist festzuhalten, daß zu 
den energetischen Maßnahmen, die hier.. angespro-
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880 der Beilagen 3 

chen sind, auch der Anschluß an eine Fernwärme­
versorgungsanlage zu verstehen ist. Unter den in 
Z 4 genannten "geeigneten Schutzvorrichtungen 
für die Energieversorgung" sind nach dem derzeiti­
gen Stand der Technik vor allem die Erdleitungen 
zu verstehen, die zum Teil auch im Zug der Ände­
rungen von Wasserleitungen erforderlich werden. 

Im § 4 werden im wesentlichen die nützlichen 
Verbesserungen zusammengefaßt, die die Regie­
rungsvorlage im § 3 Abs. 2 Z 3 bzw. § 3 Abs. 3 als 
nützliche Veränderungen (Verbesserungen) defi­
niert hatte. Im einzelnen ist ein Vergleich mit den 
im § 1 Abs.2 des Wohnungsverbesserungsgesetzes 
geregelten Verbesserungen angebracht. , 

Der § 5 bezieht sich ~uf die "nützliche Verbesse­
rung durch Vereinigung von Wohnungen". Durch 
die Regelung über die Anbotspflicht und die 
Zumietung werden die Initiativen zur Standardver­
besserung der Häuser mit Sub'standardwohnungen 
unter Wahrung der Interessen der "sozialen Sym­
metrie" verstärkt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
daß die §§ 3 bis 5 im Verein mit anderen Bestim­
mungen (im besonderen der im IV. Hauptstück 
vorgesehenen Bürgschaft) ein System vorsehen, das 
der Sicherung des erhaltungswürdigen Althausbe­
standes und der Überwindung eines drohenden 
Standardabfalls dient, wobei die im einzelnen Haus 
bestehenden rechtlichen, wirtschaftlichen und tech­
nischen Gegebenheiten und Möglichkeiten durch 
städtebauliche, strukturpolitische und vergleichbare 
öffentlich-rechtliche Absichten und Aktivitäten 
erweitert bzw. ergänzt werden. 

Zum§ 6: 

Dieser Paragraph entspricht weitgehend dem § 4 
der Regierungsvorlage. Der Abs. 3 berücksichtigt, 
daß die Besonderheiten der Zwangsverwaltung 
nach Ab's. 2 auch spezifische Einstellungsgründe 
rechtfertigen, die die Einstellungsgründe der 
Exekutionsordnung teils modifizieren, teils über sie 
hinausgehen (vgl. hiezuauch § 129 EO). Insgesamt 
ist die Erwartung gerechtfertigt, daß die hier vorge­
sehenen Exekutionsmaßnahmen nur in den seltenen 
Fällen einer destruktiven Einsichtslosigkeit anzu­
wenden, dann jedoch außerordentlich wirksam sein 
werden. 

Zu den §§ 8 und 9: 

Die Aufspaltung des (bisherigen) § 6 in § 8 -
"Umfang des Benützungsrechts" -und § 9 -
"Veränderung (Verbesserung) des Mietgegenstan­
des" - sowie die Gliederung der für die V erände­
rung (Verbesserung) maßgebenden Anspruchsvor­
aussetzungen im § 9 Abs. 1 dienen primär der Ent­
lastung des Gesetzeswortlauts. Als inhaltliche 
Änderungen der Regierungsvorlage sind anzumer­
ken: 

1. die Verpflichtung des Hauptmieters, "das 
Betreten des Mietgegenstandes durch den 
Vermieter oder die von diesem beauftragten 
Personen ~,us wichtigen Gründen zu gestat­
ten" (§ 8 Abs. 2); 

2. die Regelung, daß die Zustimmung des Ver­
mieters als erteilt gilt, wenn er eine vom­
Hauptmieter angezeigte Veränderung (Ver­
besserung) "nicht innerhalb von zwei Mona­
ten ablehnt" (§ 9 Abs. 1); _ 

3. das auf bestimmte Veränderungen einge­
schränkte Recht des Vermieters, "seine 
Zustimmunl~ von der Verpflichtung des 
Hauptmieters zur Wiederherstellung des frü­
heren Zustandes bei der Zurückstellung des 
Mietgegenstandes abhängig zu machen" (§ 9 
Abs.3). 

Zum § 10: 

Die Regelung über den "Ersatz von Aufwendun­
gen auf eine Wohnung" enthält im Verhältnis zur 
Regierungsvorlage erne inhaltliche Ausgestaltung. -

Einers~its trägt Abs. 2 den mit § 9 bestehenden 
Zusammenhang ausdrücklich Rechnung; die vom 
Hauptmieter untt:rlassene Anzeige der Verände­
rung führt aber nur dann zum 'Verlust des Ersatz­
anspruchs, wenn der Vermieter (im Fall der 
Anzeige) berechtigt gewesen wäre, die vorgenom­
mene Veränderung zu untersagen oder von der 
Verpflichtung zur Wiederherstellung nach § 9 
Abs. 3 abhängig zu machen. Das ergibt sich aus den 
Worten "wenn er deswegen (Unterlassung der 
Anzeige) ... verhindert war, das eine (die Untersa­
gung) oder das andere (Abhängigmachen von der 
Wiederherstellung} zu tun". 

Andererseits wird durch Abs. 3 der Katalog der 
Veränderungen (Verbesserungen), die (dem 
Grunde nach) einen Ersatzanspruch rechtfertigen, 
erwähnenswert erweitert. 

Neu ist auch Abs.5, der zwar die gerichtliche 
Geltendmachung bis zur Vermietung oderVerwer­
tung aufschiebt (Z 2), der aber auch dem scheiden­
den Mieter die rechtlich relevante Initiative ein­
räumt, einen Nachmieter namhaft zu machen, "der 
zur Befriedigung d,es Ersatzanspruchs nach Abs. 1 
bereit ist" (Z 1). 

Der nunmehr zwingende Aufwandersatzan­
spruch nach § 10 Abs. 1 steht nur dem Hauptmieter 
zu, der selbst oder dessen Rechtsvorgänger nach 
den §§ 12 oder 14, die Aufwendungen im Sinne des 

,§ 10 Abs. 2 getätigt haben. 

§ 27 Abs. 1 Z 1 letzter Fall stellt klar, daß der 
Vermieter diesen dem scheidenden Vormieter 
abgegoltenen Aufwand vom Nachmieter rücker­
setzt verlangen darf. Dieser Rückersatz des Nach­
mieters stellt aber keine Forderungseinlösung des 
Nachmieters gegenüber dem Vormieter dar und ist 
auch nicht mit der Regelung des § 17 Wohnungsge­
mCinnützigkeitsgesetz vergleichbar, 
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4 880 der Beilagen 

Der Vollständigkeit halber ist überdies anzumer­
ken, daß eine negative Feststellungsklage des Ver­
mieters, allenfalls auch des Nachmieters (nämlich, 
daß kein Ersatz zu leisten ist), zulässig ist, ferner, 
daß die Beträge, die der Nachmieter leistet, "nicht 
als Entgelt im Sinn des Umsatzsteuergesetzes 1972" 
anzusehen sind (VII. Hauptstück, § 57 Abs. 1). 

Zum § 11: 

Anzumerken sind die Auflassung des § 8 Abs. 1 
der Regierungsvorlage und die im Abs. 1 Z 4 vorge­
sehene Übernahme (Beibehaltung) des diesbezügli­
chen Wortlautes des § 18 a des (geltenden) Mieten­
gesetzes. 

Zum § 12: 

Durch Abs. 3 wird die bereits im § 9 Abs. 2 der 
Regierungsvorlage vorgesehene Regelung über die 
Abtretung des Mietrechts im Zusammenhang mit 
der Veräußerung des darin bestehenden Unterneh­
mens vertieft und verfeinert. 

Zum § 13: 

Die im Abs. 1 gegenüber der Regierungsvorlage 
vorgesehenen Einschränkungen (wie etwa die 
bereits abgelaufene Mietdauer "von mehr als fünf 
Jahren" oder "im selben Gemeindegebiet") sind 
Maßnahmen, um die geäußerte Sorge vor Miß­
brauchsfällen einzuengen. 

Dem Grundsatz, daß ein gegen den Willen des 
Vermieters vereinbarter Wohnungstausch nur "aus 
wichtigen, besonders sozialen, gesundheitlichen 
oder beruflichen Gründeri" bzw. wenn er dem Ver­
mieter "nach der Lage der Verhältnisse zugemutet 
werden kann", zu genehmigen ist, trägt auch die 
Mietzinsbestimmung des Abs. 3 Rechnung. Auf die 
mangelnde Zumutbarkeit nimmt auch die Aus­
nahmsregelung des Abs. 4 Bedacht. 

Zum § 14: 

Hinsichtlich der Verkürzung der Eintrittsfrist 
des Lebensgefährten ist auch auf die im V. Haupt­
stück (§ 55 Z 9) vorgesehene analoge Regelung 
hinzuweisen. Die Dauer der gemeinsamen Haus­
haltsführung von drei Jahren ist ausreichend, um 
die Ernstlichkeit der Lebensgemeinschaft zu doku­
mentieren. 

Zum § 15: 

Die vorgesehenen Textänderungen dienen pri­
mär der Entlastung des Gesetzeswortlauts. Die (bis­
herigen) Z 3 und 4 können entfallen, weil im § 21 
Abs. 1 Z 7 und 8 die Auslagen für die Verwaltung 
bzw. die Beiträge für Hausbesorgerarbeiten als 
Betriebskosten angeführt werden. 

Zum § 16: 

Die in diesem Paragraphen geregelte Mietzins­
bildung war und ist eines der Grundanliegen der 
Gesetzesinitiative. Im Sinn der Regierungserklä­
rung vom 19. Juni 1979 ("Sicherung eines sozialge­
rechten Wohnungspreises") wird daher auch das in 
der Regierungsvorlage dargelegte und begründete 
System - in den Fällen des Abs. 1 darf der Haupt­
mietzins den "nach Größe, Art, Beschaffenheit, 
Lage, Ausstattungs- und Erhaltungszustand ange­
messenen Betrag" nicht übersteigen; in den Fällen, 
in denen die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vor­
liegen, darf der Hauptmietzins die nach Ausstat­
tungskategorien, Quadratmeter der Nutzfläche 
und Monat abgestuften Grenzbeträge (Obergren­
zen) des Abs. 2 nicht übersteigen - beibehalten. 
Die gegenüber der Regierungsvorlage vorgesehe­
nen Änderungen betreffen somit nicht das System, 
sondern bloß einzelne Ausformungen (Abgrenzun­
gen). Im übrigen werden die in der Regierungsvor­
lage enthaltenen Beträge - auch im Hinblick auf 
die inzwischen eingetretene Geldwertäriderung -
in zumutbarem Ausmaß angehoben. 

Zum Abs. 1 Z 5 i~t der Justizausschuß der Mei­
nung, daß das bloße Aufstellen einer Badewanne in 
einem hiefür bereits eingerichteten Badezimmer 
oder einer Duschkabine, also Umgestaltungen von 
nur geringfügigem Umfang, nicht ausreichen, um 
die Mietzinsbildung nach Abs. 1 zu rechtfertigen. 

Zu Abs. 2 Z 1 stellt der Justizausschuß fest, daß 
unter "gleichwertiger stationärer Heizung" eine 
fest eingebaute Heizung zu verstehen ist, bei der 
die Energielieferung automatisch erfolgt, ohne daß 
es einer ständigen Bedienung bedarf; überdies müs­
sen die Wärmequellen in einer solchen Anzahl vor­
handen sein, daß hiedurch alle "Haupträume" der 
Wohnung beheizt werden können. 

Zu Abs. 4 ist anzumerken, daß die Kundma­
chung des Bundesministers für Justiz deklarativer 
Natur ist. Die in dieser Gesetzesstelle genannte 
Indexerhöhung richtet sich nach dem vomÖsterrei­
chischen Statistischen Zentralamt als "endgültig" 
bezeichneten Index. 

Da im Abs. 6 auch die Mietverträge mit verein­
bartem Zins nach Abs. 1 genannt sind, gelten Wert­
sicherungsklauseln für Mietgegenstände, die unter 
den Anwendungsbereich des Abs. 1 fallen, insoweit, 
als der angemessene Zins im Sinn des Abs. 1 nicht 
überschritten wird. 

Zum § 17: 

Der Abs. 3 der Regierungsvorlage wird gestri­
chen. 

Zum § 18: 

Das in der Regierungsvorlage vorgesehene zwei­
stufige System zur Berechnung einer notwendigen 
Erhöhung der Hauptmietzinse wird beibehalten. 
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Im Abs. 1 Z 1 wird klargestellt, daß hiebei nicht 
nur die aus der Mietzinsabrechnung der vorausge­
gangenen zehn Kalenderjahre sich ergebende Miet­
zinsreserven, sondern auch die Mietzinsabgänge zu 
berücksichtigen sind. In Fortführung der bisherigen 
Judikatur wird in Abs. 1 Z 2 normiert, daß auch die 
"angemessenen Kosten der Bauverwaltung und 
Bauüberwachung, soweit diese zusammen 5 vH der 
Baukosten nicht überschreiten", bei der Ermittlung 
des Deckungsfehlbetrags zu berücksichtigen sind. 

Durch Abs. 4 wird dem Gericht (der Gemeinde) 
die Möglichkeit eröffnet, die Überprüfung der 
gegen die Hauptmietzinsabrechnung erhobenen 
Einwendungen unter den dort genannten Voraus­
setzungen dem Verfahren nach § 19 Abs. 3 vorzu­
behalten. 

Zum § 20: 

Die Vorschriften über die Hauptmietzinsabrech­
nung werden unter Bedachtnahme auf die derzei­
tige Praxis vereinfacht. 

Festzuhalten ist, daß sich die Mietzinsreserve um 
die Beträge verringert, die vom Vermieter zurück­
bezahlt werden mußten. 

Zu Abs. 1 Z 2 lit. a vertritt der Justizausschuß die 
AuHassung, daß unter den in dieser Gesetzesstelle 
angeführ~en Kosten auch die gesamten Tilgungsbe­
träge zur Rückzahlung eines zur Durchführung 
von Erhaltungsarbeiten aufgenommenen Darlehens 
zu verstehen sind. 

Zum § 21: 

In Erweiterung der Bestimmungen der Regie­
rungsvorlage über die Betriebskosten werden die 
Kosten der "Schädlingsbekämpfung" (Abs. 1 Z 2) 
neu aufgenommen und die angemessenen Kosten 
der Versicherung des Hauses "gegen Leitungswas­
serschäden einschließlich Korrosionsschäden" aus 
Abs. 1 Z 6 in den Abs. 1 Z 5 überstellt. Überdies 
werden durch Abs. 1 Z 7 und 8 die Auslagen für die 
Verwaltung und die Beiträge für die Hausbesorger­
arbeiten zu Betriebskosten im Sinn des Abs. 1. 

Zum § 23: 

Um Überforderungen der Mieter durch Tragung 
der Kosten für die Abfertigung des Hausbesorgers 
zu verhindern, wird normiert, daß diese Kosten, 
"soweit sie die Hälfte des auf den Mieter entfallen­
den Hauptmietzinses übersteigen", auf ein Jahr zu 
verteilen sind. 

Zum § 24: 

Der Justizausschuß ist der Auffassung, daß' die 
Kosten des Verbrauches bei Vorliegen der V oraus­
setzungen für die individuelle Heizkostenabrech­
nung - das sind das Vorhandensein der für die 
Messung des individuellen Verbrauches erforderli·­
ehen Vorrichtungen (Geräte) - nach dem Verhält-

nis 60 (Anteil am Verbrauch) zu 40 (Sockelbetrag) 
zu verteilen sind. 

Zum § 26: 

Der letzte Satz des Abs. 2 wird gestrichen. Im 
übrigen ist anzumerken, daß durch die Bestimmung 
des § 26 die Anwendbarkeit des § 934 ABGB nicht 
berührt wird. 

Zum § 27: 

Zum Abs. 1 hält der Justizausschuß fest, daß eine 
"echte Mietzinsvorauszahlung" , durch die sich die 
Mietzinsbelastung in späteren Zinsperioden adä­
quat verringert, zulässig ist. 

Angemerkt wird überdies, daß nach Abs. 2 lit. b 
"Beträge, die bei Abschluß des Mietvertrages vom 
Mieter für den Verzicht des Vermieters auf den 
Kündigungsgrund des § 30 Abs. 2 Z 4 und 6 
gezahlt werden, sofern die konkreten Umstände, 
die für den Mieter schon damals den Abschluß des 
Mietvertrages ohne einen solchen Verzicht sinnlos 
gemacht hätten, nachgewiesen werden und der für 
den Verzicht bezahlte Betrag den Hauptmietzins 
für i 0 Jahre nicht übersteigt", nicht unter die V er­
bote des Abs. 1 fallen. 

Der Abs. 3 räumt einen ausschließlich nach die­
sem Recht zu beurteilenden Rückforderungsan­
spruch ein. Durch die Verlängerung der Fristen des 
bisherigen § 17 Abs. 2 MietG auf einheitlich drei 
Jahre werden andere, bisher nach Rechtsprechung 
und Lehre offenstehende Bereicherungsansprüche 
(insbesondere nach § 1431 ABGB) ausgeschlossen. 

Zum §29: 

Die §§ 29 ff. beziehen sich nur auf die Auflö­
sungstatbestände, die im Mietrechtsgesetz geregelt 
sind; am allgemeinen Zivilrecht ändert sich hie­
durch nichts. 

Zu Abs. 1 lit. c wird klargestellt, daß eine "ver­
längerte Vertragsdauer" im Sinn dieser Bestim­
mung nicht vorliegt, wenn eine Unterbrechung der 
Vertragsdauer eingetreten ist und nicht von vorne­
herein ein Rechtsanspruch auf Erneuerung des 
Mietverhältnisses bestanden hat. 

Der Justizausschuß erwartet, daß durch die 
Regelung des Abs. 1 Z 3 lit. c sowie des Abs. 2 die 
Wohnraumversorgung für. Studenten, Lehrlinge, 
Schüler udgl. wesentlich erleichtert wird. 

Zum § 30: 

Durch die Neuformulierung des Abs. 2 Z 7 soll 
einer Umwandlung von Räumlichkeiten, die zu 
regelmäßiger geschäftlicher Betätigung gemietet 
worden sind, in nicht gleichwertige Verwendungs­
formen entgegengewirkt werden. 

2 
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Zum § 33: 

880 der Beilagen 

Zum§ 46: 

Durch die Umformulierung des Abs.2 gegen­
über der Regierungsvorlage wird die Regelung des 
bisherigen§ 21 Abs. 2 MietG aufrechterhalten. 

Zum § 35: 

Der Justizausschuß ist der Auffassung, daß die 
Verlängerung der Räumungsfristen, die im Urteil 
oder nach dem Eintritt der Rechtskraft des Urteils 
bewilligt werden, insgesamt die Dauer eines Jahres 
nicht übersteigen dürfen. 

Zum § 36: 

Durch die Änderung wird berücksichtigt, daß in 
den Fällen der Kündigung nach Abs. 2 Z 13 ein 
Ausmietungsschaden dann ersetzt wird, wenn der 
Mietgegenstand wegen des "Eintritts eines 
bestimmten Bedarfes" gekündigt worden ist. 

Zum § 37: 

Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen der 
Regierungsvorlage, die sich im wesentlichen mit 
dem geltenden Recht deckten, werden unter 
Bedachtnahme auf die der Regierungsvorlage einer 
Zivilverfahrens-Novelle 1981,669 BlgNR XV.<GP, 
zugrunde liegenden Erwägungen den geänderten 
Anforderungen angepaßt. 

Zum 11. Hauptstück: 

Die Aufspaltung der bisherigen Übergangsbe­
stimmung des § 41 in die §§ 43 bis 52 trägt einem 
allgemeinen Anliegen Rechnung; durch diese 
Unterteilung wird der Gesetzeswortlaut wesentlich 
überschaubarer gestaltet. 

Zum § 43: 

Diese Vorschrift ist die umformulierte Nachfol­
gebestimmung des § 41 Abs. 1 Zider Regierungs­
vorlage. 

Zum § 44: 

Dieser Paragraph tritt an die Stelle des § 41 
Abs. 1 Z 2 der Regierungsvorlage. Im Abs. 1 wer­
den die vor dem Inkrafttreten des Mietrechtsgeset­
zes geschlossenen Wertsicherungsvereinbarungen 
den Grundsätzen des § 16 Abs. 4 angeglichen. Die 
Abs. 2 und 3 regeln die Fälle der Ermäßigung eines 
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes frei 
vereinbarten Hauptmietzinses, der ohne Vorliegen 
der im § 16 Abs. 1 genannten Voraussetzungen den 
im § 16 Abs. 2 bestimmten Hauptmietzins um mehr 
als die Hälfte übersteigt. 

Zum § 45: 

In diesem Paragraphen werden die Vorschriften 
des § 41 Abs. 1 Z 3 bis 6 der Regierungsvorlage 
über den Erhaltungsbeitrag zusammengefaßt. 

Dieser Paragraph regelt den Hauptmietzins bei 
einem Eintritt nach § 12 oder § 14 in einen beste­
henden Mietvertrag über eine Wohnung (vgl. § 41 
Abs. 1 Z 7) der Regierungsvorlage). Es entspricht 
der Auffassung des Justizausschusses, daß auch von 
den eintretenden Kindern des bisherigen Haupt­
mieters, solange sie noch minderjährig sind, nur der 
Hauptmietzins begehrt werden darf, der ohne den 
Eintritt verlangt werden kann. 

Zum § 47: 

Diese Bestimmung trägt den bei der Umstellung 
des Verteilungsschlüssels für Betriebskosten und 
besondere Aufwendungen entstehenden Über­
gangsschwierigkeiten Rechnung. 

Zum § 48: 

Auf die analogen Regelungen im § 41 Abs. 1 Z 8 
und Abs. 5 der Regierungsvorlage wird verwiesen. 

Zum § 49: 

Diese Vorschrift ist die Nachfolgebestimmung 
des § 41 Abs. 2 bis 4 der Regierungsvorlage. Die 
wesentliche Änderung gegenüber der Regierungs­
vorlage besteht darin, daß in den hier bezogenen 
Fällen das Anbot auf Abschluß eines befristeten 
Hauptmietvertrages mindestens bis 31. Dezember 
1984 wirken muß. 

Zum § 52: 

Diese Bestimmung trägt den Fällen Rechnung, in 
denen vor dem Inkrafttreten des Mietrechtsgesetzes 
ein Darlehen oder ein Kredit gegen Abtretung oder 
Verpfändung der bisher verrechnungsfreien Haupt­
mietzinsteile gewährt worden ist. 

Zum III. Hauptstück (§ 53): 

Die bisherige Verweisung im § 12 Abs.3 des 
Rückzahlungsbegünstigungsgesetzes auf die §§ 16 
und 16 ades Mietengesetzes wird durch den Hin~ 
weis ersetzt, daß in diesen Fällen der § 16 des Miet­
rechtsgesetzes nicht gilt. 

Zum IV. Hauptstück (§ 54): 

Diese Bestimmung wurde gegenüber der Regie­
rungsvorlage inhaltlich nicht wesentlich geändert. 

Zum V. Hauptstück (§ 55): 

Die in der Z 1 vorgesehene Angleichung der 
Begriffsbestimmung "normale Ausstattung" an jene 
des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 (§ 2 Abs. 1 
Z 8) berücksichtigt den Umstand, daß gemeinnüt­
zige Bauvereinigungen im beträchtlichen Umfang 
Förderungsmittel nach dem W ohnbauförderungs­
gesetz 1968 in Anspruch nehmen. 
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Die Z 2 enthält die dem § 24 Abs. 1 MRG ana­
loge Regelung über die Auf teilung der Heizkosten 
bei individueller Abrechnung. Auf die Ausführun­
gen zum § 24 MRG wird hingewiesen. 

Die Z 7 regelt die Vorschriften über die Erhal­
tung, die nützliche Verbesserung durch bautechni­
sche Maßnahmen sowie den Auftrag zur Durchfüh­
rung dieser Arbeiten in Gebäuden, die von einer 
gemeinnützigen Bauvereinigung errichtet worden 
sind und im Eigentum einer gemeinnützigen Bau­
oder Verwaltungsvereinigung stehen (§ 1 Abs. 3 
MRG), in einer den Bestimmungen der §§ 3 bis 6 
MRG adäquaten Weise. Zum § 14 c Abs.2 des 
Wohnungs gemeinnützigkeits gesetzes wird überdies 
festgehalten, daß die darin geregelte Exekution 
nicht zur Kündigung eines Darlehens nach § 14 
lit. ades Wohnbauförderungsgesetzes 1968 führen 
soll, weil die Zielsetzung dieser Exekution die ord­
nungsgemäße Erhaltung des Miethauses und nicht 
die Befriedigung sonstiger Forderungen ist. 

Zu Z 9 wird auf § 14 Abs. 3 MRG verwiesen. 

Die Z 10 bis 12 haben die notwendigen verfah­
rensrechtlichen Angleichungen an die §§ 37 ff. 
MRG zum Gegenstand. 

Zum VI. Hauptstück (§ 56): 

Die Z 1 bezweckt, in den Begriff "Erhaltung" im 
Wohnungseigentumsrecht auch jene Erweiterungen 
einzubeziehen, die im Mietrecht der § J bewirkt. 

Die Z 2 enthält die dem § 24 Abs. 1 MRG ana­
loge Regelung über die Auf teilung der Heizkosten 
bei der individuellen Abrechnung. Auf die Ausfüh­
rungen zum § 24 MRG wird hingewiesen. 

Die Z 3 hat die notwendigen verfahrensrechtli­
chen Angleichungen an die §§ 37 ff. MRG zum 
Gegenstand. 

Zum VII. Hauptstück (§ 57): 

Der Abs. 1 bestimmt, daß die zur Deckung von 
Aufwendungen nach § 10 MRG vom Nachmieter 
geleisteten Beträge "nicht als Entgelt im Sinn des 
Umsatzsteuergesetzes 1972 gelten". 

Edith Dobesberger 

Berichterstatter 

Die Abs. 2 Z 1 und 3 entsprechen inhaltlich der 
Regierungsvorlage mit der Änderung, daß unter 
den Anwendungsbereich dieser Bestimmungen 
"auch die zur Deckung von Aufwendungen nach 
§ 10 MRG vereinnahmten Beträge" zählen. 

Die Abs. 2 Z 2 und 4 enthalten die steuerrechtli­
chen Anpassungsvorschriften, die durch die Ände­
rungen in den §§ 3, 4 und 10 MRG geboten 
erscheinen. 

Zu Abs. 2 Z 5 ist auf § 45 Z 3 der Regierungsvor­
lage mit dem Beifügen zu verweisen, daß die Abs. 3 
und 6 des § 106 ades Einkommensteuergesetzes 
1972 bereits durch Art. I Z 31 und 32 des Bundes­
gesetzes BGB!. Nr.563/1980 an die geänderten 
Verhältnisse angeglichen worden sind. Im übrigen 
geht der Justizausschuß davon aus, daß die Ein­
kommensgrenzbeträge des § 106 a Abs. 3 des Ein­
kommensteuergesetzes 1972, wie schon bisher, im 
Rahmen der Steueranpassungsgesetze laufend 
angehoben werden. 

Zum VIII. Hauptstück (§ 58): 

Von der in der Regierungsvorlage im § 46 Abs. 3 
Z 4 und 5 vorgesehenen Aufhebung von Bestim­
mungen des W ohnhaus-Wiederaufbaugesetzes und 
des W ohnbaufärderungsgesetzes 1968 wird abgese­
hen. 

Zum IX. Hauptstück (§ 59): 

. Die Bestimmungen über die Vollziehung werden 
den textlichen Änderungen der Regierungsvorlage 
angepaßt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Justiz­
ausschuß somit den A n ~ rag, der Nationalrat .Z 
wolle . dem a n g e s chi 0 s sen enG e set z -
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 1981 11 03 

Blecha 

Obmann-Stellvertreter 
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Bundesgesetz vom XXXXXXX über 
das Mietrecht (Mietrechtsgesetz - MRG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. Hauptstück 

Miete 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Miete 
von Wohnungen, einzelnen Wohnungsteilen oder 
Geschäftsräumlichkeiten aller Art (wie im besonde­
ren von Geschäftsräumen, Magazinen, Werkstät­
ten' Arbeitsräumen, Amts- oder Kanzleiräumen) 
samt den etwa mitgemieteten (§ 1091 ABGB) 
Haus- oder Grundflächen (wie im besonderen von 
Hausgärten, Abstell-, Lade- oder Parkflächen) un~ 
für die genossenschaftlichen Nutzungsverträge 
über derartige Objekte (im folgenden Mietgegen­
stände genannt); in diesem Bundesgesetz wird 
unter Mietvertrag auch der genossenschaftliche 
Nutzungsvertrag, unter Mietzins auch das auf 
Grund eines genossenschaftlichen Nutzungsvertra­
ges zu bezahlende Nutzungsentgelt verstanden. 

(2) In den Anwendungsbereich dieses Bundesge­
setzes fallen nicht 

1. Mietgegenstände, die im Rahmen des Betrie­
bes eines Beherbergungs-; Garagierungs-, 
Verkehrs-, Speditions- oder Lagerhausunter­
nehmens oder eines hiefür besonders einge­
richteten Heims für ledige oder betagte Men­
schen, Lehrlinge, jugendliche Arbeitnehmer, 
Schüler oder Studenten vermietet werden, 

2. Wohnungen, die auf Grund eines Dienstver­
hältnisses oder im Zusammenhang mit einem 
solchen als Dienst-, Natural- oder Werkswoh­
nung überlassen werden, 

3. Mietverträge, die durch Ablauf der Zeit ohne 
Kündigung erlöschen, sofern die ursprüngli­
che oder verlängerte vertragsmäßige Dauer 
ein halbes Jahr nicht übersteigt, 

4. Wohnungen oder Wohnräume, die vom Mie­
ter bloß als Zweitwohnung zu Zwecken der 
Erholung oder der Freizeitgestaltung gemietet 
werden. 

(3) Für Mietgegenstände in Gebäuden, di~ von 
einer gemeinnützigen Bauvereinigung errIcht~t 
worden sind und im Eigentum einer gemeinnützI­
gen Bau- oder Verwaltungsvereinigung stehen, ge!­
ten die §§ 3 bis 6, 15 bis 20, 21 Abs. 1 Z 7, 22, 43 bis 
47 nicht; die §§ 37 bis 40 gelten nur nach Maßgabe 
des § 22 des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 
in der Fassung des V. Hauptstückes. 

(4) Die §§ 14, 29 bis 36, 45, 46 und 49, nicht 
jedoch die übrigen Bestimmungen des I. und 
11. Hauptstückes, gelten für 

1. Mietgegenstände, die in Gebäuden gelegen 
sind, die ohne Zuhilfenahme öffentlicher Mit­
tel auf Grund einer nach dem 30. Juni 1953 
erteilten Baubewilligung neu errichtet worden 
sind, . 

2. Wohnungen in einem Wohnhaus mit nicht 
mehr als zwei selbständigen Wohnungen, 
wobei Wohnräume, die nachträglich durch 
einen Ausbau des Dachbodens neu geschaffen 
wurden oder werden, nicht zählen, 

3. Mietgegenstände; die im Wohnungseigentum 
stehen, sofern der Mietgegenstand in ei~em 
Gebäude gelegen ist, das auf Grund eIner 
nach dem 8. Mai 1945 erteilten Baubewilli­
gung neu errichtet worden ist. 

Haupt- und Untermiete 

§ 2. (1) Hauptrniete liegt vor, wenn der Mietver­
trag mit dem Eigentümer oder ~ruchtnießer ~er 
Liegenschaft oder, sofern der Mletgegenstandl~ 
Wohnungseigentum steht, mit dem WohnungseI­
gentümer geschlossen wird. An den wi~~sam 
geschlossenen Hauptmietvertrag sind ab d~r Ube~­
gabe des Mietgegenstandes an den Hauptmieter die 
Rechtsnachfolger im Eigentum auch dann g~bun­
den wenn der Vertrag nicht in die öffentlichen 
Bücher eingetragen ist. Enthält ein Hauptmietv~r­
trag Nebenabreden ungewöhnlichen Inhalts, so Ist 
der Rechtsnachfolger im Eigentum an diese Neben­
abreden nur gebunden, wenn er sie kannte oder 
kennen mußte. 

. (2) Untermiete liegt vor, wenn der Mietvertrag 
mit Personen geschlossen wird, die ihrerseits nur 

880 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)8 von 40

www.parlament.gv.at



880 der Beilagen '9 

ein vertragsmäßig eingeräumtes Benützungsrecht 
haben. Wird das Benützungsrecht des Untervermie­
ters aufgekündigt, so hat der Untervermieter den 
Untermieter hievon unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. 

(3) Besteht bei Überlegung aller Umstände kein 
vernünftiger Grund daran zu zweifeln, daß (~in 
Hauptmietvertrag nur zur Untervermietung durch 
den Hauptmieter und zur Umgehung der einem 
Hauptmieter nach diesem Bundesgesetz zustehen­
den Rechte geschlossen worden ist, so kann der 
Mieter, mit dem der Untermietvenrag geschlossen 
worden ist, begehren, als Hauptmieter des Mietge­
genstandes mit den sich aus diesem Bundesgesetz 
ergebenden Rechten und Pflichten anerkannt zu 
werden. 

Erhaltung 

§ 3. (1) Der Vermieter hat nach Maßgabe der 
rechtlichen, winschaftlichen und technischen 
Gegebenheiten und Möglichkeiten dafür zu sorgen, 
daß das Haus, die Mietgegenstände und die der 
gemeinsamen Benützung der Bewohner des Hauses 
dienenden Anlagen im jeweils onsüblichen Stan­
dard erhalten werden. Im übrigen bleibt § 1096 des 
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs unberühn. 

(2) Die Erhaltung im Sinn des Abs. 1 umfaßt: 
1. die Arbeiten, die zur Erhaltung der allgemei­

nenTeile des Hauses einschließlich der Haus­
besorgerdienstwohnung erforderlich sind; 

2. die Arbeiten, die zur Erhaltung der Mietge­
genstände des Hauses erforderlich sind; diese 
Arbeiten jedoch nur dann, wenn es sich um 
die Behebung von ernsten Schäden des Hau­
ses handelt oder wenn sie erforderlich sind, 
um einen zu vermietenden Mietgegenstand in 
brauchbarem Zustand zu übergeben; 

3. die Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung des 
Betriebes von bestehenden, der gemeinsamen 

. Benützung der Bewohner dienenden Anlagen, 
wie im besonderen von zentralen Wärmever­
sorgungsanlagen, Personenaufzügen oder 
zentralen Waschküchen erforderlich sind, es 
sei denn, daß alle Mieter des Hauses für die 
gesamte Dauer ihres Mietvenrages auf die 
Benützung der Anlage verzichten; ist die 
Erhaltung einer bestehenden Anlage unter 
Bedachtnahme auf die Kosten der Errichtung 
und des Betriebes einer vergleichbaren neuen 
Anlage winschaftlich nicht venretbar, so ist 
anstelle der Erhaltung der bestehenden 
Anlage eine vergleichbare neue Anlage zu 
errichten; 

4. die Neueinführungen oder Umgestaltungen, 
die kraft öffentlich-rechtlicher Verpflichtun­
gen vorzunehmen sind, wie etwa der 
Anschluß an eine Wasserleitung oder an eine 
Kanalisierung, die Installation von geeigneten 
Schutzvorrichtungen für die Energieversor­
gung oder von Geräten zur Feststellung des 
individuellen Energieverbrauchs ; 

5. die Installation von technisch geeigneten 
Gemeinschaftseinrichtungeri zur Senkung des 
Energieverbrauchs oder die der Senkung des 
Energieverbrauchs sonst dienenden Ausgestal­
tungen des Hauses, von einzelnen Teilen des 
Hauses oder von einzelnen Mietgegenstän­
den, wenn und insoweit die hiefür erforderli­
chen Kosten iri einem wirtschaftlich vernünfti­
gen Verhältnis zum allgemeinen Erhaltungs­
zustand des Hauses und den zu erwanenden 
Einsparungen stehen. 

(3) Die Kosten von Erhaltungsarbeiten sind aus 
den in den vorausgegangenen zehn Kalenderjahren 
erzielten Mietzinsreserven einschließlich der 
Zuschüsse, die aus Anlaß der Durchführung einer 
Erhaltungsarbeit gewähn werden, zu decken. Rei­
chen diese Beträge zur Deckung der Kosten aller 
unmittelbar heranstehenden Erhaltungsarbeiten 
nicht aus, so gilt folgendes: 

1. Zur Bedeckung der Kosten einer Erhaltungs­
arbeit sind auch die während des Zeitraums, 
in dem sich solche oder ähnliche Arbeiten 
unter Zugrundelegung regelmäßiger 
Bestandsdauer erfahrungsgemäß wiederholen, 
zu erwartenden oder anrechenbaren Haupt­
mietzinse, somit einschließlich der zur Dek­
kung eines erhöhten Aufwandes zulässigen 
Einhebung eines erhöhten Hauptmietzinses, 
für alle vermieteten, vermietbaren oder vom 
Vermieter benützten Wohnungen und 
Geschäftsräumlichkeiten des Hauses heranzu­
ziehen; insoweit hiedurch Deckung geboten 
ist, hat der Vermieter zur Finanzierung der 
nach Abzug der erzielten Mietzinsreserven 
ungedeckten Kosten. der Erhaltungsarbeit 
eigenes oder fremdes Kapital aufzuwenden; 
die mit der Aufnahme fremden Kapitals ver­
bundenen notwendigen Geldbeschaffungsko­
sten und angemessenen Sollzinsen sowie die 
durch den Einsatz eigenen Kapitals entgange­
nen angemessenen Habenzinsen (Kapital­
marktzinsen) sind in diesen Fällen Kosten der 
Erhaltungsarbeiten. 

2. Können die Kosten aller Erhaltungsarbeiten 
auch auf diese Weise nicht gedeckt werden, 
so sind die Erhaltungsarbeiten nach Maßgabe 
ihrer bautechnischen Dringlichkeit zu reihen 
und durchzuführen; jedenfalls sind aber die 
Arbeiten, 
.a) die kraft eines öffentlich-rechtlichen Auf­

trages vOI1zunehmen sind, 
b), die der Behebung von Baugebrechen, die 

die Sicherheit von Personen oder Sachen 
gefährden, dienen oder 

c) die zur Aufrechterhaltung des Betriebes 
von bestehenden W asserleitungs-, Licht­
leitungs-, Gasleitungs-, Beheizungs- (ein­
schließlich der zentralen Wärmeversor­
g'ungsanlagen), Kanalisations- und sanitä­
ren Anlagen erforderlich sind, 
vorweg durchzuführen. 
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Nützliche Verbesserung durch bautechnische Maß­
nahmen 

§ 4. (1) Der Vermieter hat nützliche Verbesse­
rungen des Hauses oder einzelner Mietgegenstände 
nach Maßgabe der rechtlichen, wirtschaftlichen. 
und technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten 
durchzuführen, soweit dies im Hinblick auf den all­
gemeinen Erhaltungszustand des Hauses zweckmä­
ßig ist. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 sind 
nützliche Verbesserungen: 

1. die den Erfordernissen der Haushaltsführung 
der Bewohner dienende Neuerrichtung oder 
Umgestaltung von Wasserleitungs-, Lichtlei­
tungs-, Gasleitungs-, Beheizungs- (einschließ­
lich von zentralen Wärmeversorgungsanla­
gen), Kanalisations- und sanitären Anlagen in 
normaler Ausstattung, 

2. die Errichtung oder Ausgestaltung von der 
gemeinsamen Benützung der Bewohner die­
nenden, einer zeitgemäßen Wohnkultur ent­
sprechenden sonstigen Anlagen in normaler 
Ausstattung, wie etwa von Personenaufzügen, 
zentralen Waschküchen oder Schutzräumen 
vom Typ Grundschutz, 

3. Maßnahmen, die eine dem jeweiligen Stand 
der Technik entsprechende Erhöhung der 
Schalldämmung bewirken, wie die Verbesse­
rung der Schalldämmung von Fenstern, 
Außentüren, Außenwänden, Dächern, Keller­
decken und obersten Geschoßdecken, 

4. die Installation einerWasserentnahmestelle 
oder eines Klosettes im Inneren eines Mietge­
genstandes, 

5. die bautechnische Umgestaltung eines Miet­
gegenstandes, im besonderen einer Mietwoh~ 
nung der Ausstattungskategorie D oder C in 
eine .Mietwohnung der Ausstattungskatego­
rie C, B oder A. 

(3) Nützliche Verbesserungen sind vom Vermie­
ter durchzuführen 

1. wenn und soweit die Kosten aus den in den 
vorausgegangenen zehn Kalenderjahren 
erzielten Mietzinsreserven einschließlich der 
Zuschüsse, die Zur Finanzierung der nützli­
chen Verbesserung gewährt werden, gedeckt 
werden können und Erhaltungsarbeiten nicht 
erforderlich sind oder sichergestellt ist, daß 
hiemit auch die erforderlichen Erhaltungsar­
beiten in einem Zug durchgeführt werden, 
oder 

2. wenn und soweit sich der Vermieter und die 
Mehrheit der Mieter - berechnet nach der 
Anzahl der im Zeitpunkt der Vereinbarung 
vermieteten Mietgegenstände - des Hauses 
über ihre Durchführung und die Finanzierung 
des durch die in den vorausgegangenen zehn 
Kalenderjahren erzielten Mietzinsreserven 
nicht gedeckten Teiles der Kosten schriftlich 
einigen sowie überdies sichergestellt ist, daß 

die übrigen Mieter des Hauses durch die Ver­
besserungsarbeiten finanziell nicht belastet 
und auch sonst nicht übermäßig beeinträchtigt 
werden. ' 

(4) Nützliche Verbesserungen im Inneren eines 
Mietgegenstandes bedürfen der Zustimmung des 
Hauptmieters; es gilt jedoch § 30 Abs.2 Z 16, 
sofern der Hauptmieter einer mangelhaft ausgestat­
teten Wohnung im Sinn des § 3 Z 10 des Stadter­
neuerungsgesetzes, die zur Anhebung des Stan­
dards nach Abs. 1 Z 4 geeignet ist, das vom Vermie­
ter gestellte Anbot, die zur Abwendung eines Ent­
eignungs antrags nach § 14 des Stadterneuerungsge­
setzes erforderlichen bautechnischen Maßnahmen 
gegen Entrichtung des für die so verbesserte Woh­
nung nach § 16 Abs. 2 Z 3 berechneten Hauptmiet­
zinses durchzuführen, ablehnt und auch nicht 
bereit ist, diese bautechnischen Maßnahmen selbst 
durchzuführen. 

Nützliche Verbesserung durch Vereinigung von 
Wohnungen; Anbotspflicht 

§ 5. (1) Als nützliche Verbesserung gilt auch die 
Vereinigung und bautechnische Umgestaltung 
zweier oder mehrerer Wohnungen, im besonderen 
von Mietwohnungen der Ausstattungskategorie D 
oder C in eine oder mehrere Mietwohnungen der 
Ausstattungskategorie C, B oder A. 

(2) Wird eine Wohnung der Ausstattungskatego­
rie D durch Beendigung des Mietverhältnisses frei 
und ist es baurechtlich zulässig und bautechnisch 
möglich und zweckmäßig, diese Wohnung mit 
einer Nachbarwohnung der Ausstattungskatego­
rie D zu einer Wohnung der Ausstattungskatego­
rie C mit einer Nutzfläche bis zu 90 m2 zu vereini­
gen und umzugestalten, so hat der V,ermieter die 
frei gewordene Wohnung vor der Vermietung an 
einen Dritten dem Hauptmieter einer zur Anhe­
bung des Standards geeigneten Nachbarwohnung 
der Ausstattungskategorie D zur Zumietung und 
Umgestaltung in eine Wohnung der Ausstattungs­
kategorie C gegen Entrichtung des für die so ver­
größerte Wohnung nach § 16 Abs. 2 Z 3 berechen­
baren Hauptmietzinses anzubieten, es sei denn, daß 
der Vermieter die durch Beendigung des Mietver­
hältnisses frei gewordene Wohnung der Ausstat­
tungskategorie D durch sonstige bautechnische 
Maßnahmen (§ 4 Abs. lZ 4 oder 5) in eine Woh­
nung der Ausstattungskategorie C verbessert. Zur 
Abgabe des Anbots genügt die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes. Der Hauptmieter der 
Nachbarwohnung muß das vom Vermieter gestellte 
Anbot binnen 30 Tagen annehmen, widrigenfalls 
sein Recht auf Zumietung.erloschen ist. 

(3) Hat der Vermieter eine durch Beendigung 
des Mietverhältnisses frei gewordene Wohnung der 
Ausstattungskategorie D allen hiefür in Betracht 
kommenden Hauptmietern der Nachbarwohnun­
gen der Ausstattungskategorie D im Sinn des Abs. 2 
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erfolglos zur Zumietung und Umgestaltung ange-· 
boten, so kann der Vermieter die frei gewordene 
Wohnung der Ausstattungskategorie D an einen 
Dritten vermieten; mit d'iesem Hauptmieter darf 
vereinbart werden, daß sic;h der Hauptmieter im 
Fall des. Freiwerdens einer zur Anhebung des 
Standards geeigneten Nachbarwohnung der Aus­
stattungskategorie D zur Zumietung und Umge­
staltung in eine Wohnung der Ausstattungskatego­
rie C gegen Entrichtung des für die so vergrößerte 
Wohnung nach § 16 Abs.2 Z 3 berechenbaren 
Hauptmietzinses verpflichtet und daß für den Fall, 
in dem er dieser Pflicht nicht nachkommen sollte, 
das Freiwerden einer solchen Nachbarwohnung der 
Ausstattungskategcirie Deinen Kündigungsgrund 
darstellt, der im Sinn des § 30 Abs. 1 Z 13 als wich­
tig und bedeutsam anzusehen ist. 

Auftrag zur Durchführung von Erhaltungs- oder 
Verbesserungs arbeiten 

§ 6. (1) Unterläßt der Vermieter durchzufüh­
rende Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten, so 
hat ihm das Gericht (die Gemeinde, § 39) auf 
Antrag die Vornahme der Arbeiten binnen ange­
messener, ein Jahr nicht übersteigender Frist aufzu­
tragen. Sind darunter Arbeiten, die nach § 3 Abs. 3 
Z 2 lit. abis c vorweg durchzuführen sind, so ist die 
Durchführung dieser Arbeiten aufzutragen; hin­
sichtlich solcher Arbeiten gilt Abs. 4 nicht. Zur 
AntragsteIlung sind berechtigt 

1. die Gemeinde, in der das Haus gelegen ist, im 
eigenen Wirkungsbereich und jeder Haupt­
mieter des Hauses hinsichtlich der im § 3 
Abs. 2 Z 1 bis 4 genannten Erhaltungsarbei­
ten, 

2. die Mehrheit der Hauptmieter - berechnet 
nach der Anzahl der Mietgegenstände - dds 
Hauses hinsichtlich der im § 3 Abs. 2 Z 5 
genannten Erhaltungsarbeiten und der nützli­
chen Verbesserungen nach Maßgabe des § 4 
Abs. 1 und 2. 

(2) Der in Rechtskraft erwachsene Auftrag zur 
Durchführung von Erhaltungs- oder Verbesse­
rungsarbeiten nach Abs. 1 ist ein Exekutionstitel, 
der nach dem fruchtlosen Ablauf der zur V or­
nahme der Arbeiten bestimmten Frist jeden Mieter 
des Hauses und die Gemeinde im eigenen Wir­
kungsbereich als betreibende Partei zum Antrag 
berechtigt, zum Zweck der Durchführung der auf­
getragenen Arbeiten, der Aufnahme und Tilgung 
des erforderlichen Kapitals und der ordnungsgemä­
ßen Erhaltung und Verwaltung des Hauses bis zur 
Tilgung des Kapitals für das Haus einen Verwalter 
zu bestellen. Zum Verwalter können, wenn sie sich 
dazu bereit erklären, bestellt werden: die 
Gemeinde, ein von der Gemeinde vorgeschlagener 
oder ein hiezu sonst geeigneter Dritter. Der 
bestellte Verwalter ist im besonderen befugt, zur 
Finanzierung der aufgetragenen Arbeiten namens 
des Vermieters ein auf inländische Währung lau­
tendes Hypothekardarlehen gegen angemessene 

Verzinsung und Abtretung der Hauptmietzinse 
aufzunehmen, die Übernahme einer Bürgschaft 
durch eine Gebietskörperschaft zu Bedingungen, 
die dem § 16 Abs. 2 in Verbindung mit §§ 17 bis 21 
des. Wohnbauförderungsgesetzes 1968 in der Fas­
sung des § 54 dieses Bundesgesetzes entsprechen, 
anzustreben, die erforderlichen Urkunden zu ferti­
gen und die grundbücherliche Sicherstellung auf 
der Liegenschaft, an der die Arbeit vorgenommen 
werden soll, durchzuführen. Auf Antrag ist ihm 
auch die Befugnis zur Verwaltung der in den vor­
ausgegangenen zehn Kalenderjahren erzielten 
Mietzinsreserven zu erteilen und demjenigen, der 
über diese Mietzinsreserven verfügt, aufzutragen, 
diese Mietzinsreserven binnen 14 Tagen bei Exeku­
tion an den bestellten Verwalter herauszugeben. Im 
übrigen sind hierauf die §§ 98,99, 103, 108-121, 
130 und 132 der Exekutionsordnung sinngemäß 
anzuwenden. Über den Exekutionsantrag entschei­
det das im § 37 Abs. 1 bestimmte Bezirksgericht im 

. Verfahren außer Streitsachen, es sei denn, daß für 
das Haus bereits eine Zwangsverwaltung nach 
§§ 97 H. der Exekutionsordnung anhängig ist. Ist 
für das Haus bereits ein Zwangsverwalter nach 
§§ 97 H. der Exekutionsordnung bestellt, so hat das 
Exekutionsgericht dem bestellten Zwangsverwalter 
aufzutragen, die aufgetragenen Arbeiten vordring­
lich durchzuführen,. und ihm die vorstehend 
genannten Ermächtigungen zu erteilen. 

(3) Die Zwangsverwaltung nach Abs. 2 ist nach 
Einvernehmung der Parteien einzustellen, wenn 

1. die aufgetragenen Arbeiten durchgeführt und 
das hiezu aufgenommene Kapital getilgt ist, 

2. sich erweist, daß die aufgetragenen Arbeiten 
wegen mangelnder Finanzierbarkeit oder aus 
sonst unüberwindbaren Hindernissen .nicht 
durchgeführt werden können, 

3. der verpflichtete Vermieter vor der Aufnahme 
des zur Finanzierung der aufgetragenen 
Arbeiten erforderlichen Kapitals und der 
Inangriffnahme der Arbeiten durch den 
Zwangsverwalter erweist, daß er die aufgetra­
genen Arbeiten selbst durchführen und finan­
zieren wird, oder . 

4. nach der Durchführung der aufgetragenen 
Arbeiten und Aufnahme des erforderlichen 
Kapitals.durch den Zwangsverwalter der Kre­
ditgeber und, falls eine Gebietskörperschaft 
die Bürgschaft übernommen hat, diese zustim­
men. 

(4) Ist zur Finanzierung der Kosten einer nach 
Abs. 1 beantragten Erhaltungsarbeit, die nicht vor­
weg aufzutragen ist, die Einhebung eines erhöhten 
Hauptmietzinses (§§ 18, 19) erforderlich, so ist der 
Antrag abzuweisen, wenn die Mehrheit der Haupt­
mieter - berechnet nach der Anzahl der im Zeit­
punkt des Widerspruchs vermieteten Mietgegen­
stände - des Hauses und der Vermieter der V or­
nahme der beantragten Arbeit widersprechen. Wird 
ein solcher Widerspruch nicht erhoben, so hat in 
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diesem Fall sowie auch dann, wenn der Vermieter 
neben der beantragten Erhaltungsarbeit, die nicht 
vorweg aufzutragen ist, noch andere unmittelbar 
heranstehende Erhaltungsarbeiten durchführen 
will, zu deren Finanzierung die Einhebung eines 
erhöhten Hauptmietzinses (§§ 18, 19) erforderlich 
ist, das Gericht (die Gemeinde, § 39) auf Antrag des 
Vermieters, des von ihm oder des nach Abs. 2 
bestellten Verwalters mit der Entscheidung nach 
Abs. 1 auch die Entscheidung über die Bewilligung 
zur Einhebung eines erhöhten Hauptmietzinses 
(§§ 18, 19) zu verbinden. 

WiederhersteUungspflicht 

§ 7. (1) Wird ein Mietgegenstand durch Zufall 
zur Gänze oder zum Teil unbrauchbar, so ist der 
Vermieter zur baurechtlich zulässigen und bautech­
nisch möglichen Wiederherstellung des Mietgegen­
standes in dem Maß verpflichtet, als die Leistungen 
aus einer bestehenden Versicherung ausreichen. Im 
übrigen gilt der § 1104 des allgemeinen bürgerli­
chen Gesetzbuchs. 

(2) Zur Durchsetzung des Anspruchs auf Wie­
derherstellung gilt der § 6. Zur AntragsteIlung sind 
die Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich und 
jeder Mieter berechtigt, dessen Mietgegenstand 
unbrauchbar geworden ist. 

Umfang des Benützungsrechts 

§ 8. (1) Der Hauptmieter ist berechtigt, den 
Mietgegenstand dem Vertrag gemäß zu gebrau­
chen und zu benützen. Er hat den Mietgegenstand 
und die für den Mietgegenstand bestimmten Ein­
richtungen, wie im besonderen die Lichtleitungs-, 
Gasleitungs-, Wasserleitungs-, Beheizungs- (ein­
schließlich von zentralen Wärmeversorgungsanla­
gen) und sanitären Anlagen so zu warten und, 
soweit es sich nicht um die Behebung von ernsten 
Schäden des Hauses handelt, so instand zu halten, 
daß dem Vermieter und den anderen Mietern des 
Hauses kein Nachteil erwächst. Wird die Behebung 
von ernsten Schäden des Hauses nötig, so ist der 
Hauptmieter bei sonstigem Schadenersatz ver­
pflichtet, dem Vermieter ohne Verzug Anzeige zu 
machen. 

(2) Der Hauptmieter hat das Betreten des Miet­
gegenstandes durch den Vermieter oder die von 
diesem beauftragten Personen aus wichtigen Grün­
den zu gestatten; er hat die vorübergehende Benüt­
zung und die Veränderung seines Mietgegenstan­
des bei Vorliegen der folgenden Voraussetzungen 
zuzulassen: 

1. wenn und soweit ein solcher. Eingriff in das 
Mietrecht zur Durchführung von Erhaltungs­
oder Verbesserungsarbeiten an allgemeinen 
Teilen des Miethauses oder zur Behebung 
ernster Schäden des Hauses im oder in einem 
anderen Mietgegenstand notwendig oder 
zweckmäßig ist; 

2. wenn und soweit ein solcher Eingriff in das 
Mietrecht zur Durchführung von Verände­
rungen (Verbesserungen) in einem anderen 
Mietgegenstand notwendig, zweckmäßig und 
bei billiger Abwägung aller Interessen auch 
zumutbar ist; die Zumutbarkeit ist im beson­
deren anzunehmen, wenn die Veränderung 
keine wesentliche oder dauernde Beeinträchti­
gung des Mietrechts zur Folge hat. 

(3) Alle Erhaltungs-, Verbesserungs- und Ände­
rungsarbeiten, die ein Mieter hienach zuzulassen 
hat, sind so durchzuführen, daß eine möglichste 
Schonung des Mietrechts des betroffenen Mieters 
gewährleistet ist; für wesentliche Beeinträchtigun­
gen hat der Vermieter, sofern aber die Arbeiten ein 
Mieter durchführt, dieser Mieter dem Mieter, der 
hiedurch in seinen Rechten beeinträchtigt wird, 
angemessen zu entschädigen. 

Veränderung (Verbesserung) des Mietgegenstandes 

§ 9. (1) Der Hauptmieter hat eine von ihm beab­
sichtigte wesentliche Veränderung (Verbesserung) 
des Mietgegenstandes dem Vermieter anzuzeigen. 
Lehnt der Vermieter nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach Zugang der Anzeige die beabsich­
tigte Veränderung ab, so gilt seine Zustimmung als 
erteilt. Der Vermieter kann seine Zustimmung und 
eine erforderliche AntragsteIlung bei der Baube-

_ hörde nicht verweigern wenn, 
1. die Veränderung dem jeweiligen Stand der 

Technik entspricht, 
2. die Veränderung der Übung des Verkehrs 

entspricht und einem wichtigen Interesse des 
Hauptmieters dient, 

3. die einwandfreie Ausführung der Verände­
rung gewährleistet ist, 

4. der Hauptmieter die Kosten trägt, 
5. durch die Veränderung keine Beeinträchti­

gung schutzwürdiger Interessen des Vermie­
ters oder eines anderen Mieters zu besorgen 
ist, 

6. durch die Veränderung keine Schädigung des 
Hauses, im besonderen keine Beeinträchti­
gung der äußere~ Erscheinung des Hauses, 
erfolgt, 

7. die Veränderung keine Gefahr für die Sicher­
heit von Personen und Sachen bewirkt. 

(2) Die Voraussetzung des Abs. 1 Z 2 ist jeden­
falls gegeben, wenn es sich handelt um 

1. die Errichtung oder die den Erfordernissen 
der Haushaltsführung dienende Umgestal­
tung von Wasserleitungs-, Lichtleitungs-, 
Gasleitungs-, Beheizungs- (einschließlich der 
Einrichtung von zentralen Wärmeversor­
gungsanlagen) oder sanitären Anlagen, 

2. die der Senkung des Energieverbrauchs die­
nende Ausgestaltung eines Mietgegenstandes, 

3. die Verbesserungen, die von einer Gebietskör­
perschaft aus öffentlichen Mitteln gefördert 
werden, 
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4. die Einleitung emes Fernsprechanschlusses 
oder 

5. die Anbringung der nach dem Stand der 
Technik notwendigen Antennen und sonsti­
gen Einrichtungen für den Hörfunk- und 
Fernsehempfang, sofern der Anschluß an eine 
bestehende Einrichtung nicht möglich oder 
nicht zumutbar ist. 

(3) Handelt es sich um eine wesentliche Verän­
derung (Verbesserung), die nicht im Abs. 2 ange­
führt ist, so kann der Vermieter seine Zustimmung 
von der Verpflichtung des Hauptmieters zur Wie­
derherstellung des früheren Zustandes bei der 
Zurückstellung des Mietgegenstandes abhängig 
machen. 

Ersatz von Aufwendungen auf eine Wohnung 

§ 10. (1) Der Hauptmieter einer Wohnung, der 
in den letzten zwanzig Kalenderjahren vor der 
Beendigung des Mietverhältnisses in der gemieteten 
Wohnung Aufwendungen zur wesentlichen Verbes­
serung (§ 9) gemacht hat, die über seine Mietdauer 
hinaus wirksam und von Nutzen sind, hat bei der 
Beendigung des Mietverhältnisses Anspruch auf 
Ersatz dieser Aufwendungen nach ihrem gegenwär­
tigen Wert, soweit dieser den wirklich gemachten 
Aufwand nicht übersteigt. 

(2) Der Abs. 1 gilt nicht, wenn der Vermieter 
berechtigterweise seine Zustimmung verweigert 
oder an die Verpflichtung zur Wiederherstellung 
des früheren Zustandes gebunden hat oder wenn e:r 
deswegen, weil ihm der Hauptmieter die beabsich­
tigte wesentliche Veränderung nicht angezeigt hat, 
verhindert war, das eine oder das andere zu tun .. 

(3) Die im Abs. 1 genannten Aufwendungen 
sind: 

1. die Errichtung oder die den Erfordernissen 
der Haushaltsführung dienende Umgestal­
tung von Wasserleitungs-, Lichtleitungs-, 
Gasleitungs-, Beheizungs- (einschließlich der 
Errichtung von zentralen Wärmeversorgungs­
anlagen) oder sanitären Anlagen in normaler 
und dem jeweiligen Stand der Technik ent­
sprechender Ausstattung, 

2. die Vereinigung und die Umgestaltung der 
Wohnung mit der zur Zumietung angebote­
nen Nachbarwohnung (§ 5 Abs. 2) in norma­
ler Ausstattung, 

3. die gänzliche Erneuerung eines schadhaft 
gewordenen Fußbodens in einer dem sonsti­
gen Ausstattungszustand der Wohnung' ent­
sprechenden Ausführung und 

4. andere gleich wesentliche Verbesserungen, 
insbesondere solche, die nach dem Woh­
nungsverbesserungsgesetz gefördert worden 
sind. 

(4)' Der Anspruch auf Ersatz ist bei sonstigem 
Verlust des Anspruchs dem Vermieter vom Haupt­
mieter unter Angabe der Höhe schriftlich anzuzei­
gen: 

1. b'ei einvernehmlicher Auflösung des Mietver­
hältnisses spätestens zum Zeitpunkt dieser 
Auflösung, 

2. bei Aufkündigung des Mietverhältnisses 
durch, den Hauptmieter spätestens mit der 
Aufkündigung, 

3. in allen übrigen Fällen binnen einer Frist von 
zwei Monaten' ab Eintritt der Rechtskraft des 
Räumungstitels, bei früherer Zurückstellung 
des Mietgegenstandes jedoch spätestens mit 
der Zurückstellung. 

(5) Der Hauptmieter einer Wohnung kann den 
Ersatzanspruch nach Abs. 1 überdies nur gericht­
lich geltend machen, 

1. wenn er innerhalb von sechs Monaten nach 
der Zurückstellung des Mietgegenstandes 
dem Vermieter einen Mieter namhaft macht, 
der zur Befriedigung des Ersatzanspruches 
nach Abs. 1 bereit ist, oder 

2. sobald der Vermieter den Mietgegenstand 
sonst vermietet oder verwertet. 

(6) Auf den Ersatzanspruch kann der Hauptmie­
ter im voraus nicht rechtswirksam verzichten. 

(7) Weitergehende Ansprüche nach den §§ 1097, 
1036, 1037 des allgemeinen bürgerlichen Gesetz­
buchs bleiben hiedurch unberührt. 

Untermietverbote 

§ 11. (1) Auf ein vertragliches Verbot der U nter­
vermietung kann sich der Vermieter nur berufen, 
wenn ein wichtiger Grund gegen die Untervermie­
tung vorliegr. Ein wichtiger Grund gegen die 
Untervermietung liegt insbesondere vor, wenn 

1.. der Mietgegenstand zur Gänze untervermietet 
werden soll, 

2. der in Aussicht genommene Untermietzins 
eine im Vergleich zu dem vom Untervermie­
ter zu entrichtenden Mietzins und etwaigen 
sonstigen Leistungen 'des Untervermieters 
unverhältnismäßig hohe Gegenleistung dar-
stellt, . 

3. die Anzahl der Bewohner einer gemieteten 
Wohnung die Anzahl der Wohnräume über­
steigt oder nach der Aufnahme des Untermie­
ters übersteigen würde, oder 

4. wenn mit Grund zu besorgen ist, daß der 
Untermieter den Frieden der Hausgemein­
schaft stören wird. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für eine von einer gemeinnüt­
zigen Bauvereinigung, die auf Grund ihrer Satzung 
oder zufolge ihres tatsächlichen Geschäftsbetriebes 
ihre Tätigkeit auf einen bestimmten Personenkreis 
im Sinn des § 8 Abs. 2 Z 1 oder 2 des W ohnungsge­
meinnützigkeitsgesetzes eingeschränkt hat, gemie­
tete Wohnung. 

Abtretung des Mietrechts 

§ 12. (1) Der Hauptmieter einer Wohnung, der 
die Wohnung verläßt, darf seine Hauptmietrechte 

3 
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an der Wohnung seinem Ehegatten oder Verwand­
ten in gerader Linie einschließlich der Wahlkinder 
oder Geschwister abtreten, falls der Ehegatte oder 
die Verwatidten in gerader Linie einschließlich der 
Wahlkinder mindestens die letzten zwei Jahre, die 
Geschwister mindestens die letzten fünf Jahre mit 
dem Hauptmieter im gemeinsamen Haushalt in der 
Wohnung gewohnt haben. Dem mehrjährigen Auf­
enthalt in der Wohnung ist es gleichzuhalten, wenn 
der Angehörige die Wohnung seirierzeit mit dem 
bisherigen Mieter gemeinsam bezogen hat, beim 
Ehegatten auch, wenn er seit der Verehelichung, 
und bei Kindern auch, wenn sie seit ihrer Geburt in 
der Wohnung gewohnt haben, mag auch ihr Auf­
enthalt in der Wohnung noch nicht die vorgeschrie­
bene Zeit gedauert haben. Der Eintritt in das 
Hauptmietrecht nach §§ 87 und 88 des Ehegesetzes 
wird dadurch nicht berührt. 

/ 

(2) Der bisherige Hauptmieter und der (die) 
Übernt:hmer der Hauptmietrechte haben die Abtre­
tung und Übernahme der. Hauptmietrechte dem 
Vermieter anzuzeigen; ab dem auf die Anzeige fol­
genden Zinstermin ist der (sind die) Übernehmer 
als Hauptmieter anzusehen und für den Mietzins, 
bei mehreren Übernehmern zur ungeteilten Hand, 
zahlungspflichtig. 

(3) Veräußert der Hauptmieter einer Geschäfts­
räumlichkeit das von ihm im Mietgegenstand 
betriebene Unternehmen und führt der Erwerber 
das erworbene Unternehmen im Mietgegenstand 
weiter, so gehen die Hauptmietrechte am Mietge­
genstand und die Verpflichtung zur Zahlung des 
Mietzinses auf den Erwerber des Unternehmens 
über. Der bisherige Hauptmieter sowie der Erwer­
ber des Unternehmens und der Hauptmietrechte 
sind verpflichtet, dem Vermieter den Übergang der 
Hauptmietrechte unverzüglich anzuzeigen. Ist der 
bisherige Hauptmietzins niederer als der angemes­
sene Hauptmietzins, so kann der Vermieter vom 
Erwerber des Unternehmens und der Mietrechte 
die E~höhung des Hauptmietzinses auf den für den 
Mietgegenstand nach Größe, Art, Beschaffenheit, 
Lage, Ausstattungs- und Erhaltungszustand ange­
messenen Betrag innerhalb von sechs Monaten 
nach dem Mietrechtsübergang begehren; stellt der 
Vermieter ein solches Begehren, so hat der Über­
nehmer des Unternehmens und des Mietrechtes 
den für den Mietgegenstand angemessenen Haupt­
mietzins ab dem auf den Zugang des Erhöhungsbe­
gehrens folgenden Zinstermin zu entrichten. 

(4) Abs. 1 gilt nicht für eine von einer gemeinnüt­
zigen Bauvereinigung, die auf Grund ihrer Satzung 
oder zufolge ihres tatsächlichen Geschäftsbetriebs 
ihre Tätigkeit auf einen bestimmten. Personenkreis 
im Sinn des § 8 Abs. 2 Z 1 und 2 des Wohnungsge­
meinnützigkeitsgesetzes eingeschränkt hat, gemie-

. tete Wohnung; die Beschränkungen nach § 20 
Abs. 3 und 4 des W ohnungsgemeinnützigkeitsge­
setzes bleiben aufrecht. 

Wohnungstausch 

§ 13. (1) Stimmt der Vermieter dem von seinem 
Hauptmieter, der die Wohnung vor mehr als fünf 
Jahren gemietet hat, aus wichtigen, besonders 
sozialen, gesundheitlichen oder beruflichen Grün­
den mit einem Dritten geschlossenen Vertrag über 
den Tausch ihrer im selben Gemeindegebiet befind­
lichen Mietwohnungen zur angemessenen Befriedi­
gung des beiderseitigen Wohnbedürfnisses nicht zu, 
.obwohl ihm der Eintritt der Dritten in den Mietver­
trag nach Lage der Verhältnisse zugemutet werden 
kann, so hat das Gericht (die Gemeinde, § 39) auf 
Antrag des Hauptmieters die zum Eintritt des Drit­
ten in den Mietvertrag edorderliche Zustimmung 
des Vermieters zu ersetzen, sofern im Zeitpunkt 
der AntragsteIlung gegen den Hauptmieter weder 
eine gerichtliche Kündigung noch eine Klage auf 
Räumung der Wohnung anhängig ist. 

(2) Gibt das Gericht dem Antrag Folge, so gilt 
der Eintritt des neuen Mieters in den Mietvertrag ill 
dem Zeitpunkt als vollzogen, in dem er dem Ver­
mieter den Bezug der Wohnung anzeigt. Die Ent­
scheidung verliert ihre Rechtswirksamkeit, wenn 

1. der Mieter vor dem Eintritt des Dritten in den 
Mietven:rag rechtskräftig zur Räumung der 
Wohnung verurteilt wird, 

2. der Dritte die Einwilligung seines Vermieters 
zum Wohnungstausch nicht unverzüglich ein­
holt oder 

3. der von ihm gestellte Antrag rechtskräftig 
abgewiesen wird. 

(3) Wird der Eintritt des Dritten in den Mietver­
trag vollzogen, so haften für die Verbindlichkeiten, 
die während der Mietzeit des bisherigen Mieters 
entstanden sind, der bisherige Mieter und der neue 
Mieter zur ungeteilten Hand. Ist der Hauptmiet­
zins, den der· tauschende Hauptmieter bisher für 
die Wohnung entrichtet hat, niedriger als der 
Betrag, der sich für die Wohnung bei Zugrundele­
gung des § 16 Abs. 2 und der Ausstattungskategorie 
im Zeitpunkt des Wohnungstausches errechnet, so 
dad der Vermieter ab dem auf den Eintritt des 
Tauschpartners folgenden Zinstermin eine Erhö­
hung des Hauptmietzinses auf den so berechneten 
Betrag begehren. Aus Anlaß des Wohnungstausches 
kann gegen den Vermieter ein Ersatz von Aufwen­
dungen auf die Wohnung nach § 10 nicht geltend 
gemacht werden. 

(4) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für 
eine Wohnung, die von einer gemeinnützigen Bau­
vereinigung oder einer Gemeinde zum Zweck der 
Wohnraumversorgung von Flüchtlingen oder Hei­
matvertriebenen errichtet und an einen Flüchtling 
oder Heimatvertriebenen vermietet oder zur Nut­
zung überlassen worden ist. Sie gelten für eine von 
einer gemeinnützigen Bauvereinigung, die auf 
Gn,md ihrer Satzung oder zufolge ihres tatsächli­
chen Geschäftsbetriebes ihre Tätigkeit auf einen 
bestimmten Personenkreis im Sinn des § 8 Abs. 2 

\ . 
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Z 1 oder 2 des Wohnungsgemeinnützigkeitsgeset­
zes eingeschränkt hat, gemietete Wohnung mit der 
Einschränkung, daß auch der Tauschpartner die­
sem Personenkreis angehören muß. 

Mietrecht im Todesfall 

§ 14. (1) Durch den Tod des Vermieters oder des 
Mieters wird der Mietvertrag nicht aufgehoben. 

(2) Nach dem Tod des Hauptmieters einer Woh­
nung treten in den Mietvertrag mit Ausschluß 
anderer zur Erbfolge berufenen Personen die im 
Abs. 3 genannten eintrittsberechtigten Personen 
ein, sofern sie nicht binnen 14 Tagen nach dem 
Tod des Hauptmieters dem Vermieter bekanntge­
ben, daß sie das Mietverhältnis nicht fortsetzen 
wollen. Mit dem Eintritt haften die eintretenden 
Personen für den Mietzins und die Verbindlichkei­
ten' die während der Mietzeit des verstorbenen 
Hauptmieters entstanden sind. Sind mehrere Perso­
nen eintrittsberechtigt, so treten sie gemeinsam in 
den Mietvertrag ein und haften zur ungeteilten 
Hand. 

(3) Eintrittsberechtigt nach Abs. 2 sind der Ehe­
gatte, der Lebensgefährte, Verwandte in gerader 
Linie einschließlich der Wahlkinder und die 
Geschwister des bisherigen Mieters, sofern diese 
Personen ein dringendes Wohnbedürfnis haben 
und schon bisher im gemeinsamen Haushalt mit 
dem Mieter in der Wohnung gewohnt haben. 
Lebensgefährte im Sinne dieser Bestimmung ist, 
wer mit dem bisherigen Mieter bis zu dessen Tod 
durch mindestens drei Jahre hindurch in der Woh­
nung in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich 
einer Ehe eingerichteten Haushaltsgemeinschaft 
gelebt hat; einem dreijährigen Aufenthalt des 
Lebensgefährten in der Wohnung ist es gleichzu­
halten, wenn er die Wohnung seinerzeit mit dem 
bisherigen Mieter gemeinsam bezogen hat. 

(4) Die Beschränkungen des Eintrittsrechts nach 
§ 20 Abs. 3 und 4 des Wohnungsgemeinnützigkeits­
gesetzes bleiben aufrecht. 

Mietzins für Hauptmiete 

§ 15. (1) Der vom Mieter für die Überlassung 
eines Mietgegenstandes in Hauptrniete zu entrich­
tende Mietzins besteht aus 

1. dem Hauptmietzins, 
2. dem auf den Mietgegenstand entfallenden 

Anteil an den Betriebskosten und den von der 
Liegenschaft zu entrichtenden laufenden 
öffentlichen Abgaben, 

3. dem auf den Mietgegenstand entfallenden 
Anteil für allfällige besondere Aufwendungen, 

4. dem angemessenen Entgelt für mitvermietete 
Einrichtungsgegenstände oder sonstige Lei-

stungen, die der Vermieter über die Übe~las­
sung des Mietgegenstandes hinaus erbringt. 

(2) Der Vermieter 'ist ferner berechtigt, vom Mie­
ter die Umsatzsteuer zu begehren, die vom Miet­
zins zu entrichten ist. Begehrt der Vermieter die 
Zahlung der Umsatzsteuer, so muß er aber seiner­
seits alle Aufwendungen, die er dem Mieter auf­
öder. verrechnet, um die darauf entfallenden V or­
steuerbeträge entlasten. 

(3) Der Mieter hat deri Mietzins, sofern kein 
anderer Zahlungstermin vereinbart ist, am 1. eines 
jeden Kalendermonats im vorhinein zu entrichten. 

Vereinbarungen über die Höhe des Hauptmietzinses 

§ 16. (1) Vereinbarungen zwischen dem Vermie­
ter und dem Mieter über die Höhe des Hauptmiet­
zinses für einen in Hauptrniete gemieteten Mietge­
genstand sind ohne die Beschränkungen des Abs. 2 
bis zu dem für den Mietgegenstand nach Größe, 
Art, Beschaffenheit, Lage, Ausstattungs- und 
Erhaltungszustand angemessenen Betrag zulässig, 
wenn 

1. der Mietgegenstand nicht zu Wohnzwecken 
dient; wird ein Mietgegenstand teils als Woh­
nung, teils als Geschäftsräumlichkeit verwen­
det, so darf nur der für Wahnungen zulässige 
Hauptmietzins angerechnet werden, es sei 
denn, daß die Verwendung zu Geschäfts­
zwecken die VerWendung zu Wohnzwecken 
bedeutend überwiegt; 

2. der Mietgegenstand in einem Gebäude gele­
gen ist, das auf Grund einer nach dem 8. Mai 
1945 erteilten Baubewilligung neu errichtet 
worden ist, oder der Mietgegenstand auf 
Grund einer nach dem 8. Mai 1945 erteilten 
Baubewilligung durch Um-, Auf-, Ein- oder 
Zubau neu geschaffen worden ist; Mietzins­
vorschriften in förderungsrechtlichen Bestim­
mungen werden hiedurch nicht berührt; 

3. der Mietgegenstand in einem Gebäude gele­
gen ist, an dessen Erhaltung aus Gründen des 
Denkmalschutzes, der Stadt- oder Ortsbilde 
pflege oder aus sonst vergleichbaren Gründen 
öffentliches Interesse besteht, sofern der Ver­
mieter unbeschadet der Gewährung öffentli­
cher Mittel zu dessen Erhaltung nach dem 
8. Mai 1945 erhebliche Eigenmittel aufgewen­
det hat; 

4. der Mietgegenstand eine Wohnung der Aus­
stattungskategorie A, deren Nutzfläche 90 m2 

übersteigt, oder eine Wohnung der Ausstat­
tungskategorie B, deren Nutzfläche 130 m2 

übersteigt, ist, sofern der Vermieter eine sol­
che Wohnung innerhalb von sechs Monaten 
nach der Räumung durch den früheren Mie­
ter oder Inhaber an einen nicht zum Eintritt in 
die Mietrechte des früheren Mieters Berech­
tigten vermietet; 
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5. der Mietgegenstand eine Wohnung der Aus­
stattungskategorie A oder B inordnungsge­
mäßem Zustand ist, deren Standard vom Ver­
mieter nach dem 31. Dezember 1967 durch 
Zusammenlegung von Wohnungen der Aus­
stattungskategorie C oder D, durch eine 
andere bautechnische Aus- oder Umgestal­
tung größeren Ausmaßes einer Wohnung 
oder mehrerer Wohnungen der Ausstattungs­
kategorie C oder D oder sonst unter Aufwen­
dung erheblicher Mittel angehoben worden 
ist; dies gilt jedoch nur, wenn der Vermieter 
diese Wohnung innerhalb von sechs Monaten 
nach der Räumung durch den früheren Mie­
ter oder Inhaber an einen nicht zum Eintritt in 
die Mietrechte des früheren Mieters Berech­
tigten vermietet; die Frist von sechs Monaten 
erhöht sich um ein Jahr, sofern der Vermieter 
die Arbeiten zur Standardanhebung erst nach 
der Räu~ung durch den Vormieter in Angriff 
genommen hat; 

6. der Mietgegenstand eine Wohnung der Aus­
stattungskategorie C in ordnungsgemäßen 
Zustand ist, deren Standard vom Vermieter 
nach dem 31. Dezember 1967 durch Zusam­
menlegung von Wohnungen der Ausstat­
tungskategorie D, durch eine andere bautech­
nische. Aus- oder Umgestaltung größeren Aus­
maßes einer Wohnung oder mehrerer Woh­
nungen der Ausstattungskategorie D oder 
sonst unter Aufwendung erheblicher Mittel 
angehoben worden ist; dies gilt jedoch nur, 
wenn der Vermieter diese Wohnung inner­
halb von sechs Monaten nach der Räumung 
durch den früheren Mieter oder Inhaber an 
einen nicht zum Eintritt in die Mietrechte des 
frÜheren Mieters Berechtigten vermietet; die 
Frist von sechs Monaten erhöht sich um ein 
Jahr, sofern der Vermieter die Arbeiten zur 
Standardanhebung erst nach der Räumung 
durch den Vormieter in Angriff genommen 
hat; 

7. das Mietverhältnis länger als ein halbes Jahr 
bestanden hat. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht 
vor, so darf der zwischen dem Vermieter und dem 
Mieter für eine in Hauptrniete gemietete Wohnung 
vereinbarte Hauptmietzins je Quadratmeter der 
Nutzfläche und Monat nicht übersteigen: 

1. 22 S für eine Wohnung der Ausstattungskate­
gorie A, das ist eine Wohnung in brauchba­
rem Zustand, deren Nutzfläche mindestens 
30 m2 beträgt, die zumindest aus Zimmer, 
Küche (Kochnische), Vorraum, Klosett und 
einer dem zeitgemäßen Standard entsprechen­
den Badegelegenheit (Baderaum oder Badeni­
sche) besteht, die über eine zentrale Wärme­
versorgungsanlage oder eine Etagenheizung 
oder eine gleichwertige stationäre Heizung 

und über eine Warmwasseraufbereitung ver­
fügt; 

2. 16,50 S für eine Wohnung der Ausstattungs­
kategorie B, das ist eine Wohnung in brauch­
barem Zustand, die zumindest aus' Zimmer, 
Küche (Kochnische), Vorraum, Klosett und 
einer dem zeitgemäßen Standard entsprechen­
den Badegelegenheit (Baderaum oder Badeni­
sche) besteht; 

3. 11 S für eine Wohnung der Ausstattungskate­
gorie C, das ist eine Wohnung in brauchba­
rem Zustand, die zumindest über eine Wasser­
entnahmestelle und ein Klosett im Inneren 
verfügt; 

4. 5,50 S für eine Wohnung der Ausstattungska­
tegorie D, das ist eine Wohnung, die entwe­
der über keine Wasserentnahmestelle oder 
über kein Klosett im Inneren verfügt oder bei 
der eine dieser bei den Einrichtungen nicht 
brauchbar ist und auch nicht innerhalb ange­
messener Frist nach Anzeige durch den Mie­
ter vom Vermieter brauchbar gemacht ~ird. 

(3) Die Ausstattungskategorie nach Abs. 2 richtet 
sich nach dem Ausstattungszustand der Wohnung 
im Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrags. 
Eine Wohnung ist in eine Ausstattungskategorie 
auch bei Fehlen eines Ausstattungsmerkmals einzu­
ordnen, wenn das fehlende Ausstattungsmerkmal, 
nicht -jedoch eine Badegelegenheit, durch ein oder 
mehrere Ausstattungsmerkmale einer höheren Aus­
stattungskategorie aufgewogen wird. 

(4) Die im Abs. 2 genannten Beträge vermindern 
oder erhöhen sich in dem. Maß, das sich aus der 
Veränderung des vom Österreichischen Statisti­
schen Zentralamt verlautbarten Verbraucherpreis­
index 1976 oder des an seine Stelle tretenden Index 
gegenüber dem Zeitpunkt des .~nkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes ergibt, wobei Anderungen solange 
nicht zu berücksichtigen sind, als sie 10 vH des bis­
her maßgebenden Betrages nicht übersteigen. 
Beträge unter 10 Groschen sind auf die nächsthö­
heren 10 Groschen aufzurunden. Der Bundesmini­
ster für Justiz hat die sich hieraus ergebenden 
Änderungen der im Abs. '2 bestimmten Beträge im 
Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

(5) Übersteigt der nach Abs. 1 vereinbarte 
Hauptmietzins den für den Mietgegenstand nach 
Größe, Art, Beschaffenheit, Lage, Aussstattungs­
und Erhaltungszustand angemessenen Betrag, so ist 
die Mietzinsvereinbarung so weit unwirksam, als 
sie dieses Höchstmaß überschreitet. Ist der Haupt­
mietzins nach den Bestimmungen des Abs. 2 und 3 
zu bemessen, so ist die Mietzinsvereinbarung inso­
weit unwirksam, als sie das darnach zulässige 
Höchstmaß überschreitet. 

(6) Ergibt sich durch die Anwendung einer Wert­
sicherungsvereinbarung ein höherer Hauptmietzins 
als nach Abs. 1 bis 5 zulässig ist, so ist der überstei-

880 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)16 von 40

www.parlament.gv.at



880 der Beilagen 17 

gende Teil unwirksam. Berechtigt eine solche Wert­
sicherungsvereinbarung den Vermieter zu einer 
Erhöhung des Hauptmietzinses, so hat der Haupt­
mieter dem Vermieter den erhöhten Hauptmietzins 
vom nächsten Zinstermin angefangen zu entrich­
ten, wenn der Vermieter dem Hauptmieter späte­
stens 14 Tage vor dem Termin sein darauf gerichte­
tes Erhöhungsbegehren bekanntgibt. 

Anteil an den Gesamtkosten; Nutzfläche 

§ 17. (1) Insoweit nicht zwischen dem Vermieter 
und allen Mietern des Hauses für einzelne Aufwen­
dungen des Hauses schriftlich ein anderer Vertei­
lungsschlüssel vereinbart worden ist oder sich aus 
den folgenden Bestimmungen ein solcher Vertei­
lungsschlüssel ergibt, bestimmt sich der Anteil eines 
Mietgegenstandes an den Gesamtkosten des Hau­
ses nach dem Verhältnis der Nutzfläche des Miet­
gegenstandes zur Nutzfläche aller vermieteten, 
vom Vermieter benützten oder trotz ihrer Ver­
mietbarkeit nicht vermieteten Wohnungen oder 
sonstigen Mietgegenstände des Hauses, wobei die 
Nutzfläche der Hausbesorgerwohnung, für die 
kein besonderes Entgelt entrichtet wird, auger 
Betracht bleibt. 

(2) Die Nutzfläche, die in Quadratmetern auszu­
drücken ist, ist die gesamte Bodenfläche einer 
Wohnung oder eines sonstigen Mietgegenstandes 
abzüglich der Wandstärken und der im Verlauf der 
W~nde befindlichen Durchbrechungen (Ausneh­
mungen). Treppen, offene Balkone und Terrassen 
sowie Keller- und Dachbodenräume, soweit sie 
ihrer Ausstattung nach nicht für Wohn- oder 
Geschäftszwecke geeignet sind, sind bei der 
Berechnung der Nutzfläche nicht zu berücksichti­
gen. Die Nutzfläche ist nach dem Naturrnaß zu 
berechnen. 

Erhöhung der Hauptmietzinse 

§ 18. (1) Finden die Kosten einer vom Vermieter 
durchzuführenden, unmittelbar heranstehenden 
größeren Erhaltungsarbeit einschließlich der nach 
§ 3 Abs. 3 Z 1 anrechenbaren Verzinsung und 
Geldbeschaffungskosten in der Summe der sich in 
den vorausgegangenen zehn Kalenderjahren erge­
benden Mietzinsreserven oder Mietzinsabgänge 
keine Deckung und übersteigen sie die während des 
Verteilungszeitraums. zu erwartenden Hauptmiet­
zinseinnahmen, so kann zur Deckung des Fehlbe­
trags eine Erhöhung des Hauptmietzinses begehrt 
werden. Zur Festsetzung des erforderlichen erhöh­
ten Hauptmietzinses sind maßgebend: 

1. die Summe der sich in den vorausgegangenen 
zehn Kalenderjahren ergebenden Mietzinsre­
serven oder Mietzinsabgänge einschließlich 
eines allfälligen Zuschusses, der aus Anlaß der 
Durchführung der Arbeiten gewährt wird; 

2. die angemessenen Kosten der durch einen 
Kostenvoranschlag umschriebenen unmittel­
bar heranstehenden Erhaltungsarbeit ein-

schließlich der angemessenen Kosten der Bau­
verwaltung und Bauüberwachung, soweit 
diese zusammen 5 vH der Baukosten nicht 
überschreiten; diese Kosten sind um den 
Unterschiedsbetrag nach Z 1zu kürzen oder 
zu erhöhen (Deckungsfehlbetrag) ; 

3. ein zehn Jahre nicht übersteigender Vertei­
lungszeitraum, der unter Berücksichtigung 
des Zeitraums, in dem sich solche oder ähnli­
che Arbeiten bei Zugrundelegung regelmäßi­
ger Besiandsdauer erfahrungsgemäß wieder­
holen, sowie der wirtschaftlichen Lage des 
Vermieters und der Gesamtheit der Mieter 
des Hauses nach billigem Ermessen zu b~stim­
men ist; 

4. das zur Finanzierung des Deckungsfehlbe­
trags notwendige eigene oder fremde Kapital 
des Vermieters samt den mit der Aufnahme 
fremden Kapitals verbundenen Geldbeschaf­
fungskosten sowie das auf den Kalendermo­
nat umzurechnende Erfordernis zur Tilgung 
und angemessenen Verzinsung dieses Kapi­
tals; 

5. ein nach freier Überzeugung (§ 273 ZPO) 
festzusetzender Pauschalbetrag zur Deckung 
der Kosten von laufend wiederkehrenden 
Erhaltungsarbeiten und der laufend fällig wer­
denden Aufwendungen für die mit dem 
Eigentum verbundene Vermögensteuer samt 
Zuschlägen zuzüglich des allfälligen Betrags, 
der zur Tilgung und Verzinsung einer nach 
§ 3 Abs.3 Z 1 finanzierten früheren Erhal­
tungsarbeit je Kalendermonat aufgebracht 
werden muß; 

6. die Gesamtsumme der für die Mietgegen-
. stände des Hauses anrechenbaren monatli­

chen Hauptmietzinse, die zur Vereinheitli­
chung der Berechnung wie folgt zu ermitteln 
sind: 
a) für die vermieteten Wohnungen je der 

nach § 16 Abs. 2 bis 4 berechnete inonatli­
che Hauptmietzins ; 

b) für die vermieteten Geschäftsräumlichkei­
ten je der monatliche Betrag, der sich für 
eine gleich große Wohnung der Ausstat­
tungskategorie A nach § 16 Abs.2 Z 1 
e'rrechnet, oder, sofern erwiesen wird, daß 
dieser Betrag den für den Mietgegenstand 
nach § 16 Abs. 1 angemessenen monatli­
chen Hauptmietzins übersteigt, der nach 
§ 16 Abs. 1 angemessene Hauptmietzins ; 

c) für die Objekte des Hauses, die der Ver­
mieter benützt oder die er trotz ihrer 
Vermietbarkeit leerstehen läßt, je der nach 
den Grundsätzen der lit. a oder b auszu­
mittelnde monatliche Betrag; 

7. die Feststellung, ob oder inwieweit das nach 
Z 4 und 5 ermittelte monatliche Deckungser­
fordernis in der nach Z 6 ermittelten Gesamt­
summe Deckung findet oder nicht. 
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(2) I~t der monatliche Hauptmietzins, den ein 
Hauptmieter für seinen Mietgegenstand entrichtet, 
niedriger als der bei der Berechnung der Gesamt­
summe nach Abs. 1 Z 6 für den Mietgegenstand 
ausgewiesene Betrag, so hat das Gericht (die 
Gemeinde, § 39) dem Vermieter während des fest­
gesetzten Verteilungszeitraums die Anhebung die­
ses Hauptmietzinses nach Maßgabe des Deckungs­
erfordernisses (Abs. 1 Z 4 und 5) bis zu der im 
Abs. 1 Z 6 für den Mietgegenstand ausgewiesenen 
Höhe des Hauptmietzinses zu bewilligen. 

(3) Findet das nach Abs. 1 Z 4 und 5 ermittelte 
Deckungserfordernis in der nach Abs. 1 Z 6 ermit­
telten Gesamtsumme nicht oder nicht zur Gänze 
Deckung, so hat das Gericht (die Gemeinde, § 39) 
neben der nach Abs. 2 allenfalls zu bewilligenden 
Anhebung der Hauptmietzinse die Einhebung ein,es 
erhöhten Hauptmietzinses während des festgesetz­
ten Verteilungszeitraums in der Weise zu bewilli­
gen, daß der Vermieter von jedem Hauptmieter 
eines Mietgegenstandes im Haus neben dem für 
den Mietgegenstand nach Abs. 1 Z 6 ausgewiese­
nen und allenfalls nach Abs. 2 angehobenen monat­
lichen Hauptmietzins den auf den Mietgegenstand 
nach dem Verhältnis der Nutzflächen (§ 17) entfal­
lenden Anteil am nicht gedeckten Teil des Dek­
kungserfordernisses begehren darf. 

(4) Steht fest, daß eine Erhöhung der Hauptmiet­
zinse auch dann erforderlich ist, wenn die von den 
Hauptmietern gegen die Hauptmietzinsabrechnung 
der vorausgegangenen zehn Kalenderjahre erhobe­
nen Einwendungen berechtigt sind, und ist zu 
besorgen, daß durch die Überprüfung dieser Ein­
wendungen der Hauptmieter die Durchführung der 
Erhaltungsarbeiten verzögert würde, so kann das 
Gericht (die Gemeinde, § 39) die Überprüfung die­
ser Einwendungen der Hauptmieter der Entschei­
dung nach § 19 Abs. 3 vorbehalten und zunächst 
die Höhe der anrechenbaren Mietzinsreserven oder 
Mietzinsabgänge nach freier Überzeugung (§ 273 
ZPO) festsetzen. 

Antrag und Entscheidung 

§ 19. (1) Die Einhebung eines erhöhten Haupt­
mietzinses ist nur auf Grund einer Entscheidung 
des Gerichtes (der Gemeinde, § 39) zulässig. Zur 
AntragsteIlung sind der Vermieter, die Gemeinde, 
in deren Sprengel das Haus gelegen ist, im eigenen 
Wirkungsbereich oder der nach § 6 Abs. 2 bestellte 
Verwalter berechtigt. Dem Antrag sind beizulegen: 

1. ein Kostenvoranschlag über die unmittelbar 
heranstehende Erhaltungsarbeit in dreifacher 
Ausfertigung; 

2. die Hauptmietzinsabrechnung über die der 
AntragsteIlung unmittelbar vorausgegangenen 
zehn Kalenderjahre; 

3. eine Aufstellung, die alle vermieteten, verrniet­
baren oder vom Vermieter benützten Mietge­
genstände des Hauses enthält, wobei im 
besonderen von jedem Mietgegenstand die 

topographische Bezeichnung (Türnummer), 
die Nutzfläche, die Ausstattungskategorie bei 
Wohnungen, die Höhe des monatlichen 
Hauptmietzinses, die Höhe des nach § 18 
Abs. 1 Z 6 anrechenbaren monatlichen Betra­
ges, der Vor- und Zuname des Mieters 
(Benützers) anzuführen sind; 

4. eine Berechnung des Deckungsfehlbetrags 
und des monatlichen Deckungserfordernisses ; 

S. ein Finanzierungsplan einschließlich allfälliger 
Kreditzusagen. 

(2) Selbst wenn der Antrag auf Bewilligung der 
Einhebung eines erhöhten Hauptmietzinses nicht 
im Zuge eines Verfahrens zur Durchführung von 
Erhaltungsarbeiten gestellt worden ist (§ 6 Abs. 3), 
ist mit der Bewilligung der Einhebung eines erhöh­
ten Hauptmietzinses der Auftrag zur Vornahme 
der der Entscheidung zugrunde liegenden Erhal­
tungsarbeit binnen einer angemessenen, ein Jahr 
nicht übersteigenden Frist (§ 6 Abs. 1) zu erteilen. 
Stellt sich nach dem Ablauf der festgesetzten Frist 
heraus, daß die aufgetragenen Arbeiten nicht 
durchführbar sind, so ist auf Antrag eines Mieters 
die Bewilligung der Einhebung eines erhöhten 
Hauptmietzinses zu widerrufen und der Vermieter 
zu verpflichten, die von den Mietern des Hauses 
auf Grund der widerrufenen Entscheidung entrich­
teten erhöhten Hauptmietzinse zuzüglich einer 
angemessenen Verzinsung binnen 14 Tagen bei 
Exekution zurückzuerstatten. 

(3) Hat das Gericht (die Gemeinde, § 39) die 
Überprüfung der von den Mietern gegen die 
Hauptmietzinsabrechnung der vorausgegangenen 
zehn KalenderJahre erhobenen Einwendungen vor­
behalten (§ 18 Abs. 3) oder stellt sich während oder 
nach der Durchführung der aufgetragenen Erhal­
tungsarbeit heraus, daß sich die veranschlagten 
Kosten geändert haben und daß daher die zur 
Finanzierung des Deckungserfordernisses bewil­
ligte Einhebung eines erhöhten Hauptmietzinses 
zur Deckung eines erhöhten Aufwands nicht aus­
reicht oder überhöht ist, so ist auf Antrag des Ver­
mieters, des nach § 6 Abs. 2 bestellten Verwalters 
oder eines Hauptmieters der zur Tilgung des Dek­
kungserfordernisses notwendige erhöhte Haupt­
mietzins neu zu berechnen und für die restliche 
Dauer des Verteilungs zeitraums dementsprechend 
zu erhöhen oder zu senken. 

. Hauptmietzinsabrechnung 

§ 20. (1) Der Vermieter hat in übersichtlicher 
Form eine Abrechnung über die Einnahmen und 
Ausgaben eines jeden Kalenderjahres zu legen. 

1. Die Abrechnung hat als Einnahmen auszuwei­
sen: 
a) die dem Vermieter für die vermieteten 

Mietgegenstände des Hauses als Haupt­
mietzins (erhöhter Hauptmietzins, Erhal­
tungsbeitrag) entrichteten Beträge; 
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b) die dem Hauptmietzins (erhöhten Haupt­
mietzins, Erhaltungsbeitrag) entsprechen­
den Beträge für die Objekte des ,Hauses, 
die der Vermieter benützt; 

c) den Hauptmietzins für die Objekte des 
Hauses, die der Vermieter trotz ihrer Ver­
mietbarkeit mehr als sechs Monate leer 
stehen ließ; die sechsmonatige Frist erhöht 
sich um ein Jahr, wenn der Vermieter zur 
Anhebung des Standards eines Mietgegen­
standes nützliche Verbesserungen (§§ 4 
oder 5) durchführen ließ; die Hauptmiet­
zinse errechnen sich bei Wohnungen nach 
ihrem derzeitigen Ausstattungszustand 
nach § 16 Abs, 2 und 4, bei Geschäfts­
räumlichkeiten nach § 16 Abs, 2 Z 1; wird 
aber nachgewiesen, daß dieser Betrag den 
nach § 16 Abs, 1 angemessenen monatli­
chen Hauptmietzins übersteigt, ist dieser 
Betrag maßgebend; 

d) 25 vH der vom Vermieter aus der Vermie­
tung oder Überlassung von Dath- oder 
Fassadenflächen des Hauses zu Werbe­
zwecken erzielten Einnahmen; 

e) die Zuschüsse, die dem Vermieter aus 
Anlaß der Durchführung einer Erhal­
tungs- oder nützlichen Verbesserungsar­
beit gewährt wurden. 

2. In der Abrechnung dürfen als Ausgaben aus­
gewiesen werden: 
a) die Beträge, die aufgewendet wurden, um 

die durch Rechnungen und Zahlungs be­
lege (Quittungen) belegten Kosten der zur 
ordnungsgemäßen Erhaltung (§ 3) oder 
nützlich~n Verbesserung (§§ 4, 5) des 
Hauses durchgeführten Arbeiten zu dek­
ken; 

b) 20 vH von den durch Rechnungen und 
Zahlungsbelege (Quittungen) belegten 
Kosten der Arbeiten, die der Vermieter in 
Kalenderjahren, in denen von den Haupt­
mietern des Hauses kein gemäß § 18 
Abs. 2 oder 3 erhöhter Hauptmietzins ein­
gehoben wird, zur ordnungsgemäßen 
Erhaltung (§ 3) oder nützlichen Verbesse~ 
rung (§§ 4, 5) des Hauses aufgewendet 
hat; 

c) die Beträge, die vom Vermieter für die mit 
dem Eigentum des Hauses verbundene 
Vermögensteuer samt Zuschlägen ent­
richtet wurden. 

(2) Der Unterschiedsbetrag, der sich aus' der 
Gegenüberstellung der so ausgewiesenen Einnah­
men und Ausgaben eines Kalenderjahres errechnet, 
ist die Mietzinsreserve oder der Mietzinsabgang 
des Kalenderjahres. 

(3) Der Vermieter ist verpflichtet, spätestens zum 
30. Juni eines jeden Jahres die Abrechnung (Abs. 1) 
über das vorausgegangene Kalenderjahr beim 
Hausbesorger oder an einer sonst geeigneten Stelle 

im Haus zur Einsicht durch die Hauptmieter aufzu­
legen und den Hauptmietern in geeigneter Weise 
Einsicht in die Belege zu gewähren. Auf Verlangen 
eines Hauptmieters sind von der Abrechnung und 
(oder) den Belegen auf seine Kosten Abschriften 
(Ablichtungen) anfertigen zu lassen, 

(4) Kommt der Vermieter der in den Abs. 1 und 
3 ausgesprochenen Verpflichtung zur Abrechnung 
und Einsichtgewährung nicht nach, so ist er auf 
Antrag eines Hauptmieters vom Gericht (der 
Gemeinde, § 39) dazu zu verhalten. Weigert er sich 
auch bei der mündlichen Verhandlung vor Gericht 
(der Gemeinde), die Mietzinsabrechnung zu legen 
oder die Einsicht in die Belege zu gewähren, oder 
erscheint er zur Verhandlung nicht, so hat das 
Gericht (die Gemeinde) auf Antrag eines Haupt­
mieters dem Vermieter unter Androhung einer 
Ordnungsstrafe bis zu 5 000 S aufzutragen, binnen 
einer angemessenen, 14 Tage nicht übersteigenden 
Frist die Abre<:hnung zu legen und (oder) die Ein­
sicht in die Belege zu gewähren. Die Ordnungs­
strafe ist zu verhängen, wenn dem Auftrag unge­
rechtfertigterweise nicht entsprochen wird; sie 
kann auch wiederholt verhängt werden, 

Betriebskosten und laufende öffentliche Abgaben 

§ 21. (1) Als BetriebskOsten gelten die vom Ver­
mieter aufgewendeten Kosten für 

1. die Versorgung des Hauses mit Wasser aus 
einer öffentlichen Wasserleitung (Wasserge­
bühren und Kosten, die durch die nach den 
Lieferbedingungen gebotenen Überprüfungen 
der Wasserleitungen erwachsen) oder die 
Erhaltung der bestehenden Wasserversorgung 
aus einem Hausbrunnen oder einer nicht 
öffentlichen Wasserleitung; 

2. die auf Grund der Kehrordnung regelmäßig 
durchzuführende Rauchfangkehrung, die 
Kanalräumung, die Unratabfuhr und die 
Schädlingsbekämpfung; 

3, die entsprechende Beleuchtung der allgemein 
zugänglichen Teile des Hauses, erforderli­
chenfalls auch des Hofraums und des Durch­
gangs zu einem Hinterhaus; 

4. die angemessene Versicherung des Hauses 
gegen Brandschaden (Feuerversicherung), 
sofern und soweit die Versicherungssumme 
dem Betrag entspricht, der im Schadenfall zur 
Wiederherstellung (§ 7) ausreicht; bestehen 
für solche Versicherungen besondere Versi­
cherungsbedingungen, die im Schadenfall den 
Einwand der Unterversicherung des Versiche­
rers ausschließen, so sind die. entsprechend 
solchen Versicherungsbedingungen ermittel­
ten Versicherungswerte als angemessen anzu­
sehen; 

5. die angemessene Versicherung des Hauses 
gegen die gesetzliche Haftpflicht des Hausei­
gentümers (Haftpflichtversicherung) und 
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gegen Leitungswasserschäden einschließlich 
Korrosionsschäden ; 

6 .. die angemessene Versicherung des Hauses 
gegen andere Schäden, wie besonders gegen 
Glasbruch hinsichtlich der Verglasung der der 
allgemeinen Benützung dienenden Räume des 
Hauses einschließlich aller Außenfenster oder 
gegen Sturmschäden,' wenn und soweit die 
Mehrheit der Hauptmieter - diese berechnet 
nach der Anzahl der vermieteten Mietgegen­
stände - des Hauses dem Abschluß, der 
Erneuerung oder der Änderung des Versiche-
rungsvertrags zugestimmt haben; . 

7. die im § 22 bestimmten Auslagen für die Ver­
waltung; 

8. den im § 23 bestimmten Beitrag für Hausbe­
sorgerarbeiten. 

(2) Die anteilig anrechenbaren öffentlichen 
Abgaben sind die von der Liegenschaft, auf die sich 
der Mietvertrag bezieht, zu entrichtenden laufen­
den öffentlichen Abgaben mit Ausnahme solcher, 
die nach landesgesetzlichen Bestimmungen auf die 
Mieter nicht überwälzt werden dürfen. 

(3) Der Vermieter darf zur Deckung der im Lauf 
eines Kalenderjahrs fällig werdenden Betriebsko­
sten und öffentlichen Abgaben zu jedem Zinstermin 
einen gleichbleibenden Teilbetrag zur Anrechnung 
bringen Qahrespauschalverrechnung), der vom 
Gesamtbetrag der Betriebskosten und der öffentli­
chen Abgaben des vorausgegangenen Kalenderjah­
res zu errechnen ist und im Fall einer zwischenzeit­
lichen Erhöhung von Betriebskosten oder den 
öffentlichen Abgaben um höchstens 10 vH über­
schritten werden darf. Der Vermieter hat die. im 
Lauf des Kalenderjahrs fällig gewordenen Betriebs­
kosten und öffentlichen Abgaben spätestens zum 
30. Juni des folgenden Kalenderjahrs abzurechnen 
und den Mietern Einsicht in die Abrechnung und in 
die Belege zu ~ewähren. Ergibt sich aus der 
Abrechnung ein Uberschuß zugunsten der Haupt­
mieter, so ist der Überschußbetrag zum übernäch­
sten Zinstermin zurückzuerstatten. Ergibt sich aus 
der Abrechnung ein Fehlbetrag zu Lasten. der 
Hauptmieter, so haben die Hauptmieter den Fehl­
betrag zum übernächsten Zinstermin zu entrichten. 

(4) Macht der Vermieter von der Jahrespauschal­
verrechnung nach Abs. 3 nicht Gebrauch, so hat der 
Mieter den auf seinen Mietgegenstand entfallenden 
Anteil an den Betriebskosten und den laufenden 
öffentlichen Abgaben an den Vermieter am 1. eines 
jeden Kalendermonats zu entrichten, wenn ihm 
dessen Höhe vorher unter Vorlage der Rechnungs­
belege nachgewiesen wird; dabei kann der Vermie­
ter jeweils die Betriebskosten und Abgaben in. 
Anschlag bringen, die sp~testens am genannten Tag 
fällig werden. In jedem dieser Fälle sind die 
Betriebskosten und Abgaben nur zu entrichten, 
wenn dem Mieter deren Höhe wenigstens drei 
Tage vorher unter Vorlage der Rechnungsbelege 
nachgewiesen wird. Betriebskosten und Abgaben, 

deren Fälligkeit vor mehr als einem Jahr eingetre­
ten ist, können nicht mehr geltend gemacht wer­
den. 

(5) Kommt der Vermieter der im Abs. 3 ausge­
sprochenen Verpflichtung zur Legl,!ng der Abrech­
nung und Einsichtgewährung in die Belege nicht 
nach, so gilt § 20 Abs. 4. 

Auslagen für die Verwaltung 

§ 22. Zur Deckung der Auslagen für die Verwal­
tung des Hauses einschließlich der Auslagen für 
Drucksorten, Buchungsgebühren u. dgl. darf der 
Vermieter je Kalenderjahr und Quadratmeter der 
Nutzfläche des Hauses den nach § 16 Abs.2 Z 2 
jeweils geltenden Betrag anrechnen, der auf 12 glei­
che Monatsbeträge zu verteilen ist. 

Beitrag für Hausbesorgerarbeiten 

§ 23. (1) Der Beitrag für Hausbesorgerarbeiten 
besteht aus 

1. den dem Hausbesorger gebührenden Entgel­
ten und Ersätzen, 

2. den gemäß § 13 Abs. 3 des Hausbesorgerge­
setzes, BGBI. Nr. 16/1970, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 390/1976, 
für die Beleuchtung der Dienstwohnung auf­
zuwendenden Kosten, 

3. dem Dienstgeberanteil des Sozialversiche­
rungsbeitrags und den sonstigen durch Gesetz 
bestimmten Belastungen oder Abgaben, 

4. die zur Abfertigung des Hausbesorgers nach 
den Bestimmungen des Arbeiter-Abferti­
gungsgesetzes, BGBL Nr. 107/1979, aufge­
wendeten Beträge. Jeder Hauptmieter hat den 
auf ihn entfallenden Anteil, sofern auf ihn ein 
die Hälfte des von ihm. zum gleichen Zinster­
min zu entrichtenden Hauptmietzinses über­
steigender Betrag entfällt, binnen einem Jahr 
in gleichen, an den einzelnen Zinsterminen 
fällig werdenden Raten zu entrichten. 

(2) Werden die Hausbesorgerarbeiten vom Ver­
mieter selbst oder von einer von ihm bestellten und 
entlohnten, nicht als Hausbesorger anzusehenden 
Person geleistet, so hat der Vermieter Anspruch auf 
die Beträge nach Abs. 1. 

(3) Im übrigen gilt § 21 Abs. 3 bis 5 sinngemäß. 

Anteil an besonderen Aufwendungen 

§ 24. (1) Ist der Hauptmieter eines Mietgegen­
standes auf Grund des Mietvertrags oder einer 
anderen Vereinbarung berechtigt, eine der gemein­
samen Benützung der Bewohner dienende Anlage 
des Hauses, wie einen Personenaufzug, eine zen­
trale Wärmeversorgungsanlage oder eine zentrale 
Waschküche zu benützen, so bestimmt sich sein 
An'teil an den Gesamtkosten des Betriebes dieser 
Anlage nach den Grundsätzen des § 17, es sei denn, 
daß der Verbrauch oder der Anteil am Gesamtver-
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brauch jedes einzelnen Benützers dieser Anlage 
durch besondere Vorrichtungen (Geräte) feststell­
bar ist; ist der Verbrauch oder der Anteil am 

. Gesamtverbrauch jedes einzelnen Benützers einer 
zentralen Wärmeversorgungsanlage durch beson­
dere Vorrichtungen (Geräte) feststellbar, so sind 
von den Hauptmietern, die die Anlage benützen, 
60 vH der durch den Betrieb der Anlage auflaufen­
den Kosten des Verbrauches nach Maßgabe des 
durch die besonderen Vorrichtungen (Geräte) fest­
gestellten Verbrauches oder Anteils am Gesamtver­
brauch, der Restbetrag der Verbrauchskosten und 
die sonstigen Kosten des Betriebes aber nach den 
Grundsätzen des § 17 zu tragen. 

(2) Zu den besonderen Aufwendungen im Sinn 
des Abs. 1 zählen auch die Kosten für die Betreu­
ung von Grünanlagen sowie für den Betrieb von 
sonstigen Gemeinschaftsanlagen, die allen Mietern 
zur Verfügung stehen. 

(3) Im übrigen gilt § 21 Abs. 3 bis S sinngemäß. 

Entgelt für mitvermietete Einricbtungsgegenstände 
oder sonstige Leistungen 

§ 25. Stellt der Vermieter dem Hauptmieter eines 
Mietgegenstandes Einrichtungsgegenstände bei 
oder verpflichtet er sich auch zu anderen Leistun­
gen, so darf hiefür nur ein angemessenes Entgelt 
vereinbart w.erden. 

Untermietzins 

§ 26. (1) Der mit dem Untermieter vereinbarte 
oder vom Untervermieter begehrte Untermietzins 
darf die im Vergleich zu dem vom Untervermieter 
zu entrichtenden Mietzins und etwaigen sonstigen 
Leistungen des Untervermieters angemessene 
Gegenleistung nicht unverhältnismäßig übersteigen. 

(2) Stellt der vereinbarte oder begehrte Unter­
mietzins eine unverhältnismäßig hohe Gegenlei-, 
stung dar, so kann der Untermieter vom Unterver­
mieter verlangen, daß der Untermietzins ab dem 
folgenden Zinstermin auf die angemessene Gegen­
leistung ermäßigt wird. 

Verbotene Vereinbarungen und Strafbestimmungen 

§ 27. (1) Ungültig und verboten sind 
1. Vereinbarungen, wonach der neue Mieter 

dafür, daß der frühere Mieter den Mietgegen­
stand aufgibt oder sonst ohne gleichwertige 
Geg~nleistung dem Vermieter, dem früheren 
Mieter oder einem anderen etwas zu leisten 
hat; unter dieses Verbot fallen aber nicht die 
Verpflichtung zum Ersatz der tatsächlichen 
Übersiedlungskosten oder zum Rückersatz 
des Aufwandes, den der Vermieter dem bishe­
rigen Mieter nach § 10 zu ersetzen hat; 

2. Vereinbarungen, wonach der Mieter für den 
Verzicht des Vermieters auf die Geltendma­
chung eines Kündigungsgrundes dem Vermie­
ter oder einem anderen etwas zu leisten hat; 

3. Vereinbarungen, wonach für die Vermittlung 
einer Miete ein offenbar übermäßiges Entgelt 
zu leisten ist; 

4. Vereinbarungen, wonach von demjenigen, der 
Erhaltungs- oder Verbesserungs arbeiten im 
Hause durchführt, dem Vermieter, dem Ver­
walter' einem Mieter oder einer dritten Per­
son, die von einer dieser Personen bestimmt 
wurde, ein Entgelt für die Erteilung oder Ver­
mittlung des Auftrages zur Vornahme der 
Arbeiten zu leisten ist; 

S. Vereinbarungen, wonach der Vermieter oder 
der frühere Mieter sich oder einem anderen 
gegen die guten Sitten Leistungen versprechen 
läßt, die mit dem Mietvertrag in keinem 
unmittelbaren Zusammenhang stehen. 

(2) Unter die Verbote des Abs. 1 fallen nicht 
a) Beträge, die nach § 14 Abs. 1 oder § 17 

WGG geleistet werden; 
b) Beträge, die bei Abschluß des Mietvertra­

ges vom Mieter für den Verzicht des Ver­
mieters auf den Kündigungsgrund des 
§ 30 Abs. 2 Z 4 und 6 gezahlt werden, 
sofern die konkreten Umstände, die für 
den Mieter schon damals den Abschluß 
des Mietvertrages ohne einen solchen Ver­
zieht sinnlos gemacht hätten, nachgewie­
sen werden und der für den Verzicht 
gezahlte Betrag den Hauptmietzins für 
10 Jahre nicht übersteigt. 

(3) Was entgegen den Bestimmungen der §§ lS 
bis 26 oder den Bestimmungen des Abs. 1 geleistet 
wird, kann samt gesetzlichen Zinsen zurückgefor- . 
dert werden. Auf diesen Rückforderungsanspruch 
kann im voraus nicht rechtswirksam verzichtet wer­
den. Der Rückforderungsanspruch verjährt in drei 
Jahren. Die Verjährung des Rückforderungsan­
spruchs ist gehemmt, solange bei Gericht (bei der 
Gemeinde, § 39) ein Verfahren über die Höhe des 
Mietzinses anhängig ist. . 

(4) Wer für sich oder einen anderen Leistungen 
entgegennimmt oder sich versprechen läßt, die mit 
den Vorschriften des Abs. 1 im Widerspruch ste­
hen, in den Fällen des Abs. 1 Z 4 auch wer eine sol­
che Leistung erbringt oder verspricht, begeht, 
sofern die Tat 'nicht nach anderen Bestimmungen 
mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungs­
übertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbe­
hörde mit Geldstrafe bis zu 200 000 S zu bestrafen. 
Die Geldstrafe ist unter Berücksichtigung der per­
sönlichen Verhältnisse und der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit so zu bemessen, daß sie den 
Wert der nach Abs. 1 unzulässig vereinbarten Lei­
stung, ist aber der Täter bereits zweimal wegen 
einer solchen Verwaltungsübertretung bestraft wor­
den, das Zweifache dieses Wertes übersteigt; reicht 
das gesetzliche Höchstmaß nicht aus, so kann die­
ses um die Hälfte überschritten werden. Würde 
eine so bei:nessene Geldstrafe zur Gefährdung der 
wirtschaftlichen Existenz des Täters führen, so 
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kann auch eine niederere Geldstrafe ausgesprochen 
werden, als es dem Wert oder zweifachen Wert der 
unzulässig vereinbarten Leistung entspräche. Die 
für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe 
festzusetzende Ersatzfreiheitsstrafe darf sechs 
Wochen nicht übersteigen. 

Anrechnung von Dienstleistungen auf den Haupt­
mietzins 

§ 28. Besteht der vereinbarte Hauptmietzins ganz 
oder teilweise in Dienstleistungen des Hauptmie­
ters, so kann der Hauptmieter verlangen, daß der 
Wert der Dienstleistungen in der Höhe veran­
schlagt werde, die dem jeweiligen ortsüblichen Ent­
gelt für Dienstleistungen solcher Art entspricht. 
Ergibt sich dadurch für die Dienstleistungen des 
Hauptmieters ein erheblich ·höherer Betrag als der 
nach diesem Bundesgesetz zulässige Mietzins, so 
hat der Vermieter dem Hauptmieter für die Dienst­
leistungen das angemessene Entgelt zu bezahlen. 
Der Vermieter kann aber seinerseits vom Haupt­
mieter statt der Dienstleistungen die Entrichtung 
des nach diesem Bundesgesetz zulässigen Mietzin­
ses in barem begehren; das gleiche gilt, wenn zwar 

'das Dienstverhältnis, nicht aber das Hauptmietver­
hältnis beendet wird. 

Auflösung und Erneuerung des Mietvertrages; 
Zurückstellung des Mietgegenstandes 

§ 29. (1) Der Mietvertrag wird aufgelöst 
1. durch Aufkündigung, 
2. durch den Untergang des Mietgegenstandes, 

wenn und soweit eine Pflicht zur Wiederher­
stellung (§ 7) nicht besteht, 

3. durch Zeitablauf, jedoch nur wenn 
a) in einem Hauptmietvertrag über emen 

nach dem 31. Dezember 1967 ohne 
Zuhilfenahme öffentlicher Mittel errichte­
ten Mietgegenstand oder über eine Woh­
nung in einem Wohnhaus mit nicht mehr 
als zwei selbständigen Wohnungen (§ 1 
Abs. 4 Z 2) schriftlich vereinbart worden 
ist, daß er durch den Ablauf der be dunge­
nen Zeit ohne Kündigung erlischt, 

b), ohne Vorliegen der Voraussetzungen 
nach lit. a in einem Hauptmietvertrag über 
eine Wohnung, an der Wohnungseigen­
tum besteht, schriftlich vereinbart worden 
ist, daß er durch den Ablauf der bedungec 

nen Zeit ohne Kündigung erlischt und die 
ursprüngliche oder verlängerte Vertrags­
dauer fünf Jahre nicht übers~eigt, 

c) ohne Vorliegen der Voraussetzungen 
nach lit. a oder b in einem Hauptmietver­
trag über eine Wohnung schriftlich verein­
bart worden ist, daß er durch den Ablauf 
der bedungenen Zeit ohne Kündigung 
erlischt und die ,ursprüngliche oder verlän­
gerte Vertragsdauer ein Jahr nicht über­
steigt, 

d) in einem Untermietvertrag schriftlich ver­
einbart worden ist, daß er durch den 
Ablauf der bedungenen Zeit ohne Kündi­
gung erlischt und die ursprüngliche oder 
verlängerte Vertragsdauer fünf Jahre nicht ' 
übersteigt, 

4. wenn der Mieter vom Vertrag vor dem Ablauf 
der bedungenen Zeit aus den Gründen des 
§ 1117 des allgemeinen bürgerlichen Gesetz-, 
buchs absteht, 

5. wenn der Vermieter wegen erheblich nachtei­
ligen Gebrauches des Mietgegenstandes oder 
wegen Säumnis bei der Bezahlung des Miet­
zinses nach § 1118 des allgemeinen bürgerli -
ehen Gesetzbuches die frühere Aufhebung des 
Vertrages fordert. 

(2) Ist bei Wohnungen oder Wohnräumen, ,die 
vom Mieter zu Zwecken eines Hochschulstudiums, 
einer Lehrlingsausbildung, des B~suchs einer Allge­
meinbildenden Höheren Schule oder Berufsbilden­
den Höheren Schule odel: einer vergleichbaren 
Ausbildung gemietet werden, in dem Mietvertrag 
schriftlich vereinbart worden, daß er mit Beendi­
gung oder Abbruch der Ausbildung erlischt, so wird 
der Mietvertrag auch mit dem Eintritt dieser Bedin­
gung aufgelöst. Ein solcher Mietvertrag erlischt 
aber jedenfalls dann, wenn der Mieter das 
27. Lebensjahr vollendet hat, sofern aber der Miet­
vertrag in diesem Zeitpunkt noch nicht fünf Jahre 
gedauert hat oder der Mieter bei Vertragsabschluß 
das 27. Lebensjahr bereits vollendet hatte, jedenfalls 
mit dem Ablauf eines Zeitraumes von fünf Jahren 
nach Abschluß des Mietvertrages. ' 

(3) Mietverträge auf bestimmte Zeit, die durch 
den Verlauf der Zeit nicht auflösbar sind oder nicht 
aufgelöst werden, gelten als erneuert; für die 
Erneuerung gelten die §§ 1114 und 1115 des allge­
meinen bürgt;rlichen Gesetzbuchs mit der Abwei­
chung, daß - von den Fällen des Abs. 1 Z 3 und 
Abs.2 abgesehen - jede Partei vor Ablauf des Ter­
mins für die Kündigung oder Erklärung der Gegen­
partei bekanntgeben kann, daß sie die Erneuerung 
auf bestimmte Zeit ablehnt; der Mietvertrag gilt 
dann als auf unbestimmte Zeit erneuert. 

Kündigungsbeschränkungen 

§ 30. (1) Der Vermieter kann nur aus wichtigen 
Gründen den Mietvertrag kündigen. 

(2) Als ein wichtiger Grund ist es insbesondere 
anzusehen, wenn 

1. der Mieter trotz einer nach dem Eintritt der 
Fälligkeit erfolgten Mahnung mit der Bezah­
lung des Mietzinses über die übliche oder 
ihm bisher zugestandene Frist hinaus, minde­
stens aber acht Tage im Rückstand ist; 

2. der Mieter, dessen vereinbarter Mietzins 
ganz oder teilweise in eigenen Dienstleistun­
gen besteht, die bedungenen Dienste ver­
tragswidrig verweigert; 
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3. der Mieter vom Mietgegenstand einen 
erheblich nachteiligen Gebrauch macht, 
namentlich den Mietgegenstand in arger 
Weise vernachlässigt oder durch sein rück­
sichtsloses, anstößiges oder sonst grob unge­
höriges Verhalten den Mitbewohnern das 
Zusammenwohnen verleidet oder sich 
gegenüber dem Vermieter oder einer im 
Haus wohnenden Person einer mit Strafe 
bedrohten Handlung gegen das Eigentum, 
die Sittlichkeit oder die körperliche Sicher­
heit schuldig macht, sofern es sich nicht um 
Fälle handelt, die nach den Umständen als 
geringfügig zu bezeichnen sind; dem Verhal­
ten des Mieters steht, soweit er es unterließ, 
die ihm mögliche Abhilfe zu schaffen, das 
Verhalten seines Ehegatten und der anderen 
mit ihm zusammenwohnenden Familienan­
gehörigen sowie der von ihm sonst in die 
gemieteten Räume aufgenommenen Perso­
nen gleich; 

4. der Mieter den Mietgegenstand mit oder 
ohne Beistellung von Einrichtungsgegenstän­
den ganz weitergegeben hat und ihn offen­
bar in naher Zeit nicht für sich oder die ein­
trittsberechtigten Personen (§ 14 Abs.3) 
dringend benötigt oder, wenngleich auch 
nur teilweise, durch Überlassung an einen 
Dritten gegen eine im Vergleich zu dem von 
ihm zu entrichtenden Mietzins und etwaigen 
eigenen Leistungen an den Dritten unver­
hältnismäßig hohe Gegenleistung verwertet. 
Die teilweise Weitergabe einer Wohnung 
kommt einer gänzlichen Weitergabe gleich, 
wenn die nicht weitergegebenen Teile der 
Wohnung nicht zur Befriedigung des Wohn­
bedürfnisses des Mieters oder der eintrittsbe­
rechtigten Personen regelmäßig verwendet 
werden; 

5. die vermieteten Wohnräume nach dem Tod 
des bisherigen Mieters nicht mehr einem 
dringenden Wohnbedürfnis eintrittsberech­
tigter Personen (§ 14 Abs. 3) dienen; 

6. die vermietete Wohnung nicht zur Befriedi­
gung des dringenden Wohnbedürfnisses des 
Mieters oder der eintrittsberechtigten Perso­
nen (§ 14 Abs.3) regelmäßig verwendet 
wird, es sei denn, daß der Mieter zu Kur­
oder Unterrichtszwecken oder aus berufli­
chen Gründen abwesend ist; 

7. die vermieteten Räumlichkeiten nicht zu der 
im Vertrag bedungenen oder einer gleich­
wertigen geschäftlichen Betätigung regelmä­
ßig verwendet werden, es sei denn, daß der 
Mieter nur vorübergehend wegen Urlaubs, 
Krankheit oder Kuraufenthalts abwesend ist; 

8. der Vermietet die gemieteten Wohnräume 
für sich selbst oder für Verwandte in abstei­
gen der Linie dringend benötigt und ihm 
oder der Person, für die der MIetgegenstand 
benötigt wird, aus der Aufrechterhaltung des 

Mietvertrages ein unverhältnismäßig größe­
rer Nachteil erwüchse als dem Mieter aus 
der Kündigung; die Abwägung der beider­
seitigen Interessen entfällt, 
a) wenn es sich um ein gemietetes Einfami­

lienhaus oder um Teile eines Einfamilien­
hauses handelt, 

b) wenn es sich um eine vom Wohnungsei­
gentümer vermietete Eigentumswohnung 
handelt; 

9. der Vermieter den Mietgegenstand für sich 
selbst oder für Verwandte in gerader Linie 
dringend benötigt und dem Mieter Ersatz 
beschaffen wird; 

10. der Vermieter den Mietgegenstand, der 
schon vor der Kündigung zur Unterbringung 
von Arbeitern oder sonstigen Angestellten 
des eigenen Betriebes bestimmt war, für die­
sen Zweck dringend benötigt; 

11. ein dem Bund, einem Bundesland oder einer 
Gemeinde gehöriger Mietgegenstand auf 
eine Art verwendet werden soll, die in höhe­
rem Maß den Interessen der Verwaltung 
dient als die gegenwärtige Verwendung, und 
dem Mieter Ersatz beschafft wird; 

12. bei Untermietverhältnissen durch die Fort­
setzung der Untermiete wichtige ·Interessen 
des Untervermieters verletzt würden, 
namentlich wenn der Untervermieter den 
Mietgegenstand für sich selbst oder für nahe 
Angehörige dringend benötigt oder wenn 
ihm nach den Umständen die Aufrechterhal­
tung der Wohnungsgemeinschaft mit dem 
Untermieter billigerweise nicht zugemutet 
werden kann; 

13. ein im Mietvertrag schriftlich als Kündi­
gungsgrund vereinbarter Umstand eintritt, 
der in bezug auf die Kündigung oder die 
Auflösung des Mietverhältnisses für den 
Vermieter (Untervermieter), für seine nahen 
Angehörigen (§ 14, Abs. 3) oder für das 
Unternehmen, für das der Vermieter (Unter­
vermieter) allein oder in Gemeinschaft mit 
anderen' Personen vertretungsbefugt ist, als 
wichtig und bedeutsam anzusehen ist; 

14. die ordnungsgemäße Erhaltung des Miet­
hauses, in dem sich der Mietgegenstand 
befindet, aus den Hauptmietzinsen ein­
schließlich der zur Deckung eines erhöhten 
Erhaltungsaufwandes zulässigen erhöhten 
Hiuptmietzinse weder derzeit, noch auf 
Dauer sichergestellt werden kann, die baube­
hördliche Bewilligung zur Abtragung des 
Miethauses erteilt worden ist und dem Mie­
ter Ersatz beschafft wird; 

15. ein Miethaus ganz oder in dem Teil, in dem 
sich der Mietgegenstand befindet, abgetra­
gen oder umgebaut werden soll, mit dem 
Abbruch (Umbau) die Errichtung eines 
neuen (geänderten) Baues sichergestellt ist, 
die Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag 
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des Bauwerbers mit Bescheid erkannt hat, 
daß der geplante Neubau (Umbau) aus Ver­
kehrsrücksichten, zu Assanierungszwecken, 
zur Vermehrung der Wohnungen, die zur 
Beseitigung oder Milderung eines im Ortsge­
biet bestehenden quantitativen W ohnungsbe­
darfs oder eines qualitativen W ohnfehlbe­
stands geeignet sind, oder aus anderen Grün­
den im öffentlichen Interesse liegt und dem 
Mieter Ersatz beschafft wird; 

16. der Hauptmieter einer Wohnung der Aus­
stattungskategorie "D" weder bereit ist, eine 
vom Vermieter im Sinn des § 4 Abs. 3 ange­
botene Standardverbesserung zuzulassen, 
noch die angebotene Standardverbesserung 
selbst durchzuführen, und dem Mieter 
Ersatz beschafft wird. 

(3) Eine Vereinbarung, wonach dem Vermieter 
das Kündigungsrecht unbeschränkt oder in einem 
weiteren . als dem vorstehend bestimmten Maß 
zustehen soll, ist rechtsunwirksam. Überdies kann 
der Vermieter, der das Miethaus durch Rechtsge­
schäft unter Lebenden erworben hat, aus dem 
Grund des Abs. 2 Z 8 nur kündigen, wenn zwischen 
dem Zeitpunkt der Erwerbung und dem Kündi­
gungstermin mindestens zehn Jahre liegen. Ein 
Miteigentümer kann die Kündigungsgründe des 
Abs. 2 Z 8 bis 11 überdies nur geltend machen, 
wenn er wenigstens Eigentümer zur Hälfte ist. 

Teilkündigung 

§ 31. (1) Benötigt &r Vermieter oder ein Mitei­
gentümer des Hauses, der wenigstens Eigentümer 
zur Hälfte ist, einzelne Teile eines Mietgegenstan­
des für sich oder für Verwandte in gerader Linie 
dringend, so kann er den Mietvertrag in Ansehung 
dieser Teile aufkündigen, wenn der restliche Teil 
des Mietgegenstandes abgesondert benutzbar ist 
oder ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten 
abgesondert benutzbar gemacht werden kann und 
zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses des Mie­
ters und der schon bisher mit ihm im gemeinsamen 
Haushalt darin wohnenden eintrittsberechtigten 
Personen oder zur Besorgung seiner Geschäfte aus­
reicht. Die hiefür erforderlichen Kosten hat man­
gels anderweitiger Vereinbarung der Vermieter zu 
tragen. 

(2) Im Rechtsstreit auf Grund von Einwendun­
gen gegen eine Aufkündigung kann auf Antrag die 
Kündigung hinsichtlich einzelner Teile des ganz 
aufgekündigten Mietgegenstandes oder anderer als 
der vom Vermieter in Anspruch genommenen Teile 
als wirksam erkannt, hinsichtlich der übrigen aber 
aufgehoben werden, wenn der Kündigungsgrund 
nicht hinsichtlich des ganzen Mietgegenstandes 
gegeben ist und eine abgesonderte Benutzung der 
entstehenden Teile des Mietgegenstandes möglich 
ist oder ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten 
möglich gemacht werden kann. Die Bestimmung 
des Abs. 1 über die Kosten findet Anwendung. 

(3) Wird eine Kündigung nur hinsichtlich eines 
Teiles des Mietgegenstandes als wirksam erkannt, 
so steht es dem Mieter frei zu. erklären, daß er den 
Mietvertrag auch hinsichtlich des restlichen Teiles 
des Mietgegenstandes nicht fortsetzen will. Eine 
solche Erklärung ist, um rechtsgültig zu sein, ohne 
Verzug nach Rechtskraft des Urteils gegenüber 
dem Vermieter abzugeben; der Mietvertrag endet 
dann hinsichtlich des ganzen Mietgegenstandes an 
dem Tage, der sich für den wirksam gekündigten 
Teil aus dem Urteil ergibt. Muß der restliche Teil 
des Mietgegenstandes eist abgesondert benutzbar 
gemacht werden, so hat der Mieter dem Vermieter 
den diesem zugesprochenen Teil erst zu übergeben, 
wenn der ihm verbleibende Teil abgesondert 
benutzbar gemacht ist. Die erforderlichen Arbeiten 
hat der Mieter zu gestatten. Dies ist im Urteil aus­
zusprechen. 

(4) In Fällen der in den vorhergehenden Absät­
zen bezeichneten Art hat der Mieter für den ver­
bleibenden Teil des Mietgegenstandes einen Miet­
zins zu entrichten, der gegenüber dem bisher ent­
richteten Mietzins angemessen vermindert ist. Ent­
steht darüber Streit, so kann der Vermieter oder 
der Mieter bei Gericht den Antrag auf Entschei­
dung stellen. 

(5) Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinn­
gemäß, wenn der Vermieter, der den Mietgegen­
stand mit Einrichtungsgegenständen vermietet hat, 
die Einrichtungsgegenstände oder einzelne von 
ihnen dringend benötigt, desgleichen für Neben­
räume, wie Keller- oder Dachbodenräume, oder 
Nebenflächen, wie Terrassen, Hausgärten, Abstell~ 
oder Ladeflächen, die mit einer Wohnung, einem 
Wohnraum oder einer sonstigen Räumlichkeit mit­
vermietet worden sind. 

(6) Überdies kann auch der Mieter die Miete von 
mitgemieteten Nebenräumen oder Nebenflächen 
aufkündigen, werin die aufgekündigten Neben­
räume oder Nebenflächen abgesondert benutzbar 
sind oder ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten 
abgesondert benutzbar gemacht werden können. In 
diesen Fällen hat die für die Abtrennung erforderli­
chen Kosten mangels anderweitiger Vereinbarung 
der aufkündigende Mieter zu tragen. 

Ersatzbeschaffung 

§ 32. (1) Kündigt der Vermieter dem Mieter 
einen Mietgegenstand aus Gründen des § 30 Abs. 2 
Z 9, 11, 14 bis 16 auf, so kann er sich in der Kündi­
gung vorbehalten, die hiernach gebotenen Ersatz­
rnietgegenstände erst im Zug des Verfahrens anzu­
bieten. Erhebt der Mieter gegen diese Aufkündi­
gung Einwendungen, so hat das Gericht vorab 
durch Zwischenurteil darüber zu entscheiden, ob 
der Kündigungsgrund - vorbehaltlich der Ersatz­
beschaffung - gegeben ist. 

(2) Wird durch Zwischenurteil entSchieden, daß 
der Kündigungsgrund gegeben ist, sO hat der Ver-
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mieter binnen drei Monaten nach dem Eintritt der 
Rechtskraft des Zwischen urteils dem Mieter bei 
Geschäftsräumlichkeiten einen nach Lage und 
Beschaffenheit angemessenen, bei Wohnungen 
zwei entsprechende Wohnungen zur Auswahl mit 
Schriftsatz als Ersatz anzubieten. Eine Wohnung ist 
entsprechend, wenn sie dem Mieter nach der 
Größe, der Ausstattung, der Lage und der Höhe 
des Mietzinses unter Berücksichtigung seiner per­
sönlichen, familiären und wirtschaftlichen Verhält­
nisse zumutbar ist. Das gleiche gilt, wenn der Mie­
ter gegen die Aufkündigung Einwendungen nicht 
erhebt oder ausdrücklich erklärt, gegen das Vorlie­
gen des Kündigungsgrundes Einwendurigen nicht 
zu erheben. Der Vermieter kann erst nach Ablauf 
von drei Monaten nach Zustellung des Anbots an 
den Mieter die Fortsetzung des Verfahrens bean­
tragen. Bietet der Vermieter innerhalb der dreimo­
natigen Frist die Ersatzrnietgegenstände nicht an 
oder entspricht der Ersatz nach Ansicht des Mieters 
nicht den Erfordernissen, so kann der Mieter die 
Fortsetzung des Verfahrens beantragen. 

(3) Im Zug des fortgesetzten Verfahrens hat der 
Vermieter auf Begehren des Mieters überdies eine 
angemessene Entschädigung anzubieten. Kommt 
der Vermieter diesem Begehren nicht nach oder ist 
die Höhe der Entschädigung strittig, so hat das 
Gericht vor Schluß der Verhandlung die angemes­
sene Entschädigung durch Beschluß festzusetzen 
und nach Eintritt der Rechtskraft dieses Beschlusses 
über die Aufkündigung durch Endurteil zu ent­
scheiden. Die Aufkündigung ist für rechtswirksam 
zu erklären, wenn der Mieter 

1. spätestens im Zug des Rechtsstreits erster 
Instanz das Anbot bezüglich einer der ange­
botenen Wohnungen, bezüglich des sonst 
angebotenen Ersatzrnietgegenstandes oder 
bezüglich der angebotenen oder vom Gericht 
festgesetzten Entschädigung angenommen 
hat; im Urteil ist die Pflicht zur Räumung 
Zug um Zug gegen Leistung des angenomme­
nen Ersatzrnietgegenstandes oder der ange­
nommenen Entschädigung und unter gegen­
seitiger Aufhebung der Verfahrenskosten aus­
zusprechen, oder 

2. weder einen Ersatzrnietgegenstand noch eine 
Entschädigung angenommen hat und sich 
erweist, daß das Anbot bezüglich einer der 
angebotenen Wohnungen oder bezüglich des 
sonst angebotenen Ersatz~ietgegenstandes im 
Sinn des Abs. 2 angemessen oder entspre­
chend gewesen ist; in diesem Fall gebührt dem 
Mieter, unbeschadet seiner Pflicht zur Räu­
mung, die angemessene Entschädigung. 

( 4) Eine Entschädigung ist angemessen, wenn sie 
die Kosten für die Beschaffung eines den Voraus­
setzungen des Abs. 2 angemessenen oder entspre­
chenden Ersatzrnietgegenstandes deckt. 

,(5) Der Vermieter hat überdies dem Mieter nach 
der Räumung die für den Umzug in der Gemeinde 

erforderliche~ Übersiedlungsko~ten zu ersetzen. 
Das ,gleiche gilt im Fall des Umzugs in eine angebo­
tene Ersatzwohnung oder Geschäftsräumlichkeit, 
die außerhalb des Gemeindegebiets gelegen ist. 
Zieht der Betroffene in eine außerhalb des Gemein­
degebiets gelegene Wohnung um, die nicht angebo­
'ten (Abs. 2) worden ist, so hat der Vermieter die 
Übersiedlungskosten in einer für den Umzug inner­
halb der Gemeinde erforderlichen Höhe zuerset­
zen. Dieser Anspruch auf Ersatz der Übersied­
lungskosten besteht auch in den Fällen einer Kündi­
gung aus den Gründen des § 30 Abs. 2 Z 8 oder in 
den Fällen einer Kündigung wegen Eigenbedarfs 
nach § 39 Abs. 2 Z 12. 

Gerichtliche Kündigung 

§ 33. (1) Mietverträge können nur gerichtlich 
gekündigt werden. Der Vermieter hat in der Kün­
digung die Kündigungsgründe kurz anzuführen; 
andere Kündigungsgründe kann er in diesem Ver­
fahren nicht mehr geltendm;lchen. Werden gegen 
die Kündigung Einwendungen erhoben, so hat der 
Vermieter nachzuweisen, daß der von ihm geltend 
gemachte Kündigungsgrund gegeben ist. Gegen die 
Vetsäumung der Frist zur Anbringung von Einwen­
dungen ist die. Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand nach den Bestimmungen der §§ 146 ff. ZPO 
zulässig. 

(2) Wenn ein Mieter, dem aus dem Grund des 
§ 30 Abs. 2 Z 1 gekündigt wurde und den an dem 
Zahlungsrückstand kein grobes Verschulden trifft, 
vor Schluß der der Entscheidung des Gerichtes 
erster Instanz unmittelbar vorangehenden Ver­
handlung den geschuldeten Betrag entrichtet, so ist 
die Kündigung aufzuheben; der Mieter hat jedoch 
dem Vermieter die .Kosten zu ersetzen, soweit ihn 
ohne seine Zahlung eine Kostenersatzpflicht 
getroffen hätte. Ist die Höhe des geschuldeten 
Betrages strittig, so hat das Gericht vor Schluß der 
Verha:ndlung darüber_ durch Beschluß zu entschei­
·den. 

(3) Abs. 2 gilt sinngemäß, wenn in einem Verfah­
ren über eine Kündigung nach § 30 Abs. 2 Z 16 der 
Mieter sich vor Schluß der der Entscheidung des 
Gerichtes erster Instanz unmittelbar vorangehen­
den Verhandlung mit der Standardverbesserung 
einverstanden erklärt, sowie in Rechtsstreitigkeiten 
wegen Aufhebung der Miete und Räumung des 
Mietgegenstandes, wenn der Klagsanspruch darauf 
gegründet ist, daß der Mieter nach geschehener 
Einmahnung mit der Bezahlung des Mietzinses der­
gestalt säumig war, daß er mit dem Ablauf des Ter­
mines den rückständigen Mietzins nicht vollständig 
entrichtet hatte (§ 1118 ABGB). 

Verlängerung der Räumungsfrist im Urteil 

§ 34. (1) Das Gericht kann in Rechtssachen über 
die Kündigung oder Räumung gemieteter Wohn­
räume auf Antrag im Urteil eine längere als die 
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gesetzliche Räumungsfrist festsetzen, wenn der 
Mieter wichtige Gründe dafür geltend macht und 
dem Vermieter aus der Verzögerung der Räumung 
kein unverhältnismäßiger Nachteil erwächst. Die 
Verlängerung darf nicht mehr als neun Monate 
betragen. Eine solche Entscheidung kann ohne 
gleichzeitige Anfechtung der in der Hauptsache 
ergangenen Entscheidung nur mit Rekurs ange­
fochten werden; gegen die Entscheidung des 
Gerichtes zweiter Instanz findet kein Rechtsmittel 
statt. 

(2) Während der Dauer der verlängerten Räu­
mungsfrist bleiben, unbeschadet gegenteiliger Ver­
einbarung und einer nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes zulässigen Erhöhung des Mietzin­
ses, die Rechte und Pflichten aus dem Mietverhält­
nis so wie bisher aufrecht. 

(3) Das Gericht hat, sobald gegen einen Mieter 
ein Exekutionstitel auf Räumung von Wohnräumen 
vorliegt, davon die Gemeinde zu benachrichtigen. 

(4) Hat der Mieter selbst den Mietgegenstand 
gekündigt, so finden die Bestimmungen der Abs. ) 
bis 3 keine Anwendung. 

Außerkrafttreten des Exekutionstitels ; Aufschie­
bung der Räumungsexekution 

§ 35. (1) Die vierzelfntägige Frist des § 575 der 
Zivilprozeßordnung, mit deren Ablauf Exekutions­
titel auf Räumung außer Kraft treten, wird für 
Mietgegenstände, die den Kündigungsbeschrän­
kungen dieses Bundesgesetzes unterliegen, um 
sechs Monate verlängert. 

(2) Ist ein Mieter, dem rechtskräftig gekündigt 
worden ist, im Fall der zwangsweisen Räumung der 
Wohnung oder eines Wohnraumes der Obdachlo­
sigkeit ausgesetzt, so ist auf seinen Antrag die Räu­
mungsexekution aufzuschieben (§ 42 EO), wenn 
die Aufschiebung dem betreibenden Vermieter 
nach Lage der Verhältnisse zugemutet werden 
kann. Die so bewilligte Verlängerung der Räu­
mungsfrist soll drei Monate nicht übersteigen. Bei 
besonders berücksichtigungswürdigen Umständen 
darf darüber hinaus ein weiterer Aufschub, jedoch 
höchstens zweimal und jeweils nicht länger als um 
drei Monate, bewilligt werden. Wurde bereits im 
Urteil eine Verlängerung der Räumungsfrist nach 
§ 34 Abs. 1 bewilligt, so darf eine weitere Verlänge­
rung der Räumungsfrist nur bei Vorliegen beson­
ders berücksichtigungswürdiger Umstände bewil­
ligt werden, und es darf die Gesamtdauer der so 
bewilligten Räumungsaufschübe ein Jahr nicht 
übersteigen. Während der Dauer eines Aufschubes 
gilt der § 34 Abs. 2. 

(3) Setzt der Mieter nach der Bewilligung des 
Aufschubes d~r Räumungsexekution einen neuen 
Kündigungsgrund, so ist auf Antrag des Vermieters 
nach Einvernehmung des Mieters (§ 56 EO) die 
Aufschiebung zu widerrufen und, wenn die 

ursprünglich~ Räumungsfrist bereits abgelaufen ist, 
eine neue Räumungsfrist zu bestimmen, die auf das 
zur freiwilligen Räumung unbedingt erforderliche 
Maß zu beschränken ist. 

(4) Im Verfahren über die Aufschiebung der 
Räumungsexekution findet ein Kostenersatz zwi­
schen den Parteien nicht statt. 

Ersatz des Ausmietungsschadens 

§ 36. Der Vermieter, der aus Gründen des § 30 
Abs.2 Z 8, 9, 10, 11, 14, 15 oder 16, ebenso der 
Vermieter, der auf Grund einer Kündigung nach 
§ 30 Abs. 2 Z 13 wegen des Eintritts eines bestimm­
ten Bedarfes einen gerichtlichen Exekutionstitel auf 
Räumung des Mietgegenstandes erwirkt hat, der 
den Mietgegenstand aber nach dessen Räumung 
entweder gar nicht oder anderweitig verwertet, 
ohne durch eine mittlerweile eingetretene Ände­
rung der Verhältnisse dazu veranlaßt zu sein, hat 
dem so ausgemieteten Mieter den durch die Aus­
mietung tatsächlich erlittenen Schaden zu ersetzen. 

Entscheidungen im Verfahren außer Streitsachen 

§ 37. (1) Über die Anträge in den im folgenden 
genannten Angelegenheiten entscheidet das für 
Zivilrechtssachen zuständige Bezirksgericht, in des­
sen Sprengel das Miethaus gelegen ist: 

1. Anerkennung als Hauptmieter (§ 2 Abs. 3); 
2. Durchführung von Erhaltungs- oder Verbes­

serungsarbeiten (§§ 3, 4 und 6); 
3. Durchsetzung der Anbotspflicht (§ 5 Abs. 2); 
4. Durchsetzung des Anspruchs auf Wiederher­

stellung (§ 7); 
5. Duldung von Eingriffen in das Mietrecht zur 

Durchführung von Erhaltungs-, Verbesse­
rungs- und Änderungsarbeiten einschließlich 
des Anspruchs auf angemessene Entschädi­
gung (§ 8 Abs. 2 und 3); 

6. Veränderung (Verbesserung) des Mietge­
genstandes (§ 9); 

7. Wohnungstausch (§ 13); 
8. Angemessenheit des vereinbarten oder 

begehrten Hauptmietzinses (§ 12 Abs.3, 
§§ 16, 43, 44, 46), Untermietzinses (§ 25) 
und Anrechnung von Dienstleistungen auf 
den Hauptmietzins (§ 28); 

9. Veiteilung der Gesamtkosten und Anteil 
eines Mietgegenstandes an den Gesamtko­
sten (§ 17); 

10. Erhöhung der Hauptmietzinse (§§ 18, 19); 
11. Legung der Abrechnungen (§ 20 Abs. 3, § 21 

Abs. 5, § 24 Abs. 3, § 45 Abs. 2); 
12. Anteil an den Betriebskosten und laufenden 

öffentlichen Abgaben, Anteil an den Ausla­
gen für die Verwaltung, Beitrag für die 
Hausbesorgerarbeiten, Anteil an besonderen 
Aufwendungen, Entgelt für mitvermietete 
Einrichtungsgegenstände und sonstige lei­
stungen (§§ 21 bis 25); 
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13. Angemessenheit des Erhaltungsbeitrags und 
Rückzahlung (§ 45). 

(2) Liegen im Falle eines Wohnungstausches 
(Abs. 1 Z 7, § 13) die Miethäuser in den Sprengeln 
verschiedener Bezirksgerichte, so' ist, sofern der 
Antrag gemeinsam bei einem der Bezirksgerichte 
gestellt wird, dieses, sonst das zuerst angerufene 
der beiden Bezirksgerichte zuständig. 

(3) In den im Abs. 1 genannten Verfahren gelten 
die allgemeinen Bestimmungen über das Verfahren 
außer Streitsachen mit folgenden Besonderheiten: 

1. Die Verfahren werden auf Antrag eingelei­
tet. 

2. Von Verfahren, die von einem oder 'mehre­
ren Hauptmietern einer Liegenschaft gegen 
den (die) Vermieter eingeleitet werden, hat 
das Gericht auch die anderen Hauptmiete~ 
der Liegenschaft, deren Interessen durch die 
Stattgebung des Antrages unmittelbar 
berührt werden könnten, zu verständigen. 
Auch diesen Hauptmietern ist Gelegenheit 
zur Teilnahme am Verfahren zu geben; es 
genügt, wenn sie zu einem Zeitpunkt, zu 
dem dies noch zulässig ist, Gelegenheit zu 
Sachvorbringen haben. 

3. In Verfahren, die vom Vermieter gegen 
Hauptmieter einer Liegenschaft eingeleitet 
werden, kommt ParteisteIlung den Haupt­
mietern der Liegenschaft zu, deren Interes­
sen durch die Stattgebung des Antrages 
unmittelbar berührt werden' könnten. 
Kommt in einem solchen Verfahren allen 
Hauptmietern der Liegenschaft ParteisteI­
lung zu, so kann der Antrag gegen "die 
Hauptmieter der Liegenschaft" gerichtet und 
die namentliche Bezeichnung der Antrags­
gegner durch die Vorlage eines Mieterver­
zeichnisses ersetzt werden. 

4. Sind von einem Verfahren nach Z 2 auch 
andere Hauptmieter der Liegenschaft zu ver­
ständigen, so kann die Zustellung an diese 
Hauptmieter durch einen Anschlag vorge­
nommen werden, der an einer allen Hausbe­
wohnern deutlich sichtbaren Stelle des Hau­
ses, falls das Haus mehrere Stiegenhäuser 
hat, in jedem Stiegenhaus anzubringen ist. 
Der Anschlag darf frühestens nach dreißig 
Tagen abgenommen werden. Die Zustellung 
des das Verfahren einleitenden Antrages ist 
mit Ablauf dieser Frist, spätere Zustellungen 
sind mit dem Anschlag als vollzogen anzuse­
hen. Die Gültigkeit der Zustellung wird 
nicht dadurch berührt, daß der Anschlag 
noch vor dieser Zeit abgerissen oder beschä­
digt wurde. 

5. Kommt in einem Verfahren nach Z 3 mehr 
als sechs Hauptmietern Partei stellung zu, so 
kann die Zustellung an diese Hauptmieter 
durch einen Anschlag nach Z 4 verbunden 
mit einer individuellen Zustellung an emen 

dieser Hauptmieter, der vom Gericht zu 
bestimmen ist; vorgenommen werden. 

6. Mehreren Parteien, die durch einen gemein­
samen Antrag ein Verfahren eingeleitet 
haben, ist nur einmal zuzustellen, und zwar 
zu Handen des von ihnen namhaft gemach­
ten Vertreters (Zustellbevollmächtigten), 
sonst zu Handen der im Antrag zuerst 
genannten P~rtei. Überdies kann für 
namentlich bestimmte Parteien, deren Inter­
essen nicht offenbar widerstreiten, jederzeit 
auch von Amts wegen ein gemeinsamer 
Zustellbevollmächtigter bestellt werden; hie­
für gilt § 97 ZPO sinngemäß. 

7. Zustellungen an den (die) Vermieter können 
auch zu Handen des für die Liegenschaft 
bestellten Verwalters vorgenommen werden. 

8. Den für das Verfahren bestellten und dem 
Gericht ausgewiesenen Parteienvertretern ist 
jedenfalls zuzustellen. 

9. Schriftsätze sind in mindestens dreifacher 
Ausfertigung einzubringen. Das Gericht 
kann die Vorlage weiterer, zur Verständi­
gung der Parteien erforderlicher Ausferti­
gungen anordnen. 

10. Schriftliche Ladungen an die Parteien des 
Verfahrens haben den Beisatz zu enthalten, 
daß es ihnen freisteht, sich schriftlich zu 
äußern oder bei der mündlichen Verhand­
lung zu erscheinen. 

·11. Zur Vertretung der Parteien in erster und 
zweiter Instanz sind auch die Funktionäre 
und Angestellten derjenigen Vereine befugt, 
zu deren satzungsmäßigen Zwecken der 
Schutz und die Vertretung der Interessen 
der Vermieter (Hausbesitzer) oder der Mie­
ter gehört und die sich mit der Beratung 
ihrer Mitglieder in Mietangelegenheiten in 
mehr als zwei Bundesländern regelmäßig 
befassen. 

12. Sind zur Entscheidung Ermittlungen oder 
Beweisaufnahmen notwendig, so hat der 
Entscheidung eine mündliche Verhandlung 
voranzugehen. Für die Protokolle und 
Beweise gelten die Bestimmungen der Zivil­
prozeßordnung; der § 183 Abs.2 ZPO gilt 
nicht, jedoch sind die Vorschriften über 
zugestandene Tatsachen (§§ 266, 267 ZPO) 
anzuwenden. 

13. Die §§ 146 bis 153 ZPO (Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand), §§ 168 bis 170 ZPO 
(Ruhen des Verfahrens) sowie §§ 236 und 
259 Abs. 2 ZPO (Zwischenantrag auf Fest­
stellung) sind anzuwenden. 

14. Ein Verfahren kann, sofern dies zweckmäßig 
ist, mit einem anderen Verfahren nach 
Abs. 1, nach § 26 WEG 1975 oder nach § 22 
WGG verbunden oder wegen eines solchen 
Verfahrens unterbrochen werden. 

15. Die Entscheidung in der Sache ergeht mit 
Sachbeschluß. 
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16. Vorbehaltlich der Z 17 und 18 gelten für 
Rekurse der Dritte Abschnitt des Vierten 
Teiles der Zivilprozeßordnung mit Aus­
nahme der Bestimmungen über die Unterfer­
tigung eines schriftlichen Rekurses durch 
einen Rechtsanwalt. 

. 17. Richtet sich ein Rekurs gegen einen Sachbe­
schluß, so 
a) ist der § 517 ZPO nicht anzuwenden; 
b) beträgt die Frist für den Rekurs vier 

Wochen; 
c) ist eine Ausfertigung des Rekurses den 

Parteien, deren Interessen durch die 
Stattgebung des Rekurses unmittelbar 
berührt werden könnten, zuzustellen; die 
Z 4 und 5 über die Zustellung durch 
Anschlag sind schon bei der Zustellung 

. an mehr als zwei Hauptmieter mit ,der 
Maßgabe anzuwenden, daß sich der 
Anschlag auf die Bekanntgabe der Re­
kurserhebung beschränken kann; 

d) steht es den in lit. c genannten Parteien 
frei, binnen vier Wochen nach Zustellung 
des Rekurses bei dem Gericht erster 
Instanz eine Rekursbeantwortung einzu­
bringen; 

e) hat der Rekurs aufschiebende Wirkung; 
f) hat das Rekursgericht, wenn es gegen die 

im Rekurs ausdrücklich bekämpften Fest­
stellungen Bedenken hat - nach allfälli- , 
ger Beweiswiederholung oder Beweiser­
gänzung -,selbst Feststellungen zu tref­
fen; 

g) gilt für die Anberaumung und die Durch­
führung einer mündlichen Rekursver­
handlung die Z 12. 

18. Für Rekurse gegen Sachbeschlüsse oder sol­
che nach § 527 Abs. 2 ZPO anfechtbare 
Beschlüsse des Gerichtes zweiter Instanz, mit 
denen ein Sachbeschluß aufgehoben worden 
ist, gilt die Z 17 lit. abis d, für Rekurse 
gegen Sachbeschlüsse überdies deren lit. e. 
Der § 528 Abs. 1 Z 5 ZPO ist nicht anzu­
wenden. Soweit ein erstrichterlicher Sachbe­
schluß bestätigt worden ist, ist dagegen ein 
Rekurs nur zulässig, wenn ihn das Rekursge­
richt für z\.!lässig erklärt hat, weil die Rechts­
sache von grundsätzlicher Bedeutung ist, 
oder wenn der erstrichterliche Beschluß von 
einer vom Rekursgericht in einem nicht nach 
§ 527 Abs. 2 ZPO anfechtbaren Aufhebungs­
beschluß überbundenen Rechtsansicht ausge­
gangen ist. 

19. Die Kosten rechtsfreundlicher Vertretung 
hat grundsätzlich jede Partei selbst zu tra­
gen; einer Partei ist jedoch der Ersatz sol­
cher Kosten aufzutragen, die sie mutwillig 
durch die Stellung nicht gerechtfertigter 
Anträge verursacht hat. Inwieweit andere 
Kosten des Verfahrens von einer Partei zu 
ersetzen sind oder unter die Parteien zu tei-

len sind, hat das Gericht in einem Verfahren, 
an dem zwei Parteien oder zwei Gruppen 
von Parteien mit widerstreitenden Parteiin­
teressen beteiligt sind, unter sinngemäßer 
Anwendung der §§ 41 H. ZPO zu entschei­
den. Liegen diese Voraussetzungen nicht 
vor, so gilt, daß diese Kosten des Verfahrens 
von den Parteien nach Billigkeit zu tragen 
sind; dabei ist zu berücksichtigen, in wel­
chem Ausmaß die Parteien mit ihren Anträ­
gen durchgedrungen sind, in wessen Inter­
esse das Verfahren durchgeführt wurde und 
welcher nicht zweckentsprechende Verfah­
rensaufwand zumindest überwiegend durch 
das Verhalten einzelner Parteien verursacht 
wurde. 

20. Eine Verweisung auf den Rechtsweg ist 
nicht zulässig. 

21. Die rechtskräftigen Entscheidungen bilden 
einen Exekutionstitel nach der Exekutions­
ordnung; § 19 AußStrG ist nicht anzuwen­
den. 

( 4) Ergibt sich in einem Verfahren nach Abs. 1 
ein Anspruch des antragstellenden Mieters auf 
Rückforderung oder Er~atz, so ist sein Gegner 
auch zur Zahlung des hienach zustehenden Betra­
ges samt Zinsen binnen 14 Tagen bei Exekution zu 
verhalten. 

Stellungnahme der Gemeinde als Baubehörde 

§ 38. Das Gericht (die Gemeinde, § 39) hat vor 
der Entscheidung über einen Antrag auf 

1. Durchführung von Erhaltungs-, Verbesse­
rungs- oder Wiederherstellungsarbeiten, 

2. Bewilligung eines erhöhten Hauptmietzinses 
oder 

3. Vornahme von Verbesserungen oder Ände­
rungen am Mietgegenstand der für die Baulichkeit 
als Baubehörde zuständigen Gemeinde die Gele-, 
genheit zu geben, binnen angemessener Frist zu 

. den beantragten Arbeiten und den damit in Zusam­
menhang stehenden Fragen, wie im besonderen 
deren Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit, Preisange­
messenheit, Beeinträchtigung der äußeren Erschei­
nung des Hauses oder des Ausmaßes der Beein­
trächtigung eines Mietgegenstandes, Stellung zu 
nehmen. 

Entscheidung der Gemeinde 

§ 39. (1 ) Verfügt eine Gemeinde über einen in 
Mietangelegenheiten fachlich geschulten Beamten 
oder Angestellten und rechtfertigt die Anzahl der 
dort nach § 37 Abs. 1 anfallenden Verfahren die 
Betrauung der Gemeinde zum Zwecke der Entla-

. stung des Gerichtes, so kann ein Verfahren nach 
§ 37 Abs. l' bei Gericht hinsichtlich der in der 
Gemeinde gelegenen Mietgegenstände nur einge­
leitet werden, wenn die Sache vorher bei der 
Gemeinde anhängig gemacht worden ist. 
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(2) Auf welche Gemeinden die im Abs. 1 genann­
ten Voraussetzungen zutreffen, stellt der Bundes­
minister für Justiz gemeinsam mit dem Bundesmini­
ster für Inneres durch Kundmachung fest. 

(3) Die Gemeinde hat nach Vornahme der 
erforderlichen Ermittlungen eine gütliche Beile­
gung des Streites zu versuchen und, wenn der Ver­
such ohne Erfolg bleibt, auf Antrag eine Entschei­
dung zu fällen. Das Verfahren richtet sich nach den 
Vorschriften des Allgemeinen V erwaltungsverfah­
rensgesetzes - AVG 1950. Das Verfahren ist mög­
lichst zu beschleunigen und soll längstens binnen 
drei Monaten beendet sein. § 37 Abs. 2, Abs. 3 Z 1 
bis 14 und 19 sowie Abs. 4 sind sinngemäß anzu­
wenden. 

(4) Die Entscheidung der Gemeinde kann durch 
kein Rechtsmittel angefochten werden. Sie bildet 
nach Maßgabe des § 37 Abs. 3 Z 21 und Abs. 4 
einen Exekutionstitel im Sinne des § 1 der Exeku­
tionsordnung. 

(5) Die im Verfahren vor der Gemeinde erfor­
derlichen Schriften und die vor ihr abgeschlossenen 
Vergleiche sind von Stempel- und Rechtsgebühren 
befreit. 

Anrufung des Gerichtes 

§ 40. (1) Die Partei, die sich mit der Entschei­
dung der Gemeinde nicht zufrieden gibt, kann die 
Sache bei Gericht anhängig machen. Durch die 
Anrufung des Gerichtes tritt die Entscheidung der 
Gemeinde außer Kraft. Sie tritt jedoch wieder in 
Kraft, wenn der Antrag auf Entscheidung des 
Gerichtes zurückgezogen wird. Das Gericht kann 
jedoch nicht mehr angerufen werden, wenn seit 
dem Tage, an dem die Gemeinde entschieden hat, 
mehr als vierzehn Tage verstrichen sind; hat die 
Gemeinde in Abwesenheit einer Partei entschieden, 
so läuft für diese Partei die vierzehntägige Frist von 
dem Tage, an dem die Gemeinde sie von ihrer Ent­
scheidung in Kenntnis gesetzt hat. 

(2) Das Gericht kann ferner von jeder Partei 
angerufen werden, wenn das Verfahren vor der 
Gemeinde nicht binnen drei Monaten zum 
Abschlusse gelangt ist. In diesem Falle hat die 
Gemeinde, sobald das Begehren bei Gericht einge­
bracht wurde, das Verfahren einzustellen. 

(3) Über den Tag, an dem das Verfahren bei der 
Gemeinde anhängig gemacht wurde, über den 
Inhalt der Entscheidung der Gemeinde oder, wenn 
es zu einer solchen nicht kommt, darüber, daß der 
Vergleichsversuch erfolglos geblieben ist, hat die 
Gemeinde der Partei auf Verlangen eine Bestäti­
gung auszustellen. Begehrt die Partei die Entschei­
dung des Gerichtes, so hat sie diesem . die Bestäti­
gung vorzulegen. Die Gemeinde hat dem Gerichte 
auf Ersuchen die Akten zu übermitteln. 

Unterbrechung eines Rechtsstreits 

§ 41. Das Verfahren über einen Rechtsstreit ist 
von Amts wegen zu unterbrechen, wenn die Ent-

scheidung von einer Vorfrage abhängt, über die ein 
Verfahren nach § 37 beim Gericht oder der 
Gemeinde bereits anhängig ist. 

Exekutionsbeschränkung 

§ 42. (1) Auf Mietzinse aus Mietverträgen, auf 
welche die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
Anwendung finden, kann vom Tage des Wirksam­
keitsbeginnes dieses Bundesgesetzes angefangen 
nur im Wege der Zwangsverwaltung Exekution 
geführt werden. Im Zuge der Zwangsverwaltung 
hat der Verwalter die Mietzinse in der von diesem 
Bundesgesetze vorgeschriebenen Weise zu verwen­
den. 

(2) Jede Verfügung über Mietzinse für Mietge­
genstände in Gebäuden durch Abtretung; Anwei­
sung, Verpfändung oder durch ein anderes Rechts­
geschäft ist, sofern auf den Mietvertrag die Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes Anwendung finden, 
vom Tage des Wirksamkeitsbeginnes dieses Bun­
desgesetzesangefangen ohne rechtliche Wi~ku~g. 
Die Abtretung (Verpfändung) von Hauptmletztn­
sen zur Sicherung eines zur ordnungsgemäßen 
Erhaltung oder notwendigen oder nützlichen Ver­
änderung (Verbesserung) aufgenommenen Dar!,,­
hens an den Gläubiger ist aber nicht ausgeschlos­
sen. Die Abtretung (Verpfändung) ist unter Bei­
bringung einer einverleibungsfähigen Urkunde auf 
Antrag im öffentlichen Buch anzumerken; erst von 
da an ist sie gegenüber dritten Personen rechtswirk­
sam. Die Mietzinse eines Hauses, über die der 
Hauseigentümer sonach zur ordnungsgemäßen 
Erhaltung oder notwendigen oder nützlichen Ver­
änderung (Verbesserung) rechtsgültig verfügt hat, 
sind im Sinne der Exekutionsordnung nicht als 
Nutzungen und Einkünfte (§§ 97, 109 Abs. 3 EO), 
Erträgnisse (§§ 97 Abs. 3, 119 Abs. 1 EO) oder 
Früchte und Einkünfte (§ 156 Abs. 1 EO) der 
betreffenden Liegenschaft anzusehen. 

(3) Den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
unterliegende Mietrechte können vom Hauseigen­
tümer zugunsten einer von ihm durch Abtretung 
erworbenen Forderung nicht in Exekution gezogen 
werden. 

(4) Solche Mietrechte über Wohnungen sind 
gegenüber jedem Gläubiger. der Exeku.tion. i~sow~it 
entzogen, als sie für den MIeter und dIe mIt Ihm I~ 
gemeinsamen Haushalt lebenden familienangehÖrI­
gen unentbehrliche Wohnräume betreffen. 

II. Hau p t s t ü c k 

Bestimmungen 'über bestehende Mietverträge und 
Übergangsregelung 

Allgemeine Grundsätze 

§ 43. (1) Insoweit im folgenden nichts anderes 
b~stimmt ist, gilt das I. Hauptstück auch für Miet­
verträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes geschlossen worden sind. 
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(2) Ist eine vor dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes geschlossene Vereinbarung über die Höhe 
des Mietzinses nach den bisher in Geltung gestan­
denen Vorschriften rechtsunwirksam, so sind dies­
bezüglich die bisher in Geltung gestandenen V or­
schriften weiter anzuwenden. 

'Überhöhter Hauptmietzins 

§ 44. (1) Eine Wertsicherungsvereinbarung in 
einem vor dem Inkraftreten dieses Bundesgesetzes 
abgeschlossenen Mietvertrag über eine Wohnung, 
für die nunmehr § 16 Abs. 2 gilt, ist insoweit rechts­
unwirksam, als eine allfällige Erhöhung das in § 16 
Abs. 4 vorgesehene Maß übersteigt. 

(2) Der Hauptmieter einer vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes gemieteten Wohnung kann 
vom Vermieter die Ermäßigung des vorher verein­
barten Hauptmietzinses begehren, 

1. wenn für die Wohnung im Zeitpunkt der V er~ 
einbarung über die Höhe des Hauptmietzin­
ses die in § 16 Abs. 1 Z 2 bis 6 genannten Vor­
aussetzungen nicht'vorgelegen haben und 

2. wenn der vereinbarte Hauptmietzins den 
B~trag um mehr als die Hälfte übersteigt, der 
sich für die Wohnung nach ihrer Größe und 
Ausstattungskategorie im Zeitpunkt des 
Abschlusses des Mietvertrags oder einer späte­
ren, vom Vermieter finanzierten Standardver­
besserung nach § 16 Abs. 2 als Hauptmietzins 
errechnet: 

(3) Begehrt der Hauptmieter vom Vermieter die 
Ermäßigung des vereinbarten Hauptmietzinses, so 
ist ab dem auf den Zugang dieses Begehrens folgen­
den Zinstermin die getroffene Vereinbarung über 
den Hauptmietzins insoweit rechtsunwirksam, als 
der Hauptmietzins das Eineinhalbfache des Betra­
ges übersteigt, der sich für die Wohnung nach ihrer 
Größe und Ausstattungskategorie (Abs. 2 Z 2) als 
Hauptmietzins errechnet. Ist der Vermieter auf 
Grund einer Wertsicherungsvereinbarung zu einer 
Erhöhung des Hauptmietzinses berechtigt, so kann 
er nach Maßgabe des Abs. 1 auch di'e Erhöhung des 
ermäßigten Hauptmietzinses begehren. Ist zwi­
schen dem Vermieter und dem Hauptmieter eine 
Wertsicherung nicht vereinbart worden, so ist der 
Vermieter berechtigt, vom Hauptmieter die Erhö­
hung des ermäßigten Hauptmietzinses nach Maß­
gabe des Abs. 1 zu begehren, jedoch höchstens bis 
zu dem seinerzeit ohne Wertsicherung als Haupt­
mietzins vereinbarten Betrag. 

Erhaltungsbeitrag 

§ 45. (1) Der Erhaltungsbeitrag ist der Unter­
schiedsbetrag, der wie folgt zu errechnen ist: 

1. Für eine Wohnung: 
Von zwei Drittel des Betrages, der sich für die 
Wohnung bei Zugrundelegung der Berech­
nungsvorschriften des § 16 Abs. 2 bis 4 als 
zulässigerweise zu vereinbarenden Haupt-

mietzins errechnet, ist der Betrag in Abzug zu 
bringen, der für die Wohnung als Hauptmiet­
zins oder erhöhter Hauptmietzins entrichtet 
wird. 

2. Für einen sonstigen Mietgegenstand: 
Von zwei Drittel des Betrages, der sich für 
den Mietgegenstand bei Zugrundelegung der 
Berechnungsvorschriften des § 16 Abs.2 Z 1 
und Abs. 4 als Hauptmietzins errechnet, ist 
der Betrag in Abzug zu bringen, der für den 
Mietgegenstand als Hauptmietzins oder 
erhöhter Hauptmietzins entrichtet wird; stellt 
sich heraus, daß der für den Mietgegenstand 
nach Art, Beschaffenheit, Lage, Ausstattungs­
und Erhaltungszustand angemessene Haupt­
mietzins (§ 16 Abs. 1) niedriger ist als der 
Betrag, der sich bei Zugrundelegung, der 
Berechnungsvorschriften des § 16 Abs.2 Z 1 
und Abs. 4 errechnet, so sind bei der Berech­
nung des Erhaltungsbeitrages zwei Drittel des 
angemessenen Hauptmietzinses in Anschlag 
zu bringen. 

3. Ergeben sich bei der Berechnung Beträge von 
unter 10 Groschen, so sind sie auf die nächst 
höheren 10 Groschen aufzurunden. 

(2) Ist der Hauptmietzins, den, der Hauptmieter 
für einen vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset­
zes gemieteten Mietgegenstand auf Grund der bis­
herigen Vorschriften oder einer vorher geschlosse­
nen Vereinbarung zu entrichten hat, so niedrig, daß 
sich bei Anwendung des Abs. 1 ein Erhaltungsbei­
trag errechnet, so darf der Vermieter im Interesse 
einer rechtzeitigen und vorausschauenden Sicher­
stellung der Finanzierung der Kosten der jeweils 
erkennbaren und in absehbarer Zeit notwendig 
werdenden Erhaltungarbeiten vom Hauptmieter 
die Entrichtung des nach Abs. 1 errechneten Erhal­
tungsbeitrags neben dem bisherigen Hauptmietzins 
oder erhöhten Hauptmietzinses verlangen, sofern 
der Mietgegenstand in einem Gebäude gelegen ist, 
für das die Baubehörde den Abbruch weder bewil­
ligt noch aufgetragen hat. Der Vermieter muß sein 
Verlangen dem' Hauptmieter spätestens einen 
Monat vor dem Zinstermin, zu dem er die Entrich­
tung des Erhaltungsbeitrages fordert, schriftlich mit 
der Verpflichtung bekanntgeben, daß er den so 
geforderten Erhaltungsbeitrag innerhalb von fünf 
Jahren ab der jeweiligen Entrichtung zur Finanzie­
rung von Erhaltungsarbeiten, deren Kosten durch 
die anrechenbare Mietzinsreserve nicht gedeckt 
sind, verwenden und hierüber jeweils zum 30. Juni 
eines Kalenderjahres eine gesonderte Abrechnung 
(§ 20 Abs. 3) legen werde; die schriftliche Auffor­
derung hat ferner die Höhe des für den Mietgegen­
stand zu entrichtenden Hauptmietzinses oder 
erhöhten Hauptmietzinses, die Nutzfläche und bei 
Wohnungen auch die Ausstattungskategorie im 
Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrags zu ent·· 
halten. 

(3) Hebt der Vermieter von einem Hauptmieter 
den Erhaltungsbeitrag ein, so hat er in der darüber 
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zu legenden gesonderten Abrechnung (§ 20 Abs. 3) 
nicht nur die Erhaltungsbeiträge für die Mietgegen­
stände, von deren Hauptmietern er die Entrichtung 
der Erhaltungsbeiträge gefordert hat, sondern auch 
für die Mietgegenstände auszuweisen, von deren 
Hauptmietern er die Entrichtung eines Erhaltungs­
beitrages nicht gefordert hat oder die er selbst 
benützt. 

(4) Begehrt der Vermieter den Erhaltungsbeitrag 
für einen im § 1 Abs. 4 Z 1 oder 2 genannten Miet­
gegenstand, so gelten für die Mietgegenstände die­
ses Hauses ab diesem Zeitpunkt die Bestimmungen 
des I. Hauptstückes mit Ausnahme der Bestimmun­
gen über die Mietzinsbildung nach § 16 Abs. 2. In 
diesen Fällen darf der Vermieter in der Haupt­
mietzinsabrechnung' (§ 20) auch die B,eträge als 
Ausgaben absetzen, die in den jeweiligen Verrech­
nungsjahren zur Amortisation der seinerzeit aufge­
wendeten Bau-, Grund- oder Aufschließungskosten 
zu entrichten sind. 

(5) Verwendet der Vermieter die von den Haupt­
mietern entrichteten Erhaltungsbeiträge nicht 
innerhalb der Frist von fünf Kalen~erjahren zur 
Finanzierung eine'r Erhaltungsarbeit, deren Kosten 
durch die anrechenbare Mietzinsreserve nicht 
gedeckt sind, so hat der Vermieter die vom Haupt­
mieter entrichteten Erhaltungsbeiträge zuzüglich 
einer angemessenen Verzinsung unverzüglich 
zurückzuerstatten. 

(6) Im übrigen gelten für die Erhaltungsbeiträge 
die sonstigen Bestimmungen über die Mietzinse. 

Hauptmietzins bei Eintritt in einen bestehenden 
Mietvertrag über eine Wohnung 

§ 46. (1) Treten in einen bei Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes bestehenden Hauptmietvertrag 
über eine Wohnung der Ehegatte, der Lebensge­
fährte oder nahe Angehörige des bisherigen Haupt­
mieters, die minderjährig sind, allein oder gemein­
sam mit anderen Angehörigen ein (§ 12 Abs. 1 und 
2, § 14), so darf der Vermieter vom (von den) in 
das Hauptmietrecht Eintretenden weiterhin nur 
den Hauptmietzins begehren, den er ohne den Ein­
tritt begehren dürfte. Das gleiche gilt für den Ein­
tritt auf Grund einer gerichtlichen Anordnung nach 
§ 87 Abs. 2 des Ehegesetzes. 

(2) Treten in einen bei Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes bestehenden Hauptmietvertrag über 
eine Wohnung ausschließlich Personen ein, die im 
Abs. 1 nicht genannt sind, so darf der Vermieter 
vom (von den) in das Hauptmietrecht Eintretenden 
ab dem auf den Eintritt folgenden Zinstermin eine 
Erhöhung des bisherigen Hauptmietzinses bis zu 
dem Betrag begehren, der sich für die Wohnung bei 
Zugrundelegung des § 16 Abs. 2 und der Ausstat­
tungskategorie im Zeitpunkt des seinerzeitigen 
Vertragsabschlusses oder einer späteren, vom Ver-

mieter finanzierten Standardverbesserung errech­
net; in den Fällen des Abs. 1 darf der Vermieter 
diese Erhöhung des bisherigen Hauptmietzinses ab 
dem Zinstermin begehren, in dem alle im Abs. 1 
genannten Eintretenden auf Dauer die Wohnung 
verlassen haben und (oder) großjährig geworden 
sind. 

Betriebskosten; Umstellung der Verteilungs­
schlüssel 

§ 47. (1) Die vor dem Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes auf Grund der bisherigen Vorschriften 
fällig gewordenen Betriebskosten dürfen nach 
Maßgabe der bisherigen Vorschriften eingehoben 
werden. 

(2) Die bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
für die Berechnung des Anteiles an den Betriebsko­
sten oder besonderen Aufwendungen maßgebenden 
Verteilungsschlüssel darf der Vermieter bis 
31. Dezember 1983 anwenden. Eine frühere 
Umstellung auf die in § 17 geregelte Verteilung hat 
jedenfalls zu erfolgen, wenn vor diesem Zeitpunkt 

1. eine Erhöhung der Hauptmietzinse nach den 
§§ 18 und 19 bewilligt oder 

2. ein Erhaltungsbeitrag nach § 45 eingehoben 
wird.-

Anhängiges Verfahren; bewilligte Mietzins-
erhöhungen 

§ 48. (1) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens die­
ses Bundesgesetzes bei Gericht (der Gemeinde, 
§ 39) anhängigen Verfahren sind nach den bisher in 
Geltung gestandenen Vorschriften durchzuführen. 
Wird auf Grund einer Entscheidung über eine 
Mietzinserhöhung nach § 7, § 28 Abs.2 des Mie­
tengesetzes innerhalb eines Jahres nach dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bei Gericht 
(der Gemeinde, § 39) das Verfahren über die 
Mietzinserhöhung der Höhe nach eingeleitet, so ist 
auch dieses Verfahren nach den bisherigen V or­
schriften durchzuführen. 

(2) Der Vermieter ist berechtigt, die im Zeit­
punkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
nach § 7, § 28 Abs.2 oder 3 des Mietengesetzes 
oder § 2 des Zinsstoppgesetzes erhöhten Haupt­
mietzinse bis zum Ablauf der seinerzeit bewilligten 
Laufzeit einzuheben. Das gleiche gilt für die Miet­
zinserhöhungen, die nach Abs. 1 bewilligt werden. 

Kündigungsrechtliche Übergangsregelung 

§ 49. (1) Für die Mietverträge über die Exerzier-, 
Schieß- und sonstigen ÜbJJngsplätze des Bundes­
heeres, die bei Inkrafttreten des Mie~engesetzes 
(23. Dezember 1922) bereits bestanden haben, gel­
ten die Kündigungsbeschränkungen des § 30. Inso­
weit für andere Mietverträge, die dem Geltungsbe­
reich dieses Bundesgesetzes (§ 1) nicht unterliegen, 
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes die 
Kündigungsbeschränkungen des § 19 des Mieten-
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gesetzes anzuwenden waren, gelten die §§ 19 bis 23 
des Mietengesetzes bis zum 31. Dezember 1986 
weiter. 

(2) Wurde in einem vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geschlossenen Hauptmietvertrag 
über einen Mietgegenstand, der nach dem 
31. Dezember 1967 durch Neu-, Um-, Auf-, Ein­
oder Zubau ohne Zuhilfenahme öffentlicher Mittel 
neu geschaffen worden ist, weder die Anwendbar­
keit der Kündigungsbeschränkungen des § 19 des 
Mietengesetzes, noch eine Bestandsdauer verein­
bart, die über den Zeitpunkt des Inkrafttretens die­
ses Bundesgesetzes hinaus wirksam ist, so gelten für 
diesen Hauptmietvertrag die Kündigungsbeschrän­
kungen des § 30, sofern es der Vermieter bis 
30. Juni 1982 unterläßt, dem Hauptmieter einen 
befristeten Hauptmietvertrag nach § 29 Abs. 1 Z 3 
lit. a anzubieten, der zumindest bis 31. Dezember 
1984 wirksam ist. Nimmt der Hauptmieter ein dies­
bezügliches Anbot des Vermieters binnen sechs 
Monaten nach dem Zugang des Anbotes nicht an 
und wird auch keine andere Vereinbarung über die 
Bestandsdauer geschlossen, so gelten für dieses 
Hauptmietverhältnis die Kündigungsbeschränkun­
gen des § 30 nicht. 

(3) Haben für einen vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geschlossenen Untermietvertrag die 
Kündigungsbeschränkungen des § 19 des Mieten­
gesetzes nicht gegolten, so gelten hiefür auch nicht 
die Kündigungsbeschränkungen des § 30. 

Kundmachung gemäß § 39 Abs. 2 

§ 50. Die Gemeinden, auf die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes die V orausset­
zungen des § 39 Abs. 1 zutreffen, sind durch die 
Kundmachung der Bundesminister für Justiz und 
-für Inneres, BGBI. Nr. 299/1979, bestimmt. 

Übergangsregelung für die Mietzinsreserve 

§ 51. Für die Anwendung des für die Mietzinsre­
serve bestimmten Verrechnungs zeitraums von zehn 
Jahren gilt für die Übergangszeit von drei Jahren 
die Beschränkung, daß dieser Verrechnungs zeit­
raum nicht vor dem 1. Jänner 1975 beginnt. Die 
Verrechnung der Mietzinsreserve aus der Zeit vor 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes richtet 
sich nach den bisherigen Vorschriften des Mieten­
gesetzes. 

Übergangsregelung für Darlehens- und Kredit­
verträge 

§ 52. Die in einem vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes geschlossenen Darlehens- oder 
Kreditvertrag rechtswirksam vereinbarte Abtretung. 
oder Verpfändung der Teilbeträge der Hauptmiet­
zinse, die nach den bisherigen Vorschriften des 
Mietengesetzes von der Verwendungs- und Ver­
rechnungspflicht ausgenommen waren, wird von 
der Exekutionsbeschränkung nach § 42 nicht 
erfaßt. 

IH. Hau p t s t ü c k 

Änderung des Rückzahlungsbegünstigungsgesetzes 

§ 53. Das Rückzahlungsbegünstigungsgesetz, 
BGBI. Nr. 336/1971, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. Ne. 48111980, wird wie folgt 
geändert: 

Im § 12 A~s. 3 hat der erste Satz zu lauten: 

"Im Falle der Weitervermietung eines Mietge­
genstandes nach gänzlicher Tilgung des Darlehens 
auf Grund einer vorzeitigen begünstigten Rückzah­
lung gilt § 16 des Mietrechtsgesetzes, BGBI. 
Nr. XXX/1981, nicht." 

N. Hau p t s t ü c k 

Änderung des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 

§ 54. Das Wohnbauförderungsgesetz 1968, 
BGBI. Nr.280/1967, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 560/1980, wird wie folgt 
geändert: 

1. Im § 1 Abs. 1 lit. c hat das Wort "und" zu ent-
fallen. . 

2. Im § 1 Abs. 1 haben die lit. d und eine neu ein­
zufügende lit e zu lauten: 

"d) die Durchführung von Verbe$serungen grö­
ßeren Umfanges in verbesserungswürdigen 
Baulichkeiten und -

e) die ordnungsmäßige Erhaltung von Wohn­
häusern nach § 3 des Mietrechtsgesetzes, 
BGBI. Nr. XXX/1981, durch Übernahme 
von Bürgschaften". 

3. Der § 16 hat einschließlich der Überschrift zu 
lauten: 

"Bürgschaftsübernahme 

§ 16. (1) Ist zur Finanzierung einer geförderten 
Baulichkeit ein zweit- oder nachrangiges Hypothe­
kardarlehen erforderlich, so darf hiefür von der 
Landesregierung die Bürgschaft übernommen wer­
den, wenn die Laufzeit des auf inländische Wäh­
rung lautenden Hypothekardarlehens 30 Jahre 
nicht überschreitet und der jährliche Zinsfuß nicht 
höher liegt als 2% vH über der im Zeitpunkt der 
Zusicherung bestehenden Nominalverzinsung der 
diesem Zeitpunkt unmittelbar vorangega'ngenen 
zur Zeichnung aufgelegten öffentlichen Anleihe mit 
einer Laufzeit von mindestens zehn Jahren; die 
Laufzeit des zu verbürgenden Hypothekardarle­
hens darf jedoch nicht länger sein als die Laufzeit 
der übrigen zur Finanzierung des Bauvorhabens 
erforderlichen Hypothekardarlehen, die dem zu 
verbürgenden Hypothekardarlehen bücherlich im 
Range vorangehen. 

(2) Überdies kann die Landesregierung zur ord­
nungsgemäßen Erhaltung von Wohnhäusern, bei 
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denen mindestens die Hälfte der Gesamtnutzfläche 
auf Klein- oder Mittelwohnungen entfällt, die 
Bürgschaft für ein Hypothekardarlehen überneh­
men, das der Eigentümer (Miteigentümer) der Bau­
lichkeit oder der vom Gericht nach § 6 Abs. 2 des 
Mietrechtsgesetzes bestellte Verwalter zur Finan­
zierung der aufgetragenen Arbeiten aufnimmt, 
wenn die Laufzeit des auf inländische Währung 
lautenden Hypothekardarlehens zehn Jahre nicht 
übersteigt und der jährliche Zinsfuß nicht höher 
liegt als 2'h vH über der im Zeitpunkt der Zusiche­
rung unmittelbar vorangegangenen zur Zeichnung 
aufgelegten öffentlichen Anleihe mit einer Laufzeit 
von mindestens zehn Jahren. Das so' verbürgte 
Hypothekardarlehen ist im Fall der Zwangsverstei­
gerung der Liegenschaft, soweit es in der Vertei­
lungsmasse (§ 215 EO) Deckung findet, durch Bar­
zahlung zu berichtigen, andernfalls ist es vom 
Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot zu 
übernehmen." 

4. Im § 23 Abs. 1 wird' der Punkt nach der Z 6 
durch einen Strichpunkt ersetzt und die folgende 
Z 7 angefügt: 

,,7. im Falle der Förderung nach § 16 Abs. 2 dem 
Eigentümer (Miteigentümer) einer Baulich­
keit auf sein Begehren oder auf Antrag des 
gemäß § 6 Abs. 2 des Mietrechtsgesetzes 
bestellten Verwalters." 

V. Hau p t s t ü c k 

Änderung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 

§ 55. Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, 
BGBI. Nr. 139/1979, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Z 2 hat zu lauten: 
,,2. als normale Ausstattung eine solche, die bei 

größter Wirtschaftlichkeit hinsichtlich des 
Baukostenaufwands und bei einwandfreier 
Ausführung nach dem jeweiligen Stand der 
Technik, insbesondere hinsichtlich des 
Schall-, Wärme-, Feuchtigkeits- und' Abgas­
schutzes, den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen 
entspricht;" 

2. Der erste Absatz des § 14 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Das angemessene Entgelt für die Überlas­
sung . des Gebrauchs einer Wohnung oder eines 
Geschäftsraumes ist mit der Besonderheit, daß bei 
einzelnen Betriebskostenarten und bei den Kosten 
für den Betrieb gemeinschaftlicher Anlagen die 
Berechnung auch nach dem Verhältnis der unter­
schiedlichen Nutzungsmöglichkeiten erfolgen 
kann, unter Bedachtnahme auf § 13 nach dem Ver­
hältnis der Nutzflächen zu berechnen, sofern nicht 
zwischen der Bauvereinigung und allen Mietern 
oder sonstigen Nutzungsberechtigten einer Bau­
lichkeit schriftlich ein anderer Aufteilungsschlüssel 
vereinbart wurde. Ist der Verbrauch oder der Anteil 
am Gesamtverbrauch jedes einzelnen Benützers 
einer zentralen Wärmeversorgungsanlage durch 

besondere Vorrichtungen (Geräte) feststellbar, so 
sind von den Mietern oder sonstigen Nutzungsbe­
rechtigten, die die Anlage benützen, 60 vH der 
durch den Betrieb der Anlage auflaufenden Kosten 
des Verbrauches nach Maßgabe des durch die 
besonderen Vorrichtungen (Geräte) festgestellten 
Verbrauches oder Anteils am Gesamtverbrauch, der 
Restbetrag der Verbrauchskosten und die sonstigen 
Kosten des Betriebes aber nach dem Verhältnis der 
Nutzflächen zu berechnen. Die vom Mieter oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten vor Abschluß des 
Vertrages oder zu diesem Anlaß zusätzlich erbrach­
ten Beiträge zur Finanzierung des Bauvorhabens 
sind bei der Berechnung des Entgelts betragsmin­
dernd zu berücksichtigen. Bei der Berechnung des 
Entgelts dürfen angerechnet werden:" 

3. Im § 14 Abs. 1 Z 5 haben die Worte "geringe­
ren Umfanges sowie zur Deckung der vom Entgelt 
zu entrichtenden Umsatzsteuer, sofern sie nach 
Maßgabe des Art. XII Z 2 des Bundesgesetzes über 
die Einführung des Umsatzsteuergesetzes 1972, 
BGB!. Nr.224/1972, nicht angerechnet werden 
darf" zu entfallen. 

4. § 14 Abs. 1 Z. 9 hat zu lauten: 
,,9. die Umsatzsteuer gemäß dem Umsatzsteuer­

gesetz 1972, BGB!. Nr. 223, wobei alle Auf­
wendungen, die dem Mieter oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten auf- oder verrechnet 
werden, um die darauf entfallenden V or­
steuerbeträge zu, entlasten sind." 

5. § 14 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Reicht die Rückstellung zur ordnungsmäßi­
gen Erhaltung auch unter Einrechnung der Einnah­
men aus der Vermietung oder Überlassung von 
Dach- oder Fassadenflächen zu Werbezwecken zur 
ordnungsmäßigen Erhaltung der Baulichkeit oder 
von Baulichkeiten, sofern diese hinsichtlich der 
Berechnung des Entgelts eine wirtschaftliche Ein­
heit bilden, nicht aus, so kann die Bauvereinigung 
bei Gericht zur Deckung des Fehlbetrags eine 
Erhöhung des Betrages nach Abs. 1 Z 5 begehren. 
Das Gericht hat darüber zu entscheiden, von wann 
an und in welchem Umfang dieser Betrag erhöht 
wird und, unter Bedachtnahme auf die wirtschaftli­
che Lage der Mieter und sonstigen Nutzungsbe­
rechtigten, auf welche Zeit der erhöhte Betrag zu 
entrichten ist; der Zeitraum darf aber zehn Jahre 
nicht übersteigen. Der erhöhte Betrag ist für alle 
Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten im 
gleichen Verhältnis zum bisher Geleisteten festzu­
setzen. Wurde zur De<;kung des Fehlbetrags eige­
nes oder fremdes Kapital verwendet, so sind Ver­
zinsung' Tilgung und Geldbeschaffungskosten 
anzurechnen. Vereinbarungen mit allen Mietern 
oder sonstigen Nutzungsberechtigten über die 
Erhöhung des Betrages nach Abs. 1 Z 5 sind zuläs­
sig. Arbeiten, die kraft eines öffentlich-rechtlichen 
Auftrags vorzunehmen sind oder die der Behebung 
von der Sicherheit von Personen oder Sachen 
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gefährdenden Baugebrechen dienen, sowie die zur 
Aufrechterhaltung des Betriebes von bestehenden 
Wasserleitungs-, Lichtleitungs-, Gasleitungs-, 
Beheizungs- (einschließlich der zentralen Wärme­
versorgungsanlagen), Kanalisations- und sanitären 
Anlagen erforderlichen Arbeiten, 
sind vorweg durchzuführen." 

6. § 14 Abs. 5 hat zu entfallen; der bisherige 
Abs. 6 erhält die Bezeichnung ,,(5)". 

7. Nach § 14 werden die §§ 14 a, 14 bund 14 c 
eingefügt, die samt den Überschriften zu lauten 
haben: 

"Erhaltung 

§ 14 a. (1) Bei der Überlassung des Gebrauchs 
einer Wohnung oder eines Geschäftsraumes aus 
dem Titel eines Miet- oder sonstigen Nutzungsver­
trages hat die Bauvereinigung nach Maßgabe der 
rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen 
Gegebenheiten und Möglichkeiten dafür zu sorgen, 
daß die Baulichkeit, die vermieteten oder zur Nut­
zung überlassenen Wohnungen oder Geschäfts­
räume und die der gemeinsamen Benützung der 
Bewohner der Baulichkeit dienenden Anlagen im 
jeweils ortsüblichen Standard erhalten werden. Im 
übrigen bleibt § 1096 ABGB unberührt. 

(2) Die. Erhaltung im Sinn des Abs. 1 umfaßt: 
1. die Arbeiten, die zur Erhaltung der allgemei­

nen Teile der Baulichkeit einschließlich der 
Hausbesorgerdienstwohnung erforderlich 
sind; 

2. die Arbeiten, die zur Erhaltung der Wohnun­
gen, Geschäftsräume, Einstellplätze (Gara­
gen) oder Abstell~lätze der Baulichkeit 
erforderlich sind; diese Arbeiten jedoch nur 
dann, wenn es sich um die Behebung von ern­
sten Schäden der Baulichkeit handelt oder 
wenn sie erforderlich sind, um eine zu vermie­
tende Wohnung, einen zu vermietenden 
Geschäftsraum, einen zu vermietenden Ein­
stellplatz (Garage) oder einen zu vermieten­
den Abstellplatz in brauchbarem Zustand zu 
übergeben; 

3. die Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung des 
Betriebes von bestehenden, der gemeinsamen 
Benützung der Bewohner dienenden Anlagen, 
wie im besonderen von zentralen Wärmever­
sorgungsanlagen, Personenaufzügen oder 
zentralen Waschküchen erforderlich sind, es 
sei denn, daß alle Mieter oder s~:mstigen Nut­
zungsberechtigten der Baulichkeit für' die 
gesamte Dauer ihres Miet- oder sonstigen 
Nutzungsvertrages auf die Benützung der 
Anlage verzichten; ist die Erhaltung einer 
bestehenden Anlage unter Bedachtnahme auf 
die Kosten der Errichtung und des Betriebes 
einer vergleichbaren neuen Anlage wirtschaft­
lich nicht vertretbar, so ist anstelle der Erhal­
tung der bestehenden Anlage eine vergleich­
bare neue Anlage zu errichten; 

4. die Neueinführungen oder Umgestaltungen, 
die kraft öffentlich-rechtlicher Verpflichtun­
gen vorzunehmen sind, wie etwa der 
Anschluß an eine Wasserleitung oder an eine 
Kanalisierung, die Installation von geeigneten 
Schutzvorrichtungen für die Energieversor­
gung oder von Geräten zur Feststellung des 
individuellen Energieverbrauchs ; 

5. die Installation von technisch geeigneten 
Gemeinschaftseinrichtungen zur Senkung des 
Energieverbrauchs oder die der Senkung des 
Energieverbrauchs sonst dienenden Ausgestal­
tungen der Baulichkeit, von einzelnen Teilen 
der Baulichkeit oder von einzelnen Wohnun­
gen oder Geschäftsräumen, wenn, und inso­
weit die hiefür erforderlichen Kosten in einem 
wirtschaftlich vernünftigen Verhältnis zum 
allgemeinen Erhaltungszustand der Baulich­
keit und den zu erwartenden Einsparungen 
stehen. 

(3) Die Kosten von Erhaltungsarbeiten sind aus 
der Rückstellung zu decken; die aus den gemäß 
§ 14 Abs. 1 Z 5 eingehobenen Entgeltbestandteilen 
gebildet wurde. Reichen diese Beträge zur Dek­
kung der Kosten nicht aus, so gilt § 14 Abs. 2. 

Nützliche Verbesserung durch bautechnische Maß­
nahmen 

§ 14 b. (1) Die Bauvereinigung hat nützliche 
Verbesserungen nach Maßgabe der rechtlichen, 
wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten 
und Möglichkeiten durchzuführen, soweit dies im 
Hinblick auf den allgemeinen Erhaltungszustand 
der Baulichkeit zweckmäßig ist. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 sind 
nützliche Verbesserungen: 

1. die den Erfordernissen der Haushaltsführung 
der Bewohner dienende Neuerrichtung oder 
Umgestaltung von Wasserleitungs-, Lichtlei­
tungs-, Gasleitungs-, Beheizungs- (einschließ­
lich einer zentralen Wärmeversorgungsan­
lage), Kanalisations- und sanitären Anlagen in 
normaler Ausstattung, 

2. die Errichtung oder Ausgestaltung von der 
gemeinsamen Benützung der Bewohner die­
nenden, einer zeitgemäßen Wohnkultur ent­
sprechenden sonstigen Anlagen in normaler 
Ausstattung, wie etwa von Personenaufzügen, 
zentralen Waschküchen oder Schutzräumen 
vom Typ Grundschutz, 

3. Maßnahmen, die eine dem' jeweiligen Stand 
der Technik entsprechende Erhöhung der 
Schalldämmung bewirken, wie die Verbesse­
rung der Schalldämmung von Fenstern, 
Außentüren, Außenwänden, Dächern, Keller­
decken und obersten Geschoßdecken, 

4. die Installation einer Wasserentnahmestelle 
oder eines Klosettes im Inneren einer W oh­
nung, 

880 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)34 von 40

www.parlament.gv.at



880 der Beilagen 35 

5. die VereinIgung und bautechnische Umgestal­
. tung zweier oder mehrerer Wohnungen. 

(3) Nützliche Verbesserungen der Baulichkeit 
sind von der Bauvereinigung durchzuführen, 

1. wenn und soweit die Kosten aus der Rückstel­
lung (§ 14 Abs. 1 Z 5) gedeckt werden können 
und Erhaltungsarbeiten nicht erforderlich 
sind, oder sichergestellt ist, daß hiemit auch 
die erforderlichen Erhaltungsarbeiten in 
einem Zug durchgeführt werden oder 

2. wenn und soweit sich die Bauvereinigung und 
die Mehrheit der Mieter oder sonstigen Nut­
zungsberechtigten - berechnet nach der 
Anzahl der im Zeitpunkt der Vereinbarung 
vermieteten Wohnungen und Geschäftsräume 
- der Baulichkeit über ihre Durchführung 
und die Finanzierung des durch die Rückstel­
lung (§ 14 Abs. 1 Z 5) nicht gedeckten Teiles 
der Kosten schriftlich einigen sowie überdies 
sichergestellt ist, daß die übrigen Mieter oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten der Baulich­
keit durch die Verbesserungsarbeit finanziell 
nicht belastet und auch sonst nicht übermäßig 
beeinträchtigt werden. 

(4) Nützliche Verbesserungen im Inneren einer 
Wohnung oder eines Geschäftsraumes bedürfen 
der Zustimmung des Mieters oder sonstigen Nut­
zungsberechtigten der ( des) von der Verbesserung 
betroffenen Wohnung (Geschäftsraumes). 

Auftrag zur Durchführung von Erhaltungs- oder 
Verbesserungsarbeiten 

§ 14 c. (1) Unterläßt die Bauvereinigung durch­
zuführende Erhaltungs- oder Verbesserungsarbei­
ten, so hat ihr das Gericht (die Gemeinde) auf 
Antrag die Vornahme der Arbeiten binnen ange­
messener, ein Jahr nicht übersteigender Frist aufzu­
tragen. Sind darunter Arbeiten, die nach § 14 Abs. 2 
vorweg durchzuführen sind, so ist die Durchfüh­
rung dieser Arbeiten vorweg aufzutragen. Zur 
AntragsteIlung sind berechtigt 

1. die Gemeinde, in der die Baulichkeit gelegen 
ist, im eigenen Wirkungsbereich und jeder 
Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte der 
Baulichkeit hinsichtlich der Erhaltungsarbei­
ten (§ 14 a Abs. 2 Z 1 bis 4), 

2. die Mehrheit der Mieter oder sonstigen Nut­
zungsberechtigten - berechnet nach der 
Anzahl der im Zeitpunkt der AntragsteIlung 
vermieteten Wohnungen oder Geschäfts­
räume - der Baulichkeit hinsichtlich der in 
§ 14 a Abs. 2 Z 5 genannten Erhaltungsarbei­
ten und der nützlichen Verbesserungen nach 
Maßgabe des § 14 b. 

(2) Der in Rechtskraft erwachsene Auftrag zur 
Durchführung von Erhaltungs- oder Verbesse­
rungsarbeiten nach Abs. 1 ist ein Exekutionstitel, 
der nach dem fruchtlosen Ablauf der zur V or­
nahme der Arbeiten bestimmten Frist jeden Mieter 

oder sonstigen Nutzungsberechtigten der Baulich­
keit und die Gemeinde im eigenen Wirkungsbe­
reich als betreibende Partei zum Antrag berechtigt, 
zum Zwecke der Durchführung der al.!fgetragenen 
Arbeiten, der Aufnahme und Tilgung des erforder­
lichen Kapitals und der ordnungsgemäßen Erhal­
tung und Verwaltung der Baulichkeit bis zur Til­
gung des Kapitals für die Baulichkeit einen Verwal­
ter zu bestellen. Zum Verwalter kann die Gemeinde 
oder eine andere gemeinnützige Bauvereinigung, 
wenn sie sich dazu bereit erklären, bestellt werden. 
Der bestellte Verwalter ist im besonderen befugt, 
zur Finanzierung der aufgetragenen Arbeiten 
namens der Bauvereinigung ein auf inländische 
Währung lautendes Hypothekardarlehen gegen 
angemessene Verzinsung und Abtretung der Rück­
stellung (§ 14 Abs. 1 Z 5) aufzunehmen, die Über­
nahme einer Bürgschaft durch eine Gebietskörper­
schaft zu Bedingungen, die dem § 16 Abs. 2 in Ver­
bindung mit §§ 17 bis 21 des W ohnbauförderungs­
gesetzes 1968 entsprechen, anzustreben, die erfor-

. derlichen Urkunden zu fertigen und die grundbü­
cherliehe Sicherstellung auf der Liegenschaft, an 
der die Arbeit vorgenommen werden soll, durchzu­
führen. Auf Antrag ist ihm auch die Befugnis zur 
Verwaltung der Rückstellung (§ 14 Abs. 1 Z 5) zu 
erteilen und demjenigen, der über die Rückstellung 
verfügt, aufzutragen, diese binnen 14 Tagen bei 
Exekution an den bestellten Verwalter herauszuge­
ben. Im übrigen sind hierauf die §§ 98, 99,103, 108 
bis 121, 130 und 132 der Exekutionsordnung sinn­
gemäß anzuwenden. Über den Exekutionsantrag 
entscheidet das im § 22 Abs. 1 bestimmte Gericht 
im Verfahren außer Streitsachen, es sei denn, daß 
für die Baulichkeit bereits eine Zwangsverwaltung 
nach §§ 97 H. der Exekutionsordnung anhängig ist. 
Ist für das Haus bereits ein Zwangsverwalter nach 
§§ 97 H. der Exekutionsordnung bestellt, so hat das 
Exekutionsgericht dem bestellten Zwangsverwalter 
aufzutragen, die aufgetragenen Arbeiten vordring­
lich durchzuführen, und ihm die vorstehend 
genannten Ermächtigungen zu erteilen. 

(3) Die Zwangsverwaltung nach Abs. 2 ist nach 
Einvernehmung der Parteien einzustellen, wenn 

1 .. die aufgetragenen Arbeiten durchgeführt und 
das hiezu aufgenommene Kapital getilgt ist, 

2. sich erweist, daß die aufgetragenen Arbeiten 
wegen mangelnder Finanzierbarkeit oder aus 
sonst unüberwindbaren Hindernissen nicht 
durchgeführt werden können, 

3. die verpflichtete Bauvereinigung vor der Auf­
nahme des zur Finanzierung der aufgetrage­
nen Arbeiten erforderlichen Kapitals und der 
Inangriffnahme der Arbeiten durch den 
Zwangsverwalter erweist, daß sie die aufge­
tragenen Arbeiten selbst durchführen und 
finanzieren wird, oder 

4. nach der Durchführung der aufgetragenen 
Arbeiten und Aufnahme des erforderlichen 
Kapitals durch den Zwangsverwalter der Kre-
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ditgeber und, falls eine Gebietskörperschaft 
die Bürgschaft übernommen hat, diese zustim­
men. 

(4) Ist zur Finanzierung der Kosten einer nach 
Abs. 1 beantragten Erhaltungsarbeit, die nicht vor­
weg aufzutragen ist, die Einhebung eines erhöhten 
Entgelts erforderlich, so ist der Antrag abzuweisen, 
wenn die Mehrheit der Mieter oder sonstigen Nut­
zungsberechtigten - berechnet nach der Anzahl 
der im Zeitpunkt des Widerspruchs vermieteten 
Wohnungen und Geschäftsräume - der Baulich­
keit und die Bauvereinigung der Vornahme der 
beantragten Arbeit widersprechen. Wird ein solcher 
Widerspruch nicht erhoben, so hat in diesem Fall so 
wie auch dann, wenn die Bauvereinigung neben der 
beantragten Erhaltungsarbeit, die nicht vorweg auf­
zutragen ist, noch andere unmittelbar heranste­
hende Erhaltungsarbeiten durchführen will, zu 
deren Finanzierung die Einhebung eines erhöhten 
Entgelts (§ 14 Abs. 2) erforderlich ist, das Gericht 
(die Gemeinde) auf Antrag der Bauvereinigung, des 
von ihr oder des nach Abs. 2 bestellten Verwalters 
mit der Entscheidung nach Abs. 1 auch die Ent­
scheidung über die Bewilligung zur Einhebung 
eines erhöhten Entgelts zu verbinden." 

8. Im § 19 Abs. 1 ist das Zitat ,,§ 14 Abs. 6" durch 
das Zitat ,,§ 14 Abs. 5" zu ersetzen. 

9. § 20 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Beschränkt eine Genossenschaft auf Grund 

ihrer Satzung oder zufolge ihres tatsächlichen 
Geschäftsbetriebes ihre Tätigkeit auf einen 
bestimmten Personenkreis im Sinne des § 8 Abs. 2 
Z 1 oder 2, so kann ein Eintritt in den Nutzungs­
vertrag nur gemäß § 14 des Mietrechtsgesetzes gel­
tend gemacht werden, und zwar nur vom Ehegat­
ten, von Verwandten in absteigender Linie oder 
Wahlkindern und" sofern solche Personen nicht 
vorhanden oder nicht eintrittsberechtigt sind, von 
der Person, die mit dem bisherigen Nutzungsbe­
rechtigten bis zu seinem Tod durch mindestens drei 
Jahre hindurch in der Wohnung in einer in wirt­
schaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerichte­
ten Haushaltsgemeinschaft (Lebensgefährte) lebte; 
einem dreijährigen Aufenthalt des Lebensgefährten 
ist es gleichzuhalten, wenn er die Wohnung seiner­
zeit mit dem bisherigen Mieter bezogen hat." 

10. Im § 22 Abs. 1 hat die Z 2 zu lauten: 
,,2. Entscheidung über Anträge nach §§ 14 Abs. 2 

und 14 c;" 

1 0 a. Im § 22 Abs. 1 ist in Z 5 der Punkt zu strei­
chen und durch einen Strichpunkt zu ersetzen; eine 
neu anzufügende Z 6 hat zu lauten: 

,,6. Entscheidung übet den Wohnungstausch 
nach § 13 MRG." 

11. § 22 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Im übrigen gelten in den im Abs. 1 ange­
führten Verfahren die allgemeinen Bestimmungen 
über das Verfahren außer Streitsachen mit den im 
§ 37 Abs. 2, Abs. 3 Z 6,8 bis 21 und Abs. 4 sowie in 

den §§ 38 bis 40 MRG genannten und den folgen­
den Besonderheiten: 

1. Die Verfahren werden auf Antrag eingeleitet. 

2. Von Verfahren, die von einem oder mehreren 
Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten 
einer Baulichkeit gegen die Bauvereinigung 
eingeleitet werden, hat das Gericht auch die 
anderen Mieter oder sonstigen Nutzungsbe­
rechtigten der Baulichkeit, deren Interessen 
durch die Stattgebung des Antrages unmittel­
bar berührt werden könnten, zu verständigen. 
Auch diesen Mietern oder sonstigen Nut­
zungsberechtigten ist Gelegenheit zur Teil­
nahme am Verfahren zu geben; es genügt, 
wenn sie zu einem Zeitpunkt, zu dem dies 
noch zulässig ist, Gelegenheit zu Sachvorbrin­
gen haben. 

3. In Verfahren, die von der Bauvereinigung 
gegen Mieter oder sonstige Nutzungsberech­
tigte einer Baulichkeit eingeleitet werden, 
kommt ParteisteIlung den Mietern oder son­
stigen Nutzungsberechtigten der Baulichkeit 
zu, deren Interessen durch die Stattgebung 
des Antrages unmittelbar berührt werden 
könnten. Kommt in einem solchen Verfahren 
allen Mietern oder sonstigen Nutzungsbe­
rechtigten der Baulichkeit ParteisteIlung zu, 
so kann der Antrag gegen "die Mieter oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten der Baulich­
keit" gerichtet und die namentliche Bezeich­
nung der Antragsgegner durch die Vorlage 
eines Verzeichnisses der Mieter oder sonsti­
gen Nutzungsberechtigten ersetzt werden. 

4. Sind von einem Verfahren nach Z 2 auch 
andere Mieter oder sonstige Nutzungsbe­
rechtigte der Baulichkeit zu verständigen, so 
kann die Zustellung an diese Mieter oder son­
stigen Nutzungsberechtigten durch einen 
Anschlag vorgenommen werden, der an einer 
allen Hausbewohnern deutlich sichtbaren 
Stelle des Hauses, falls das Haus mehrere 
Stiegenhäuser hat, in jedem Stiegenhaus anzu­
bringen ist. Der Anschlag darf frühestens 
nach 30 Tagen abgenommen werden. Die 
Zustellung des das Verfahren einleitenden 
Antrages ist mit Ablauf dieser Frist, spätere 
Zustellungen sind mit dem Anschlag als voll­
zogen anzusehen. Die Gültigkeit der Zustel­
lung wird nicht dadurch· berührt, daß der 
Anschlag noch vor dieser Zeit abgerissen oder 
beschädigt wurde. 

5. Kommt in einem Verfahren nach Z 3 mehr als 
sechs Mietern oder sonstigen Nutzungsbe­
rechtigten ParteisteIlung zu, so kann die 
Zustellung an diese Mieter oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten durch einen Anschlag 
nach Z 4 verbunden mit einer individuellen 
Zustellung an einen dieser Mieter oder sonsti­
gen Nutzungsberechtigten, der vom Gericht 
zu bestimmen ist, vorgenommen werden. 
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6. Zustellungen an die Bauvereinigung können 
auch zu Handen der von der Bauvereinigung 
zur Verwaltung der Liegenschaft bestellten 
gemeinnützigen Bau- oder Verwaltungsverei­
nigung vorgenommen werden." 

12. § 22 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Das Verfahren über einen Rechtsstreit ist zu 
unterbrechen, wenn die Entscheidung von einer 
Vorfrage abhängt, über die ein Verfahren nach 
Abs. 1 Z 1 bis 4 bereits anhängig ist. Ist in einem 
Rechtsstreit wegen Kündigung oder Räumung die 
Höhe des geschuldeten Entgelts strittig, so hat das 
Gericht den Rechtsstreit zu unterbrechen und dem 
Beklagten eine Frist von sechs Wochen zur Einlei­
tung eines Verfahrens nach Abs. 1 Z 1 zu setzen." 

13. Im § 39 Abs. 9 ist das Zitat ,,§ 14 Abs. 6" 
durch das Zitat ,,§ 14 Abs. 5" zu ersetzen. 

14. Im Art. IV Abs. 2 Z 1 sind die §§ 14 a, 14 b, 
14 c einzufügen. 

VI. Hau p t s t ü c k 

Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes 1975 
§ 56. Das Wohnungseigentumsgesetz 1975, 

BGBl. Nr. 417, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 280/1978 wird wie folgt geändert: 

1. Im § 14 Abs. 1 hat die Z 1 zu lauten: 
,,1. die ordnungsgemäße Erhaltung der gemeinsa­

men Teile und Anlagen der Liegenschaft im 
Sinn des § 3 des Mietrechtsgesetzes, BGBI. 
Nr.xXX/1981, einschließlich der baulichen 
Veränderungen, die über den Erhaltungs­
zweck nicht hinausgehen," 

2. § 19 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Die Aufwendungen für die Liegenschaft ein­

schließlich der Beiträge zur Rücklage sind von den 
Miteigentümern nach dem Verhältnis ihrer Anteile 
zu tragen. Ein hievon abweichender Verteilungs­
schlüssel kann vereinbart werden: . 

1. von der Mehrheit der Miteigentümer hinsicht­
lich der Aufwendungen für Anlagen, die nicht 
allen Miteigentümern verhältnismäßig zugute 
kommen, wie etwa für einen Personenaufzug 
oder eine Zentralheizung (zentrale Wärme­
versorgungsanlage), nach dem Verhältnis 
ihrer unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeit; 
ist der Verbrauch oder der Anteil am Gesamt­
verbrauch jedes einzelnen Benützers einer 
zentralen Wärmeversorgungsanlage durch 

, besondere Vorrichtungen (Geräte) feststell­
bar, so sind von den Miteigentümern, die die 
Anlage benützen, 60 vH der durch den 
Betrieb der Anlage auflaufenden Kosten des 
Verbrauchs nach Maßgabe des durch die 
besonderen Vorrichtungen (Geräte) festge­
stellten Verbrauchs oder Anteils am Gesamt­
verbrauch, der Restbetrag der Verbrauchsko­
sten und die sonstigen Kosten des Betriebes 
aber nach dem Verhältnis ihrer Anteile zu tra­
gen; 

2. von allen Miteigentümern hinsichtlich einzel­
ner oder aller sonstigen Aufwendungen für 
die Liegenschaft und. der Beiträge zur Rück­
lage; diese Vereinbarungen bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform." 

3. Die Abs. 2 und 3 des § 26 haben zu lauten:· 

,,(2) In den im Abs. 1 genannten Verfahren gel­
ten die allgemeinen Bestimmungen über das Ver­
fahren außer Streitsachen mit .den in § 37 Abs. 3 
Z 6, 8 bis 21 sowie Abs. 4 MRG genannten und den 
folgenden Besonderheiten: 

1. Die Verfahren werden auf Antrag eingeleitet. 
2. In den Verfahren nach Abs. 1 Z 1 kommt 

allen Miteigentümern der Liegenschaft und 
den Wohnungseigentumsbewerbern, die dem 
Gericht vom Antragsteller bekanntgegeben 
oder sonst bekanntgeworden sind, ParteisteI­
lung zu, es sei denn, daß durch die Stattge­
bung des Antrages nur die Interessen einzel­
ner, im Antrag bestimmt bezeichneter Mitei­
gentümer unmittelbar berührt werden. 

3. In den Verfahren nach Abs, 1 Z 2 bis 4 
kommt allen Miteigentümern der Liegen­
schaft ParteisteIlung zu, es sei denn, daß 
durch die Stattgebung des Antrages nur die 
Interessen eInzelner, im Antrag bestimmt 
bezeichneter Miteigentümer unmittelbar 
berührt werden. 

4. In den Verfahren nach Abs. 1 Z 4 kommt 
auch dem Verwalter ParteisteIlung zu. 

5. Wird ein Antrag nach Abs. 1 nur gegen ein­
zelne, bestimmt bezeichnete Miteigentümer 
oder Wohnungseigentumsbewerber mit der 
Behauptung gerichtet, daß durch die Stattge­
bung des Antrages nur die Interessen der 
bestimmt bezeichneten Miteigentümer oder 
Wohnungseigentumsbewerber unmittelbar 
berührt würden, so hat das Gericht dennoch 
den anderen Miteigentümern der Liegen­
schaft, die zugleich auch Wohnungseigentü­
mer sind, Gelegenheit zur Teilnahme am Ver­
fahren zu geben; es genügt, wenn sie zu 
einem Zeitpunkt, zu dem dies noch zulässig 
ist, Gelegenheit zu Sachvorbringen haben. 

6. Ist in einem Verfahren nach Abs. 1 im Sinn 
des Abs. 2 Z 5 auch anderen Miteigentümern 
der Liegenschaft, die zugleich auch Woh­
nungseigentümer sind, Gelegenheit zur Teil­
nahme am Verfahren zu geben, so kann die 
Zustellung an diese Mit- und Wohnungsei­
gentümer durch einen Anschlag vorgenom­
men werden, der an einer allen Hausbewoh­
nern deutlich sichtbaren Stelle des Hauses, 
falls das Haus mehrere Stiegenhäuser hat, in 
jedem Stiegenhaus anzubringen ist. Der 
Anschlag darf frühestens nach 30 Tagen abge­
nommen werden. Die Zustellung des das Ver­
fahren einleitenden Antrages ist mit Ablauf 
dieser Frist, spätere Zustellungen sind mit 
dem Anschlag als vollzogen anzusehen. Die 
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Gültigkeit der Zustellung wird nicht dadurch 
berührt, daß der Anschlag noch vor dieser 
Zeit abgerissen oder beschädigt wurde. 

7. Richtet sich ein Antrag nach Abs. 1 gegen 
mehr als sechs Miteigentümer der Liegen­
schaft, die zugleich auch Wohnungseigentü­
mer sind, so kann die Zustellung an diese 
Mit- und Wohnungseigentümer durch einen 
Anschlag nach Z 6 verbunden mit einer indivi­
duellen Zustellung an einen dieser Mit- und 
Wohnungseigentümer, der vom Gericht zu 
bestimmen ist, vorgenommen werden. 

8. Den Anträgen auf Festsetzung oder Neufest­
setzung der Nutzwerte (§ 3) sind beizufügen 
a) die maßgebenden Bescheide der Baube­

hörde einschließlich der für die Baulich­
keit gültigen Bau- und Änderungspläne, 

b) die von einem für Hochbau zuständigen 
Ziviltechniker oder einem für dieses Fach 
allgemein beeideten gerichtlichen Sachver­
ständigen erstellte gegliederte Aufstellung 
über die Nutzflächen aller selbständigen 
Wohnungen und sonstigen selbständigen 
Räumlichkeiten der Liegenschaft oder die 
für die beantragte Neufestsetzung der 
Nutzwerte maßgebenden Änderungen 
und 

c) die in § 12 Abs. 2 Z 2 genannte Bescheini­
gung der Baubehörde. 

9. Den Anträgen auf Durchführung von Arbei­
ten (§ 15 Abs. 1 Z 1) ist ein Kostenvoran­
schlag über die beantragte Arbeit in dreifacher 
Ausfertigung beizufügen. 

(3) In den auf Grund des § 39 Abs. 1 und 2 des 
Mietrechtsgesetzes durch Kundmachung bestimm­
ten Gemeinden kann ein Verfahren auf Festsetzung 
oder Neufestsetzung des Nutzwertes (§ 3) bei 
Gericht nur eingeleitet werden, wenn die Sache 
vorher bei der Gemeinde anhängig gemacht wor­
den ist; diesbezüglich gelten auch der §39 Abs. 3 
bis 5 und § 40 des Mietrechtsgesetzes." 

VII. Hau p t s t ü c k 

Abgabenrechtliche Vorschriften 

§ 57. (1) Die Beträge, die der Nachmieter dem 
Vermieter im Sinne des § 27 Abs. 1 Z 1 des Miet­
rechtsgesetzeszur teilweisen oder gänzlichen Dek­
kung des vom Vermieter dem Vormieter geleisteten 
Ersatzes von Aufwendungen nach § 10 des Miet­
rechts gesetzes leistet, gelten nicht als Entgelt im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1972. 

(2) Das Einkommensteuergesetz 1972, BGBI. 
Nr. 440, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 563/1980, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Übersteigen bei Steuerpflichtigen, die den 
Gewinn gemäß Abs. 1 oder § 5 ermitteln, die nach 
mietrechtlichen V orschrinen verrechnungspflichti-

gen Einnahmen aus der Vermietung eines Grund­
stückes (Gebäudes) sowie die zur Deckung von· 
Aufwendungen nach § 10 Mietrechtsgesetz verein­
nahmten Beträge sämtliche mit diesem Grundstück 
(Gebäude) in wirtschaftlichem Zusammenhang ste­
henden Betriebsausgaben, so kann der überstei­
gende Betrag auf Antrag einer steuerfreien Rück­
lage zugeführt werden. V ciraussetzung ist, daß die 
verrechnungspflichtigen Einnahmen in der nach 
mietrechtlichen Vorschriften gebotenen Abrech­
nung der Mietzinsreserve oder der Erhaltungsbei­
träge ausgewiesen werden. Die Rücklage ist in der 

. Bilanz gesondert auszuweisen und in einer Beilage 
zur Steuererklärung nach Wirtschaftsjahren aufzu­
gliedern. Übersteigen in einem der auf das Jahr der 
Bildung der Rücklage folgenden neun Jahre die 
Betriebsausgaben im Sinne des ersten Satzes die 
Einnahmen im Sinne des ersten Satzes, so ist der 
übersteigende Teil mit den für die Vorjahre gebil­
deten Rücklagen zu verrechnen; hiebei ist mit der 
für das zeitlich am weitesten zurückliegende Jahr 
gebildeten Rücklage zu beginnen. Rücklagen 
(Rücklagenteile), die nicht bis zum Ablauf des der 
Bildung der Rücklage folgenden neunten Jahres im 
Sinne der vorstehenden Bestimmungen verrechnet 
wurden, sind zu diesem Zeitpunkt gewinnerhöhend 
aufzulösen." 

2. § 28 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Ver­
mietung und Verpachtung sind folgende Aufwen­
dungen auf Antrag gleichmäßig auf zehn Jahre zu 
verteilen: 

1. Aufwendungen, die für die Erhaltung von 
Gebäuden aufgewendet werden und die nicht 
regelmäßig jährlich erwachsen (Großrepara­
turen), 

2. Aufwendungen für Verbesserungen an Wohn­
häusern und in Klein- oder Mittelwohnungen, 
wenn hiefür Annuitätenzuschüsse auf Grund 
der Bestimmungen des W ohnungsverbesse­
rungsgesetzes, BGBI. Nr. 426/1969, gewährt 
werden, 

3. s~nstige Aufwend~ngen im Sinne der §§ 3 
und 4 des Mietrechtsgesetzes in Gebäuden, 
die den Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes 
über die Verwendung der Hauptmietzinse 
unterliegen, 

4. der Ersatz von Aufwendungen gemäß § 10 
des Mietrechtsgesetzes. 

Im Falle der Übertragung des Gebäudes auf eine 
andere Person geht das Recht, die noch nicht gel­
tend gemachten Zehntelbeträge als Werbungsko­
sten abzusetzen, verloren. Im Falle des Todes des 
Steuerpflichtigen geht das Recht, die noch nicht 
geltend gemachten· Zehntelbeträge im Sinne der 
Z 1 als Werbungskosten abzusetzen, auf den 
Gesamtrechtsnachfolger über, wenn der Gesamt­
rechtsnachfolger der Bemessung der Absetzung für 
Abnutzung für das erworbene Gebäude den Ein-
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heitswert im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 8 lit b 
zugrunde legt." 

3. § 28 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Übersteigen bei der Ermittlung der Ein­
künfte aus Vermietung und Verpachtung die nach 
mietrechtlichen Vorschriften verrechnungspflichti­
gen Einnahmen aus der Vermietung eines Grund­
stückes (Gebäudes) sowie die zur Deckung von 
Aufwendungen nach § 10 Mietrechtsgesetz verein­
nahmten Beträge sämtliche mit diesem Grundstück 
(Gebäude) in wirtschaftlichem Zusammenhang ste­
henden Werbungskosten, so bleibt der überstei­
gende Betrag auf Antrag zunächst steuerfrei. Vor­
aussetzung ist, daß die verrechnungspflichtigen 
Einnahmen in der nach mietrechtlichen V orschrif­
ten . gebotenen Abrechnung der Mietzinsreserve 
?der der Erhaltungsbeiträge ausgewiesen werden. 
Ubersteigen in einem der auf das Jahr der Bildung 
des steuerfreien Betrages folgenden neun Jahre die 
Werbungskosten im Sinne des ersten Satzes die 
Einnahmen im Sinne des ersten Satzes, so ist der 
übersteigende Betrag mit den für die Vorjahre 
gebildeten steuerfreien Beträgen zu verrechnen; 
hiebei ist mit dem für das zeitlich am weitesten 
zurückliegende Jahr gebildeten steuerfreien Betrag 
zu beginnen. Steuerfreie Beträge, die. nicht inner­
halb von neun Jahren nach ihrer Bildung auf diese 
Weise verrechnet wurden, erhöhen im neunten Jahr 
nach ihrer Bildung die Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung. Die Begünstigung kann nur in 
Anspruch genommen werden, wenn die steuer­
freien Beträge in einer ~it der Steuererklär~ng dem 
Finanzamt vorgelegten Aufzeichnung ausgewiesen 
sind. Aus der Aufzeichnung muß die Höhe der 
steuerfreien Beträge, ihre Berechnung und ihre 
Verwendung klar ersichtlich sein. Wurde diese Auf­
zeichnung nicht mit der Steuererklärung dem 
Finanzamt vorgelegt, geht aber aus der Erklärung 
oder den ihr angeschlossenen Beilagen hervor, daß 
bei der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung ein steuerfreier Betrag abgesetzt 
worden ist, so hat das Finanzamt dem Steuerpflich­
tigen eine Nachfrist von zwei Wochen zur Vorlage 
der Aufzeichnung zu setzen." 

4. § 30 Abs. 1 Z llit. a hat zu lauten: 
"a) Bei Grundstücken und Rechten, die den Vor­

schriften des bürgerlichen Rechtes über 
Grundstücke unterliegen, nicht mehr als fünf 
Jahre. Für Grundstücke, bei denen innerhalb 
von fünf Jahren nach ihrer Anschaffung vom 
Recht einer Zehntelabsetzung im Sinne des 
§ 28 Abs. 2 Z 1 bis 3 Gebrauch gemacht wird, 
verlängert sich die Frist im Sinne des ersten 
Satzes auf zehn Jahre." 

5. Im § 106 a haben die Abs. 1 und 2 sowie' die 
Z 1 des Abs. 7 zu lauten: 

,,( 1) Wird der Hauptmietzins eines unbeschränkt 
steuerpflichtigen Mieters in der Weise erhöht, daß 

1. sich auf Grund einer rechtskräftigen Entschei­
dung eines Gerichtes oder einer Gemeinde 
nach § 7 Mietengesetz, BGBl. Nr.210/1929 
in der Fassung BGBl. Nr.409/1974, oder 
nach § 2 des Bundesgesetzes, womit Bestim­
mungen über die Mietzinsbildung für nicht 
dem Mietengesetz unterliegende Räume 
getroffen werden, BGBl. Nr. 1'32/1954 in der 
Fassung BGBl. Nr. 409/1974, der Hauptmiet­
zins auf mehr als das Vierfache erhöht oder 

2. auf Grund einer rechtskräftigen Entscheidung 
eines Gerichtes oder einer Gemeinde nach 
§§ 18 und 19 des Mietrechtsgesetzes, BG BI. 
Nr. XXX, ein erhöhter Hauptmietzins zur 
Deckung eines erhöhten Erhaltungsaufwan­
des oder auf Grund eines Begehrens des Ver­
mieters nach § 45 des Mietrechtsgesetzes ein 
Erhaltungsbeitrag eingehoben wird und sich 
hiedurch der vom Hauptmieter zu entrich­
tende Hauptmietzins einschließlich des 
Erhaltungsbeitrages auf mehr als 4,50 S je 
Quadratmeter der Nutzfläche erhöht, 

so sind die insoweit entstehenden Mehraufwendun­
gen auf Antrag des Mieters als außergewöhnliche 
Belastung nach § 34 zu berücksichtigen, wenn sie 
seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wesentlich 
beeinträchtigen. Voraussetzung ist, daß die Woh­
nung vom Mieter oder den im Abs. 4 genannten 
Personen in einer Weise benutzt wird, daß sie als 
Wohnsitz der Mittelpunkt seiner (ihrer) Lebensin­
teressen ist. 

(2) Die außergewöhnliche Belastung wird durch 
Zahlung eines monatlichen Betrages abgegolten. 
Der Abgeltungsbetrag ist bescheidmäßig in Höhe 
des Betrages festzusetzen, um den, auf einen Kalen­
dermonat bezogen, der erhöhte Hauptmietzins das 
Vierfache des gesetzlichen Hauptmietzinses (Abs. 1 
Z 1) oder der Hauptmietzins einschließlich des 
Erhaltungsbeitrages 4,50 S je Quadratmeter der 
Nutzfläche (Abs. 1 Z 2) übersteigt. Kommen als 
Mieter einer Wohnung mehrere Personen in 
Betracht, so kann der Abgeltungsbetrag nur von 
einer dieser Personen geltend gemacht werden. 

(7) Zum Nachweis der in den Abs. 1, 3 und 6 
genannten Voraussetzungen sind dem Antrag fol­
gende Unterlagen beizuschließen: 

1. eine Bescheinigung des Gerichtes (der 
Gemeinde) über die rechtskräftige Entschei­
dung, auf der die Mietzinserhöhung beruht; 
die Bescheinigung hat zusätzlich den Teilbe­
trag des erhöhten Hauptmietzinses zu enthal­
ten, der das Vierfache des gesetzlichen 
Hauptmietzinses (Abs. 1 Z 1) oder 4,50 S je 
Quadratmeter der Nutzfläche (Abs. 1 .Z 2) 
übersteigt. Außerdem soll aus der Bescheini­
gung hervorgehen, daß der Antragsteller in 
den dem Gericht (der Gemeinde) vorliegen­
den Unterlagen als Mieter angeführt ist sowie 
die topographische Bezeichnung seiner Woh-
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nung. In den Fällen der Einhebung eines 
Erhaltungsbeitrages ist zur Bescheinigung die 
schriftlich ergangene Aufforderung des Ver­
mieters vorzulegen; eine Mitwirkung des 
Gerichtes (der Gemeinde) entfällt in diesen 
Fällen;" 

VIII. Hauptstück 

In- und Außerkrafttreten 

§ 58. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1982 in Kraft. . 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 2 Z 1 bis 4 des 
§ 57 sind erstmalig bei der Veranlagung zur Ein­
kommensteuer für das Kalenderjahr 1982, die 
Bestimmungen des Abs. 2 Z 5 des § 57 erstmalig für 
die Zeit ab 1. Jänner 1982 anzuwenden. 

(3) Mit dem lnkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
treten vorbehaltlich der Regelungen im H. Haupt­
stück außer Kraft: 

1. das Bundesgesetz über die Miete von Woh­
nungen und Geschäftsräumlichkeiten (Mie­
tengesetz), BGBI. Nr. 210/1929, in der Fas­
sung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 9111976; 

2. das Bundesgesetz vom 29. Juni 1954, BGBI. 
Nr. 132, womit Bestimmungen über die Miet­
zinsbildung für nicht dem Mietengesetz 
unterliegende Räume getroffen werden; 

3. der Art. 11 des Bundesgesetzes vom 30. Juni 
1967, BGBI. Nr. 281, über die Änderung miet­
rechtlicher Vorschriften (Mietrechtsände­
rungsgesetz) ; 

4. die Art. XII Z 2 und XIII Z 2 des Einfüh­
rungsgesetzes zum Umsatzsteuergesetz 1972, 
BGBI. Nr. 224; 

5. der Art. 6 der Verordnung vom 4. Dezember 
1943 über Maßnahmen auf dem Gebiete des 
bürgerlichen Streitverfahrens und der 
Zwangsvollstreckung (Schutzverordnung), 
RGBI. I S 666. 

(4) Insoweit in anderen bundesgesetzlichen 
Rechtsvorschriften auf eine durch den Abs. 3 aufge.­
hobene Rechtsvorschrift verwiesen wird, tritt an 
deren Stelle die entsprechende Bestimmung dieses 
Bundesgesetzes. 

IX. Hauptstück 

V ollziehung 

§ 59. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1. der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich 
des § 39 Abs. 5, des § 57 und des § 58 Abs. 2; 

2. der Bundesminister für Inneres hinsichtlich 
der im § 30 Abs. 2 Z 15 geregelten Bescheide 
der Bezirksverwaltungsbehörde, der § 27 
Abs.4, § 38, § 39 Abs. 3 und 4 sowie § 40 
Abs.3; 

3. der Bundesminister für Justiz gemeinsam mit 
dem Bundesminister für Inneres hinsichtlich 
des § 39 Abs. 2; 

4. die Landesregierungen hinsichtlich des § 54, 
wobei der Bundesminister für Bauten und 
Technik mit der Wahrnehmung der Rechte 
des Bundes nach Art. 15 Abs. 8 B-VG betraut 
1st; 

5. der Bundesminister für Justiz für alle übrigen 
Bestimmungen. 

880 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)40 von 40

www.parlament.gv.at




